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Mit dem in der Überschrift genannten
Zitat1 charakterisierte Franz Josef Strauß
1979 selbstironisch die Einschätzung
seiner Person im politischen Leben der
Bonner Republik. Als er dann neun
Jahre später am 3. Oktober 1988 völlig
unerwartet in Regensburg verstarb,
würdigten Weggefährten und Gegner
das politische Vermächtnis von Franz
Josef Strauß in Artikeln und Essays.2 In
den folgenden Jahren nahmen sich
Historiker und Publizisten dieser seit
1945 im öffentlichen Leben stehenden
Persönlichkeit an, indem sie entweder
einzelne Stationen herausgriffen3 oder
in Form von Kurzbiografien die politi-
sche Tätigkeit von Franz Josef Strauß
schlaglichtartig darstellten4. Anlässlich
seines Todes vor fünfzehn Jahren sei die
Frage gestattet, welche Fassetten seiner
Persönlichkeit heute immer noch mit
dem Namen Franz Josef Strauß ver-
bunden werden.

Ausgangspunkt für ihre Beantwortung
sollen dabei jene drei Wirkungsfelder
sein, die sich aus der politischen Bio-
grafie5 von Franz Josef Strauß ergeben,
nämlich Bundespolitik, Landespolitik
und Parteivorsitz.

1. Der Bundespolitiker

Nach kommunalpolitischen Anfängen
in Schongau kam Franz Josef Strauß
über den Wirtschaftsrat in Frankfurt zur
Bundespolitik. Auf Beschluss der bri-
tischen und amerikanischen Besat-
zungsmacht war im Dezember 1946
durch die Zusammenlegung der beiden
Besatzungszonen ein gemeinsames
Wirtschaftsgebiet geschaffen und somit
die Wirtschaftsverwaltung innerhalb
dieser Zonen in deutsche Hände gelegt
worden. Als Volksvertretung mit ein-
geschränkten Rechten fungierte dabei
der Wirtschaftsrat, der sich am 25. Ju-
ni 1947 in Frankfurt am Main kon-
stituierte und seine letzte Vollver-
sammlung am 8. August 1949 abhielt.
Zentrale Aufgabe des Wirtschaftsrates
war die Schaffung einer wirtschaftspo-
litischen Ordnung, die als Grundlage 
eines neuen Staates dienen sollte. Ent-
sprechend ihrer Zusammensetzung
nach dem Parteienproporz entsandten
die acht Landtage der Bizone 52 Abge-
ordnete in dieses Gremium. Anfang
1948 wurde deren Anzahl auf 104 ver-
doppelt. Bayern stellte nun 24 Vertre-
ter, zu denen als jüngster Abgeordneter

„Ich trete immer leise auf“
Gedanken zum 15. Todestag

von Franz Josef Strauß*

Claus Brügmann
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Franz Josef Strauß sowie sein späterer
Schwiegervater Max Zwicknagel zähl-
ten. Als Mitglied des Wirtschaftsrates
gehörte Franz Josef Strauß dabei dem
Hauptausschuss sowie dem Verkehrs-
ausschuss an und setzte sich trotz in-
nerparteilicher Widerstände vehement
für das mit dem Namen Ludwig Erhard
verbundene Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft ein.6

Bei den Bundestagswahlen vom 14. Au-
gust 1949 gewann Franz Josef Strauß
das Direktmandat im Bundeswahlkreis
Weilheim, das er bis zu seinem Aus-
scheiden aus dem Deutschen Bundes-
tag 1978 behauptete. Während dieses
Zeitraums war er unter den Bundes-
kanzlern Konrad Adenauer und Kurt
Georg Kiesinger Kabinettsmitglied, wo-
bei nacheinander die Funktionen eines
Bundesministers für besondere Aufga-
ben, für Atomfragen, für Verteidigung
und schließlich für Finanzen ausgeübt
wurden. Daneben führte er zunächst
als geschäftsführender Vorsitzender und
dann zwei Mal als Vorsitzender die
CSU-Landesgruppe und fungierte
schließlich in den Jahren der Opposi-
tion als finanz- bzw. finanz- und 
wirtschaftspolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Mit der
Wahl zum Bayerischen Ministerpräsi-
denten 1978 endete dann seine 29-
jährige Tätigkeit als Abgeordneter im
Deutschen Bundestag.

Seine Tätigkeiten erstreckten sich dabei
neben den für Abgeordnete üblichen
Arbeiten in Ausschüssen des Deutschen
Bundestages7 auf spezielle Themen-
bereiche. Dazu gehörten Fragen der
Außen- und Sicherheitspolitik genauso
wie in späteren Jahren die der Finanz-
und Wirtschaftspolitik. Im Rückblick
fällt auf, dass Franz Josef Strauß diese

Themenbereiche nie isoliert betrachte-
te, sondern sie vielmehr in Beziehung
zueinander setzte oder andere diesen
zuordnete. So sah er beispielsweise die
Deutschlandpolitik immer auch als Teil
der Außen- und Sicherheitspolitik an.8

Als Sonderminister, 1953–1955, gelang
es Franz Josef Strauß, durch eigene In-
itiativen weit reichende Verbindungen
ins Ausland zu knüpfen und diese dann
bei der Lösung aktueller Fragen zu nut-
zen. Seine Freundschaft zu Antoine
Pinay, dem französischen Außenmini-
ster, ermöglichte es etwa Bundeskanz-
ler Adenauer, eine Einigung hinsicht-
lich der Abstimmung über das Saar-
abkommen und den bevorstehenden
Wahlkampf im Saarland zu erreichen.

Während der Zeit als Bundesminister
für Atomfragen, 1955–1956, konnte
Franz Josef Strauß auf der Grundlage
des so genannten „Drei-Stufen-Plans“
ein erstes deutsches Atomprogramm
vorlegen und namhafte Wissenschaft-
ler, unter ihnen Otto Hahn, zur Mitar-
beit in der dem Ministerium als Bera-
tungsorgan beigegebenen Deutschen
Atomkommission gewinnen.

Beim Wechsel in das Bundesministeri-
um der Verteidigung am 16. Oktober
1956 sah sich der neue Minister dann
vor eine dreifache Aufgabe gestellt: den
Aufbau einer nationalen Streitmacht,
die Akzeptanz für eine solche Streit-
macht in der Bevölkerung und die Be-
teiligung an der nuklearen Allianz im
Rahmen der NATO. Für die erfolgreiche
Umsetzung der ersten beiden Punkte
stand dabei der zusammen mit seinen
Mitarbeitern entwickelte Begriff des
„Bürgers in Uniform“. Was den dritten
Punkt anbelangte, so führte die auf
dem Hintergrund des möglichen Ein-
satzes von Atomwaffen verbundene



Gedanken zum 15. Todestag von Franz Josef Strauß 7

Neuorientierung der einzelnen Waf-
fengattungen zu heftigen Diskussionen
über das verteidigungspolitische Kon-
zept von Franz Josef Strauß. Ein am
10. Oktober 1962 im Magazin „Der
Spiegel“ veröffentlichter Bericht über
die NATO-Übung „Fallex 62“ war der
Auslöser für Vorgänge, die man später
unter dem Namen „Spiegel-Affäre“ 
zusammenfasste. Der Argumentation 
der Bundesregierung, die polizeiliche
Durchsuchung der Redaktionsräume
des Magazins sowie die Verhaftung des
Journalisten Conrad Ahlers in Spanien
und des Spiegel-Herausgebers Rudolf
Augstein seien wegen Verdachtsmo-
menten von Landesverrat ergriffen wor-
den, stand die öffentlich verbreitete
Auffassung, die ergriffenen Maßnah-
men seien als massiver Eingriff in eine
freie Berichterstattung der Presse anzu-
sehen, gegenüber. Auf Grund der Pro-
teste der FDP gegen diese Vorgangs-
weise der Bundesregierung und der
damit verbundenen Drohung des Rück-
zuges ihrer Minister sowie wegen der
ambivalenten Haltung Konrad Aden-
auers seinem Minister gegenüber sah
sich Franz Josef Strauß genötigt, am 14.
Dezember 1962 zurückzutreten, um so
die schwelende Regierungskrise zu be-
enden.9

In den folgenden vier Jahren, 1963 bis
1966, übernahm Franz Josef Strauß
zum zweiten Mal nach 1953/57 den
Vorsitz in der CSU-Landesgruppe. Ob-
wohl die Arbeit im Parlament in die-
sem Zeitraum wieder mehr im Vorder-
grund stand, wurde er auch auf
anderen Gebieten tätig. Überlegungen
zu Fragen der Europa- und Deutsch-
landpolitik wurden in zwei Büchern zu-
sammengefasst10 und verstärkt Ange-
bote für Vorträge im In- und Ausland
wahrgenommen. Mit der Immatrikula-

tion an den Universitäten München
und Innsbruck ergab sich zusätzlich die
Option für eine Tätigkeit außerhalb des
politischen Spektrums.11 Die Ereignis-
se nach der Bundestagswahl 1965 ver-
hinderten jedoch den Rückzug aus der
aktiven Politik. In Kombination mit
dem Parteivorsitz nutzte Franz Josef
Strauß seine Funktion als Landesgrup-
penvorsitzender dazu, die Position der
CSU stärker zu profilieren. Auf Grund
des hervorragenden Wahlergebnisses
stellte die CSU im Kabinett Erhard II
zwar fünf Minister, doch führten die
schon vor der Bundestagswahl inner-
halb der Union geäußerten Zweifel
über die Führungskraft des Bundes-
kanzlers schließlich zu Rücktrittsforde-
rungen, denen sich auch Franz Josef
Strauß anschloss. Mit dem Ausscheiden
der FDP-Minister aus dem Kabinett
kam es zum Bruch der Koalition, dem
am 2. November 1966 der Rücktritt
von Ludwig Erhard folgte. Damit war
der Weg frei für Verhandlungen zwi-
schen CDU/CSU und SPD über eine
große Koalition, an denen von Seiten
der SPD Herbert Wehner und von Sei-
ten der Union Franz Josef Strauß betei-
ligt waren.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der
Verhandlungen im Dezember 1966 
bildete sich unter Bundeskanzler Kurt
Georg Kiesinger eine Große Koalition
und Franz Josef Strauß wurde als Fi-
nanzminister wieder Kabinettsmitglied.
Wichtige und umfassende Reformen
des Finanzrechts und eine langfristige
Konsolidierung der Bundesfinanzen
standen im Mittelpunkt seiner Arbeit,
die mit der Vorlage einer Finanzverfas-
sung 1969 erfolgreich zum Abschluss
gebracht werden konnten.12 In seinem
sozialdemokratischen Kabinettskolle-
gen, Wirtschaftsminister Prof. Karl
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Schiller, fand Franz Josef Strauß dabei
einen hervorragenden Partner bei der
Lösung der anstehenden Probleme.
Nach den Bundestagswahlen 1969 wur-
de die Große Koalition von einer Ko-
alition aus SPD und FDP abgelöst. Ob-
wohl als stärkste Partei aus den Wahlen
hervorgegangen, fiel der Union nun die
Rolle der Opposition zu. Das Amt des
Finanzministers übernahm jetzt Alex
Möller, der bei seinem Amtsantritt 
einen konsolidierten Haushalt und 
einen Reservefonds von 7 Millionen
DM vorfand.

Franz Josef Strauß, der sich als Finanz-
minister auch in den Reihen seiner po-
litischen Gegner große Anerkennung
erworben hatte, wurde innerhalb der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zunächst
die Funktion des finanz-, später dann
die des finanz- und wirtschaftspoliti-
schen Sprechers übertragen.13 Die mit
den sozial-liberalen Finanzministern
ausgetragenen Rededuelle um den rich-
tigen Kurs in der Finanzpolitik gehör-
ten und gehören noch heute zu den
Höhepunkten parlamentarischer Streit-
kultur. Der von der sozialliberalen Ko-
alition verfolgte Kurs in der Ostpolitik
bestimmte ebenfalls die politische 
Agenda der 70er-Jahre. Im Zusammen-
hang mit dem am 21. Dezember 1972
zwischen der DDR und der Bundes-
republik ausgehandelten Grundlagen-
vertrag forderten Franz Josef Strauß und
mit ihm die CSU-Landesgruppe vehe-
ment eine Überprüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit des Vertragswerks
durch das Bundesverfassungsgericht.
Auf sein Drängen hin erhob schließlich
die Bayerische Staatsregierung Verfas-
sungsklage. In seinem Urteil bestätigte
das Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe zwar die Verfassungsmäßigkeit des
Vertrages, hielt aber gleichzeitig den

Weg zur Wiedervereinigung Deutsch-
lands offen. Auf Grundlage dieser 1973
erarbeiteten Rechtspositionen konnte
damit 1990 die deutsche Einheit ohne
große verfassungsrechtliche Probleme
vollzogen werden. Am 29. November
1978 legte Franz Josef Strauß sein Bun-
destagsmandat nieder und wechselte
als Bayerischer Ministerpräsident in die
Landespolitik.

2. Der Landespolitiker

Für das Amt des Bayerischen Minister-
präsidenten, das Franz Josef Strauß am
6. November 1978 antrat, konnte er in-
direkt an kommunalpolitische Erfah-
rungen anknüpfen, die er bereits als
Landrat in Schongau gesammelt hatte.
Als Assitant Landrat 1945 durch die 
amerikanische Besatzungsmacht ein-
gesetzt, war er bei den folgenden Kreis-
tagswahlen eindrucksvoll bestätigt wor-
den. Anderweitige Verpflichtungen
zwangen ihn jedoch, am 1. Januar
1949 endgültig vom Amt des Landrats
zurückzutreten und den Schwerpunkt
seiner Arbeit von der Landespolitik auf
die Bundespolitik zu verlagern.14

Für seine zehnjährige Amtszeit als
Bayerischer Ministerpräsident standen
neben Reformen in der Verwaltung ,
Investitions- bzw. Förderprogrammen
im Bereich der Luft- und Raumfahrt,
medienpolitischen Initiativen, Veran-
kerung des Umweltschutzes in der Bay-
rischen Verfassung, Erschließung neu-
er Märkte für die bayerische Wirtschaft
sowie Fortführung des Ausbaus von
Hochschulen auch das Festhalten an
umstrittenen Großprojekten.15 Gleich-
zeitig ergab sich weiterhin auch eine
bundespolitische Präsenz. So fungierte
er zwischen 1983 und 1984 als Präsi-
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dent des Bundesrates und vermittelte
1983 einen Milliardenkredit an die 
DDR. Diese Aufsehen erregende Ver-
mittlertätigkeit löste bei seinen An-
hängern heftige Reaktionen aus und
führte mit 77% zum schlechtesten
Wahlergebnis als Parteivorsitzender.
Ferner nutzte er das Amt des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten auch für
außenpolitische Initiativen, wobei ihm
wiederum persönliche Kontakte zu 
Hilfe kamen.16

3. Der Parteipolitiker

Auch die parteipolitische Laufbahn von
Franz Josef Strauß begann in Schongau.
Er war an der Gründung des CSU-Kreis-
verbandes 1945 beteiligt und gehörte
dann seit 1946 der CSU-Landesvor-
standschaft an. Seine zwischen 1948
und 1952 ausgeübte Funktion als 
Landesgeschäftsführer bzw. General-
sekretär war überschattet von inner-
parteilichen Richtungskämpfen und
Auseinandersetzungen mit der als be-
drohliche Konkurrenz empfundenen
Bayernpartei.

Im Juli 1952 rückte Franz Josef Strauß
zum stellvertretenden Parteivorsitzen-
den auf. Drei Jahre später bewarb er
sich erstmals um den Parteivorsitz, un-
terlag aber seinem Gegenkandidaten,
dem Sprecher der CSU-Landtagsfrakti-
on Hanns Seidel. Am 18. März 1961
kandidierte er erneut und wurde mit ei-
nem überwältigenden Ergebnis zum
Parteivorsitzenden gewählt.17

Mit Unterstützung der Generalsekretä-
re Friedrich Zimmermann, Anton Jau-
mann, Max Streibl, Gerold Tandler, Ed-
mund Stoiber, Otto Wiesheu und 
zuletzt Erwin Huber gelang es Franz 

Josef Strauß, während seiner 27-jähri-
gen Amtszeit als Parteivorsitzender sei-
ne parteipolitischen Vorgaben umzu-
setzen. Im Zentrum der Parteiarbeit
standen dabei der Umbau der CSU zur
modernen Volkspartei sowie der An-
stoß programmatischer Diskussionen.
Neben den damit verbundenen Mo-
dernisierungsinitiativen gelang es der
Parteiführung zugleich, nach außen 
eine Identifikation der CSU mit dem 
Freistaat Bayern herzustellen.

Die zweite Hälfte der Amtszeit von
Franz Josef Strauß prägten vor allem
zwei Ereignisse: 1976 die vorläufige
Aufhebung der Fraktionsgemeinschaft
von CDU/CSU im Kreuther Beschluss18

und 1980 die Wahl zum gemeinsamen
Kanzlerkandidaten der Union für die
Bundestagswahl. In einem stark emo-
tionell geführten Wahlkampf enga-
gierten sich unterschiedliche gesell-
schaftliche Gruppen leidenschaftlich
für ihren jeweiligen Kandidaten. Trotz-
dem konnten die Unionsparteien nicht
die amtierende sozialliberale Koalition
unter Bundeskanzler Helmut Schmidt
ablösen. Im Hinblick auf sein Amt als
Bayerischer Ministerpräsident verzich-
tete Franz Josef Strauß daraufhin auf
ein erneutes Bundestagsmandat.

4. Zusammenfassung

Fasst man das bisher Gesagte ab-
schließend zusammen, so ergibt sich
heute, fünfzehn Jahre nach dem Tod
von Franz Josef Strauß, das Bild einer
Persönlichkeit mit zahlreichen Fasset-
ten. Da ist zunächst jener Politiker, 
dessen Rolle innerhalb der 40-jährigen
Geschichte der Bundesrepublik weit 
über die des aus Bayern stammenden 
Bundespolitikers hinausging, dann der
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brillante Rhetoriker, der im Parlament
oder auf Parteiveranstaltungen seine
Zuhörerschaft fesseln und in Anhänger
und Gegner polarisieren konnte; ferner
der international wirkende Gesprächs-
partner, dessen Rat man immer wieder
suchte und dessen Initiativen mitunter
zu Irritationen führten; aber auch eine

sich seit den politischen Anfängen zei-
gende Begeisterung für naturwissen-
schaftlich-technische Fragen, die Ver-
bundenheit zur Heimat und schließlich
jene politischen Kommentare und 
ironischen Anmerkungen zur Tages-
politik, zu denen auch das eingangs 
erwähnte Zitat zählte.

Anmerkungen
* Anlässlich des 15. Todestages erscheint

unter dem Titel „Franz Josef Strauß.
Wesentliche Stationen seines Lebens“
eine vom Archiv für Christlich-Soziale
Politik der Hanns-Seidel-Stiftung heraus-
gegebene Broschüre.

1 Das vorliegende Zitat ist einer Zusam-
menstellung entnommen, die von der
Wochenzeitung „Die Zeit“ anlässlich des
Todes von Franz Josef Strauß unter dem
Titel „Worte von Franz Josef Strauß“ am
7. Oktober 1988 veröffentlicht wurde.

2 Vgl. etwa Scharnagl, Wilfried: Das Erbe
wahren, den Auftrag erfüllen, in: Bayern-
kurier Nr. 41/1988; Augstein, Rudolf: Tod
und Verklärung des F. J. S., in: Spiegel Nr.
41/1988, S.18-32.

3 Stellvertretend seien hier genannt:
Heuser, Beatrice: The European dream of
Franz Josef Strauß, in: Groupe de Liaison
des Professeurs d'Histoire auprès de la
Commission Européenne (Hrsg.), Journal
of European integration history, Heft
1/1998, S.75-103; Gelberg, Karl-Ulrich:
Kabinette Strauß I, II und III (1978-1988),
in: Handbuch der Bayerischen Geschichte
Band IV/1: Staat und Politik §34. Bayern
1978-1988, München 2003, S.958-977.

4 Siehe u.a. Krieger, Wolfgang: Franz Josef
Strauß. Der barocke Demokrat aus
Bayern, Göttingen/Zürich 1995; Möller,
Horst: Franz Josef Strauß 1915-1988, in:
Lothar Gall (Hrsg.), Die großen Deut-
schen unserer Epoche, Berlin 1995, S.535-
553.

5 Zu weiteren biografischen Daten vgl.
demnächst Brügmann, Claus/Hopfen-
müller, Fritz: Franz Josef Strauß. Wesent-
liche Stationen seines Lebens, hrsg. von
der Hanns-Seidel-Stiftung, München
2003.

6 Über die Tätigkeit im Wirtschaftsrat
äußert sich Franz Josef Strauß auch in
seinen Memoiren. Vgl. Strauß, Franz
Josef: Die Erinnerungen, Berlin 1989,
S.84ff.

7 Eine kurze Zusammenstellung der
Ausschüsse bei Krieger, Wolfgang: Franz
Josef Strauß, in: Rudolf Vierhaus/Ludolf
Herbst (Hrsg.), Biografisches Handbuch
der Mitglieder des Deutschen Bundestages
1949-2002, Bd.2 N-Z, München 2002,
S.885-886.

8 Zum außenpolitischen Konzept von
Franz Josef Strauß vgl. Meier-Walser,
Reinhard C.: Politischer Realismus im
Denken und Handeln – theoriebildende
Elemente im außenpolitischen Werk von
Franz Josef Strauß, in: Politische Studien,
Heft 361, S.3-9.

9 Erst im Januar 1963 wurde Kai-Uwe 
von Hassel zum Verteidigungsminister 
berufen, sodass Franz Josef Strauß die
Amtsgeschäfte bis dahin weiterführen
konnte. Die gerichtliche Klärung der
Vorgänge des Jahres 1962 erfolgte vier
Jahre später durch das Bundesverfas-
sungsgericht. In seinem Urteil schloss es
sich unter Berücksichtigung der dama-
ligen Umstände der Auffassung der
Bundesregierung an.

10 Sie erschienen 1965 und 1968 und
wurden u.a. auch in Großbritannien,
Frankreich und den USA veröffentlicht.
Vgl. Strauß, Franz Josef: The grand 
design: a European solution to German
reunification, London 1965; deutsche
Ausgabe Stuttgart 1966; Strauß, Franz
Josef: Herausforderung und Antwort: 
ein Programm für Europa, Stuttgart 
1968.
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11 Laut des im Nachlass befindlichen
Studienbuchs war Franz Josef Strauß vom
Wintersemester 1963/64 bis zum Winter-
semester 1966/67 an den genannten
Universitäten für die Fächer Betriebs-
wirtschaft und Staatswissenschaften
eingeschrieben; NL Strauß Fam. 14.

12 Strauß, Franz Josef: Die Finanzverfassung,
Wien/München 1969.

13 Bisher waren die Bereiche Finanz- und
Wirtschaftspolitik durch eigene Sprecher,
so etwa Gerhard Stoltenberg im Bereich
der Wirtschaftspolitik, in der Bundes-
tagsfraktion repräsentiert. Mit der Bün-
delung beider Bereiche in einer Hand
wurde eine Position geschaffen, die bisher
in der Fraktionshierarchie und Ge-
schäftsordnung so nicht vorgesehen war.

14 Zu seiner Zeit in Schongau vgl. Braun,
Luitpold: Der unbekannte Strauß. Die
Schongauer Jahre, Schongau 1992.

15 Stichwortartig seien genannt: Rücknahme
von Maßnahmen seines Vorgängers im
Zusammenhang mit der Gemeinde-
gebietsreform von 1972, das Kabel-
pilotprojekt in München, die Schaffung
des Bayerischen Filmpreises, die Neu-
stiftung des „Bayerischen Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst“, der
Weiterbau des Rhein-Main-Donau-Kanals,
die Errichtung eines Großflughafens für
München im Erdinger Moos sowie der
Bau einer Atomaren Wiederaufarbei-

tungsanlage im oberpfälzischen Wackers-
dorf. Vgl. Brügmann, Claus/Höpfinger,
Renate: Franz Josef Strauß, in: „Das
schönste Amt der Welt“. Die Bayerischen
Ministerpräsidenten von 1945 bis 1993,
Generaldirektion der Staatlichen Archive
Bayerns (Hrsg.), München 1999, S.147-
170 (Staatliche Archive Bayerns – Kleine
Ausstellungen Nr.13).

16 Genannt seien hier u.a. ein Abkommen
über die wirtschaftliche Zusammenarbeit
mit der chinesischen Provinz Shandong,
Vermittlungstätigkeiten in der Libanon-
Krise 1983 oder im südlichen Afrika 1988
sowie das spektakuläre Treffen mit
Michael Gorbatschow 1987 in Moskau.

17 Wegen seiner schweren Krankheit
kandidierte Hanns Seidel nicht mehr als
Parteivorsitzender. Franz Josef Strauß
erhielt 94,8% der Stimmen und wurde
auch in den folgenden Jahren ein-
drucksvoll in dieser Funktion bestätigt.
Nur zwei Mal, nämlich 1963, dem Jahr
der „Spiegel-Affäre“, und 1983, dem Jahr
des Milliardenkredits an die DDR, lag das
Wahlergebnis unter 90%.

18 Eine Schilderung der Ereignisse bei
Zimmermann, Friedrich: Kabinettsstücke.
Politik mit Strauß und Kohl 1976-1991,
München/Berlin 1991, S.7-33; Stücklen,
Richard: Mit Humor und Augenmaß.
Geschichten, Anekdoten und eine
Enthüllung, Weißenburg 2001, S.373-376.



Politische Studien: 2002 war das Jahr
des Regierungswechsels in Ungarn. Der
Präsident der Allianz der Jungen De-
mokraten (FIDESZ), Viktor Orbán, wur-
de von dem Sozialisten Péter Medgyes-
sy abgelöst. Bedeutet ein Regierungs-
wechsel auch eine Veränderung in der
Politik des Generalkonsulates? 

Mária Baranyi: Der Regierungswechsel
bedeutet keine Veränderung in der Po-
litik des Generalkonsulats. Was die
außenpolitischen Prioritäten Ungarns
anbelangt, gab es seit der politischen
Wende 1990 immer einen Konsens un-
ter den politischen Parteien. Die Bezie-
hungen zu Bayern spielten und spielen

Ungarn auf dem Weg in die
Europäische Union

Politische Studien-Zeitgespräch
mit Mária Baranyi

Politische Studien, Heft 391, 54. Jahrgang, September/Oktober 2003

Mária Baranyi ist eine von drei Frauen, die in der ungarischen
Diplomatie führende Positionen innehaben. Sie leitet seit dem
24. April 2003 das Generalkonsulat der Republik Ungarn in
München. Nach dem Abschluss ihrer philologischen Studien
(Germanistik und Russisch) in Ungarn und in Moskau war sie auf
zahlreichen Gebieten tätig. Mária Baranyi war unter anderem
Dolmetscherin (sie spricht Deutsch, Russisch, Englisch und
Französisch), Assistentin des Generaldirektors bei einem
Außenhandelsunternehmen, Unternehmensberaterin, aber auch
Sonderkorrespondentin der Ungarischen Nachrichtenagentur
in Wien. Zwischen 1994 und 1998 hatte Mária Baranyi den
wichtigen Posten der stellvertretenden Staatssekretärin inne und
die Leitung des Sekretariats des Ministerpräsidenten Gyula 
Horn übernommen. Von 1999 bis 2002 war sie stellvertretende
Direktorin der Vertretung der Ungarischen Regionen bei der EU 
in Brüssel. Mária Baranyi arbeitet seit 2002 im Außenministerium
der Republik Ungarn.

darin eine sehr wichtige Rolle. Ihre Ent-
wicklung bzw. Intensivierung wurde
durch die in Ungarn in den vier Jahren
stattgefundenen Regierungswechsel
nicht beeinflusst. Die wirtschaftlichen,
politischen, kulturellen und Zivilbezie-
hungen sind so weit verzweigt und viel-
seitig, dass sie von der Couleur der je-
weiligen ungarischen Regierung nicht
abhängen. Die Regierung von Péter
Medgyessy setzte auf Kontinuität auch
in den bayerisch-ungarischen Bezie-
hungen und bewahrte alle Formen der
Zusammenarbeit, die unter der Orban-
Regierung eingeführt wurden. Dies kam
beim offiziellen Besuch des ungarischen
Ministerpräsidenten Péter Medgyessy
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am 2. Mai 2003 in München deutlich
zum Ausdruck. Neben den pragmati-
schen Überlegungen werden die Bezie-
hungen von starken Emotionen moti-
viert, die zum Teil auf die Mentalitäts-
ähnlichkeit der beiden Völker – wie
Fleiß, Kreativität, Erneuerungslust und
Lebensfreude –, zum Teil auf die ge-
genseitige Sympathie beider Völker
zurückzuführen sind.

Politische Studien: Sie haben die Lei-
tung des Generalkonsulates von Prof.
György Gyarmathy übernommen, der
nach Überschreitung seines 70. Le-
bensjahres dem Gesetz zufolge ge-
zwungen war, aus dem öffentlichen
Dienst auszuscheiden. Was sind Ihre
Pläne mit dem Generalkonsulat? Was
werden Sie in Zukunft anders machen?
Wo werden die Schwerpunkte Ihrer Po-
litik liegen?

Mária Baranyi: Ich mache schon eini-
ges anders und zwar aus zwei Gründen.
Erstens: Nach meiner Einschätzung 
haben die Beziehungen zwischen dem
Freistaat Bayern und Ungarn eine 
Stufe erreicht, wo die bisherigen 
Methoden für deren Intensivierung
nicht mehr genügen. Ich werde mich
bemühen, neue Bereiche und Formen
der Zusammenarbeit zu erschließen, die
eine weitere Entwicklung der Bezie-
hungen ermöglichen. Auf der anderen
Seite zeigt sich hier auch der Ruf der
Zeit. Wir befinden uns in einer neuen
historischen Situation: Ungarn wird
Mitglied einer erweiterten Europäischen
Union sein, was wiederum neue Mög-
lichkeiten für die Zusammenarbeit bie-
tet und neue Formen und Methoden
der Beziehungen verlangt. Zweitens:
Ich mache auch schon deswegen eini-
ges anders, weil ich eine andere Per-
sönlichkeit bin. Ich gehöre beispiels-

weise einem anderen Geschlecht an.
Dies manifestiert sich bestimmt auch
in meiner Führungsmethode. Ich habe
schon die Ambition, dem Generalkon-
sulat ein Gesicht zu geben, das meinen
Handstrich trägt. Dazu gehört die Er-
höhung der Behaglichkeit des Gebäu-
des des Generalkonsulats, die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen, eine
stärkere Präsentation der ungarischen
Kultur und des Handwerks. Die Mit-
gliedschaft Ungarns in der Europäi-
schen Union bringt es mit sich, einige
Aufgabenbereiche neu zu definieren
und einige Aufgaben neu zu verteilen.
Das möchte ich mit der Erhöhung der
Qualität und Effizienz der Arbeit ver-
binden. Das ist nur durch die starke
Kohäsion unter den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern möglich. Wir sind 
eine starke Vertretung, mit Verwal-
tungspersonal zählen wir 14 Personen.
Ich lege großen Wert darauf, dass bei
mir ein Teamgeist, Verständigung und
eine gute Atmosphäre herrschen. 

Politische Studien: Ungarn hat am 12.
April 2003 nach Malta und Slowenien
als drittes Land ein erfolgreiches Refe-
rendum über den EU-Beitritt durchge-
führt. Ungarn befindet sich nun auf
dem Weg in die Europäische Union.
Was wird sich bezüglich der Rolle des
Generalkonsulates ändern, wenn Un-
garn Mitgliedstaat sein wird? Welche
neuen Aufgaben kommen dem Gene-
ralkonsulat dann zu?

Mária Baranyi: Die größte Änderung
wird im Bereich der konsularischen
Aufgaben eintreten. Die Ungarn wer-
den dann auch Bürger der europäi-
schen Union sein. Gleichzeitig wird
auch Ungarn die Normen der EU für
den gemeinsamen konsularischen
Schutz der EU-Staatsbürger in der Pra-
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xis anwenden. Dieser Umstand wird
sich auch in der Tätigkeit des General-
konsulats niederschlagen. Dies setzt 
eine regelmäßigere Abstimmung und
Koordination mit den in München täti-
gen Generalkonsulaten der Mitglied-
staaten voraus. Mit dem Beitritt tritt die
Visumspolitik der Gemeinschaft in
Kraft. Es ist zu erwarten, dass sich als
Konsequenz die Zahl der durch das Ge-
neralkonsulat zu bearbeitenden Anträ-
ge reduziert. Die auf diese Weise frei-
gesetzte Kapazität möchte ich auf die
weitere Erhöhung der Qualität anderer
Dienstleistungen umlegen.

Ich rechne auch damit, dass durch die
freie Bewegung des Kapitals immer
mehr ungarische Firmen in Bayern in-
vestieren, Niederlassungen errichten.

Zurzeit gibt es schon Dutzende von un-
garischen Firmen, die in irgendeiner
Form in Bayern tätig sind. Wichtige
Aufgabe des Generalkonsulats ist es, 
ihre Niederlassung zu ermutigen und
ihre Tätigkeit mit Rat und Tat zu 
unterstützen Mit den Unternehmen
kommen natürlich auch mehr Ungarn
nach Bayern. Ihr konsularischer Schutz
bringt zusätzliche Aufgaben mit sich.
Aber in Bayern braucht man keine
Angst zu haben, dass ungarische 
Arbeitskräfte in großen Mengen hier 
arbeiten wollen. Außerdem entstehen
durch die ungarischen Investitionen 
zusätzliche Arbeitsplätze, die auch von
Bayern besetzt werden. Der Wettbe-
werb wird ohne Zweifel größer sein, 
davon profitiert aber immer die Be-
völkerung.

Mária Baranyi (rechts) und Bernadett Major beim Interview.
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Im Bereich der politischen Aufgaben
wird viel stärker auf die Zusammen-
arbeit in EU-Organisationen und Pro-
jekten fokussiert. Hier möchte ich die
Zusammenarbeit im Bereich der Justiz
und des Inneren hervorheben. Die
Fachministerien, die Justiz- und Sicher-
heitsbehörden beider Länder arbeiten
schon lange gut zusammen. Unsere
bayerischen Partner haben uns in der
Rechtsharmonisierung und -imple-
mentierung sehr viel geholfen. Das er-
möglicht jetzt eine reibungslose Inte-
gration, eine gute Zusammenarbeit in
der Bekämpfung der Kriminalität, in
der Grenzkontrolle, in allen Angele-
genheiten, die für die Sicherheit unse-
rer Bürger wichtig sind. Eine noch
wichtigere Aufgabe als bisher wird die
Öffentlichkeitsarbeit sein. Das Gene-
ralkonsulat und auch meine Person
werden keine Mühe scheuen, wenn es
darum geht, der breiten Öffentlichkeit
zu erklären, was der Beitritt Ungarns 
für die EU, aber insbesondere für den
Freistaat Bayern und seine Bürger be-
deutet.

Politische Studien: Die Beziehungen
zwischen Ungarn und Deutschland
sind besonders auf den Gebieten Di-
plomatie und Wirtschaft eng. Ungarn
und Bayern sind außerdem durch meh-
rere hundert Jahre Geschichte mitein-
ander verbunden. Wo werden in der
Zukunft die Akzente in den Beziehun-
gen zwischen den beiden Staaten ge-
setzt? Auf welche andere Gebiete wird
ihre Zusammenarbeit nach dem EU-
Beitritt Ungarns erweitert?

Mária Baranyi: Die wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen Ungarn und
dem Freistaat Bayern sind wirklich sehr
eng. Die Dynamik ihrer Entwicklung ist
ganz besonders nach der politischen

Wende in den 90er-Jahren gestiegen.
Der Warenaustausch hat sich seit 1990
verzehnfacht. Ungarn nimmt mit sei-
nen Lieferungen in Höhe von 4,4 Mil-
liarden Euro im bayerischen Import
den 7. Platz ein. Ich halte es für wich-
tig und zukunftsweisend, dass den 
überwiegenden Teil der ungarischen
Lieferungen Produkte des Fahrzeugbaus
und der Elektronik-Elektrotechnik re-
präsentieren. Der bayerische Export
nach Ungarn belief sich in 2002 auf 3,6
Milliarden Euro. Der Freistaat Bayern
ist Ungarns wichtigster Handelspartner
unter den deutschen Ländern. Bayeri-
sche Firmen sind in Ungarn stark prä-
sent. Hypovereinsbank, Bayerische Lan-
desbank, Siemens, Audi, Knorr Bremse,
E.ON und eine Reihe mittelständischer
Unternehmen haben zum Teil von der
Privatisierung profitiert, zum Teil „Grü-
ne-Wiese“-Investitionen getätigt. Ein
Drittel der aus Deutschland stammen-
den Direktinvestitionen in Ungarn
kommt aus Bayern. Es ist also kein 
Zufall, dass die ungarische Wirtschafts-
politik Bayern besondere Aufmerksam-
keit widmet. 

Im Moment scheint es, als wenn die
Dynamik der Entwicklung angehalten
hätte, wohl weil die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Ungarn vor einem Para-
digmenwechsel steht. Nach der exten-
siven Phase, in der ein großes Volumen
privatisierbares staatliches Vermögen
und billige, gut ausgebildete Arbeits-
kräfte zur Verfügung standen, werden
jetzt die Bedingungen für die Ankurbe-
lung der auf Mehrwert und Wissen be-
ruhenden Entwicklung ausgearbeitet.
Die ungarische Wirtschaftspolitik baut
dabei auf die Erfahrungen der bayeri-
schen Unternehmen in Ungarn. Das
Generalkonsulat – zusammen mit der
Deutsch-Ungarischen Industrie- und
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Handelskammer – vermittelt diese Er-
fahrungen und Vorschläge. Wir sehen
hier ein großes Potenzial der Entwick-
lung der wirtschaftlichen Beziehungen.
Ein ebenfalls großes Potenzial steckt in
der Intensivierung der Beteiligung
bayerischer mittelständischer Firmen
an Ungarns Wirtschaftsleben, ganz 
besonders im Ausbau des Zulieferan-
tennetzes und in der Ausführung von
EU-Projekten – im Bereich Infrastruk-
tur, Umwelt und Logistik. 

Die diplomatischen Beziehungen sind
ebenfalls sehr intensiv. Besuche auf ho-
her Ebene finden mit großer Häufigkeit
statt. Im Mai 2003 war der ungarische
Ministerpräsident Péter Medgyessy auf
Einladung von Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber zu einem offiziellen 
Besuch in München. Ende Mai 2003
fuhr traditionsgemäß eine Delegation
bayerischer Wirtschaftsleute unter der
Leitung des Wirtschaftsministers Otto
Wiesheu zur Budapester Industriemes-
se und führte auch Gespräche mit meh-
reren Mitgliedern der ungarischen 
Regierung. Mitte Juli 2003 war der un-
garische Justizminister in Bayern zu Be-
such. Die Reise der ungarischen In-
nenministerin ist ebenfalls für 2003
vorgesehen. Nach fünf Jahren kommt
im November wieder ein bayerischer
Landwirtschaftsminister nach Ungarn.
Für die Eröffnung der ungarischen
Filmtage in München erwarten wir den
Kultusminister István Hiller. Weitere
Treffen auf der Ebene von Staats-
sekretären stehen ebenfalls auf der 
Tagesordnung.

Was die Zukunft anbelangt, gehe ich
davon aus, dass die Konsultationen in
Fragen der EU-Politik in der Zusam-
menarbeit einen größeren Schwerpunkt
haben werden. Der Freistaat Bayern hat

durch die föderale Einrichtung der Bun-
desrepublik und durch das Regiona-
litätsprinzip der EU einen bedeutenden
Spielraum in der Beeinflussung der Ge-
meinschaftspolitiken. Es ist meine feste
Absicht, den Austausch in diesen Be-
reichen zu fördern. Ich bin überzeugt,
dass davon beide Seiten – wie auch die
EU selbst – viel profitieren können.

Ein weiteres Feld der Zusammenarbeit
liegt in der gemeinsamen Beteiligung
an EU-Projekten. Hier können auch sol-
che Projekte in Frage kommen, die sich
auf die Ukraine oder die Balkan-Region
richten. Durch die Erweiterung und
Vergrößerung der EU wird die regiona-
le Zusammenarbeit eine immer größe-
re Bedeutung gewinnen. Auch hier gibt
es schon gute Ansätze. Bayern, Baden-
Württemberg, Österreich und Ungarn
haben die ersten Schritte in dieser Rich-
tung unternommen. Die Regierungs-
chefs der vier Länder treffen sich regel-
mäßig. Jetzt geht es darum, die The-
men und Formen der Zusammenarbeit
zu konkretisieren. Ein Produkt dieser
Zusammenarbeit ist die deutschspra-
chige Universität in Budapest, die im
Herbst 2002 eröffnet wurde und für das
zweite Studienjahr schon eine Bewer-
bungsliste vorliegen hat, die dreifach
das Kontingent übersteigt.

Politische Studien: Welche Rolle spielt
die Hanns-Seidel-Stiftung für die Tätig-
keit des ungarischen Generalkonsulates
im Besonderen und für die deutsch-
ungarischen Beziehungen im Allge-
meinen?

Mária Baranyi: Die Hanns-Seidel-Stif-
tung erfüllte eine wichtige Mission 
in Ungarn. Sie errichtete ihr Büro in
Budapest sofort nach der politischen
Wende. Durch Seminare, Beratungen,
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Organisation von Studienreisen und 
einer Reihe anderer Veranstaltungen
hat sie zur demokratischen Entwick-
lung Ungarns und zur Festigung der
Demokratie im Lande aktiv beigetra-
gen. Durch die Verbreitung der Philo-
sophie und Praxis der sozialen Markt-
wirtschaft hat sie in der ideologischen
Umgestaltung der ungarischen Gesell-
schaft eine wichtige Rolle gespielt. Im
Prozess der Vorbereitung Ungarns zur
Mitgliedschaft in der EU hat die Hanns-
Seidel-Stiftung Akzente in diesem Be-
reich gesetzt. Sie baute eine gute Zu-
sammenarbeit mit allen Regierungen
auf und verstärkte ihre Effizienz durch
Zusammenarbeit mit verschiedenen
Institutionen. Ihre Programme für die
Kommunen und Selbstverwaltungen
sowie für die Zivilgesellschaft sicherten
ihr eine Verwurzelung in der ungari-
schen Gesellschaft.

Die Hanns-Seidel-Stiftung bot in Un-
garn auch praktische Lösungen an: Mit
ihrer Hilfe wurde in Ungarn das duale
Fachausbildungssystem wieder einge-

führt. Die erste Lehranstalt dieser Art
in Pécs dient nun als Modell und wird
jetzt auch in anderen Städten einge-
führt. Damit unterstützt die Stiftung
auch die in Ungarn tätigen bayerischen
Firmen.

Angesichts dieser Leistung war es für
mich selbstverständlich, dass ich nach
meiner Ankunft als Generalkonsulin
der Republik Ungarn die Hanns-Seidel-
Stiftung als eine der ersten aufsuchte.
Das Generalkonsulat bedient sich ihrer
verschiedenen Programme. Die Mitar-
beiter nehmen an ihren Veranstaltun-
gen teil, wo sie sehr viel Kenntnisse 
über die Politik des Freistaats Bayern
vermittelt bekommen. Die Stiftung bie-
tet auch ein Forum für Dialoge. Dies ist
ganz besonders heute, während der 
Erweiterung der Europäischen Union
wichtig. Meine Mitarbeiter und ich 
stehen immer für solche Dialoge zur
Verfügung. 

Politische Studien: Frau Baranyi, wir
danken Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Bernadett Major, wisschenschaftliche Hospitantin 
der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung,
München.
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1. Der Präventionsgedanke
im klassischen Völkerrecht

Die Versuche, die Anwendung mili-
tärischer Gewalt moralisch oder recht-
lich durch die Unterscheidung des
Präventivkriegs vom Angriffskrieg zu
legitimieren, führen weit zurück in die
Völkerrechtsgeschichte.

Ein Krieg, der seiner Erscheinung nach
ein Angriffskrieg ist, wird in einen Ver-
teidigungskrieg umgedeutet und so 
gerechtfertigt. Der Präventivkrieg1 ist
zunächst eine von vielen Arten des
Krieges, wobei die Klassifikation der
Kriegsarten nicht nach rechtlichen Kri-
terien, sondern nach den Zielen des
Krieges erfolgt.2 Der Begriff der „präven-
tiven Selbstverteidigung“ setzt das Ver-
bot des Angriffskrieges voraus und ent-
hält die rechtliche Würdigung, dass die
Erstanwendung militärischer Gewalt,
die prima facie immer eine Angriffs-
handlung darstellt3, ausnahmsweise als
Selbstverteidigung zu werten ist. Ter-
mini wie „preemptive strike“ und „pre-
emptive self-defense“ wurden gezielt
eingesetzt, um die negative Einschät-
zung, die mit dem Wort „präventiv“ bei
rechtlicher Beurteilung verbunden sein
kann, zu vermeiden. Trotz der Ablei-

tung von unterschiedlichen Wort-
stämmen der lateinischen Sprache4

wird „preemptive“ und „preventive“ im
Amerikanischen synonym verwendet.5

1.1 Das Verbot des Präventivkrieges
bei Grotius (1583–1645)

Eine umfassende Auseinandersetzung
mit den Problemen des Präventiv-
krieges findet sich bereits bei Hugo Gro-
tius, dem Vater des klassischen Völker-
rechts.

Der Machtzuwachs beim Gegner und
die Möglichkeit, Gewalt zu erleiden

Grotius setzt sich in seinem dreibän-
digen Lehrbuch des Völkerrechts, De 
Iure Belli Ac Pacis Libri Tres, das 1625
erstmals in Paris erschien, mit dem ius
ad bellum auseinander und behandelt
auch die Frage nach dem Präventiv-
krieg: Darf Krieg geführt werden, um
das Anwachsen der Macht, welche spä-
ter schädlich werden könnte, zu ver-
hindern, „ad imminuendam potentiam
crescentem, quae nimium aucta nocere
posset“? Gibt die Möglichkeit, Gewalt
zu erleiden, das Recht, Gewalt zu ge-
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brauchen, „vim pati posse ad vim 
inferendam ius tribuat“? Grotius gibt
die bis zum heutigen Tage gültige Ant-
wort:6

„In keinem Falle aber ist es zulässig, wie
einige behaupten7, dass nach dem Völ-
kerrecht ein Krieg begonnen werden
dürfe, um das Anwachsen einer Macht,
welche später schädlich werden könn-
te, zu verhindern. Ich gebe zu, dass bei
Beratung des Krieges auch dies zu
berücksichtigen ist, aber nicht als eine
Frage des Rechts, sondern der Zweck-
mäßigkeit, sodass, wenn der Krieg aus
anderen Gründen gerecht ist, er des-
halb auch als klug unternommen gel-
ten muss. Ein anderes behaupten auch
die dafür genannten Autoritäten nicht.
Aber dass die Möglichkeit, Gewalt zu
erleiden, schon das Recht, Gewalt zu
gebrauchen, gebe, ist ohne allen ge-
rechten Grund. Das menschliche Leben
ist so, dass eine vollkommene Sicher-
heit niemals vorhanden ist. Gegen un-
gewisse Übel muss der Schutz bei der
göttlichen Vorsehung oder durch 
unschädliche Bürgschaften gesucht
werden, aber nicht durch Gewalt.“

Prävention und iusta causa

Grotius fußt noch auf der mittelalterli-
chen Lehre vom gerechten Krieg.8 Tho-
mas von Aquin (1225–1274) fasste die
Lehre in einer für Juristen eingängigen
und logischen Sprache zusammen.9 Das
Recht, Krieg zu führen (ius ad bellum),
war an drei Voraussetzungen geknüpft:

• Die auctoritas principis, das heißt die
Kriegsführung mit Vollmacht eines
Herrschers, der keinen höheren Rich-
ter über sich hat und sich daher sein
Recht selber suchen muss;

• die iusta causa, also die gerechte 
Sache, die in der Vergeltung und Be-
strafung eines Unrechts liegen muss
sowie 

• die recta intentio, das heißt die Ab-
sicht, mit dem Krieg das Gute zu för-
dern oder das Böse zu verhindern.

Die Problematik des Präventivkrieges
behandelt Grotius im Zusammenhang
mit der iusta causa der Kriegsführung.
Einem Angriffskrieg – also einem Krieg,
dem kein gegnerisches Unrecht voran-
gegangen ist – fehlt die iusta causa. Er
kann folglich niemals rechtmäßig sein.

Der gegenwärtige und offenkundige
Angriff als Rechtfertigung für die
Anwendung militärischer Gewalt

Hinsichtlich des Rechtfertigungsgrun-
des der „Verteidigung“ verlangt Groti-
us eine gegenwärtige Gefahr. Bloße Vor-
bereitungshandlungen sind noch keine
gegenwärtige Gefahr, der Griff des Geg-
ners zu den Waffen hingegen schon.
Auch die moderne Problematik der Rea-
lisierungsschwelle beim Angriff ist Gro-
tius schon geläufig: So wie „im Morali-
schen wie im Natürlichen jeder Punkt
eine gewisse Ausdehnung“ habe, liege
es auch im vernünftigen Ermessen des
Verteidigers, ob die Gefahr tatsächlich
gegenwärtig ist.10 Das vernünftige Er-
messen des Verteidigers kann durch sei-
ne Furcht vor der Macht des Nachbarn
getrübt sein. In dieser Furcht erkennt
Grotius den allen Menschen und Zei-
ten gemeinsamen psychischen Hinter-
grund des Präventivkrieges und fordert
objektive Kriterien: Die Angriffsabsicht
des Gegners muss „mit solcher Gewiss-
heit feststellbar sein, wie dies in
menschlichen Dingen nur möglich
ist“.11 Lasse sich die Angriffsabsicht
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nicht sicher feststellen, so sei nicht der
Präventivkrieg, sondern der Ausbau der
eigenen Verteidigung die richtige Ant-
wort.12

1.2 Die Relativierung von iusta 
causa und ius ad bellum in der
Folgezeit

Im Dreißigjährigen Krieg nahm jede
Kriegspartei für sich in Anspruch, einen
gerechten Krieg zu führen. Eine alle Sei-
ten verpflichtende moralische Autorität
gab es im christlichen Abendland nicht
mehr. Die iusta causa und folglich 
auch das ius ad bellum waren durch 
die Glaubensspaltung relativiert. Die
Rechtswissenschaft musste sich mit
dem Faktum des beiderseits gerechten
Krieges (bellum iustum ex utraque par-
te) auseinander setzen und anerken-
nen, dass die Kriegführenden, die man-
gels eines höheren Richters selbst ihr
Recht suchen mussten, Richter in eige-
ner Sache waren.13 Im weiteren Verlauf
des 17. und 18. Jahrhunderts wurde
deshalb der „bellum iustum“ durch den
„iustus hostis“, den gerechten Gegner,
abgelöst. Der Krieg gilt fortan als ge-
recht, wenn die Kriegführenden das 
„ius in bello“ beachten.14 Der formge-
recht eröffnete und geführte Krieg ist
rechtmäßig, auf einen gerechten Grund
kommt es hingegen nicht mehr an. 

Trotzdem wurde die Frage nach der 
iusta causa des Krieges weiterhin so-
wohl von den Kriegführenden als auch
von der Weltöffentlichkeit diskutiert,
aber eben als politische oder morali-
sche, nicht als rechtliche Frage. Reich-
lich Diskussionsstoff boten Interven-
tion und präventiver Angriff in den
zahlreichen Gleichgewichtskriegen, die
England auf dem europäischen Konti-

nent führte.15 Auch 1870 versuchte z.B.
Adolphe Thiers (1797–1877), erster Prä-
sident der Dritten Republik in Frank-
reich, unter Rückgriff auf den Präven-
tionsgedanken die staatliche Einheit
Deutschlands durch Intervention der
Großmächte zu verhindern: Die Eini-
gung Deutschlands würde den Umsturz
des europäischen Gleichgewichts 
bedeuten und dürfe deshalb nicht 
konzediert werden: „pour l’ Europe 
le chaos, pour la France le troisième
rang!“16

1.3 Die Rechtfertigung
militärischer Prävention durch
Notstand (necessity)

Der Präventivkrieg war nicht nur ein
wichtiges Element der Gleichgewichts-
politik in Europa. Die militärische
Prävention, das schon bei Grotius an-
gesprochene militärische Zuvorkom-
men eines erwarteten Angriffs, erlang-
te mit der Vervollkommnung der
Waffentechnik bei strategischen Über-
legungen immer größere Bedeutung.
Hinzu kommt die Entwicklung der
Prinzipien der staatlichen Selbsterhal-
tung und des Notstands (necessity).

Der Caroline-Fall (1837)

Ausgangspunkt der Rechtsentwicklung
ist der oft zitierte Caroline-Fall aus dem
Jahre 1837.17

Während eines Aufstands der Kanadier
gegen die britische Regierung im Jahre
1837 unterstützten amerikanische Frei-
willige die kanadischen Rebellen. Das
amerikanische Schiff Caroline, das auf
dem Niagara, dem Grenzfluss zwischen
den Vereinigten Staaten und Kanada,
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verkehrte, sorgte für den Nachschub
von der amerikanischen auf die kana-
dische Seite des Flusses. Britische Sol-
daten griffen deshalb das Schiff, als es
nachts auf der amerikanischen Seite 
ankerte, an, setzten es in Brand und
ließen es über die Niagarafälle treiben.
Wenigstens zwei Personen wurden bei
dem militärischen Angriff getötet.
Washington protestierte. London berief
sich auf Selbstverteidigung: Die Caro-
line sei ein Privatschiff, und die Ver-
einigten Staaten hätten nichts unter-
nommen, um die amerikanischen
Gesetze durchzusetzen.

Im Jahre 1841 wurde in New York eine
Person namens MacLeod18, die auf bri-
tischer Seite an dem Vorfall beteiligt 
gewesen war, festgenommen und we-
gen Mordes angeklagt. Im Strafverfah-
ren übernahm Großbritannien erneut
die volle Verantwortung für den mi-
litärischen Vorfall19 und verlangte die
Freilassung des Angeklagten, der später
auf Grund eines Alibis freigesprochen
wurde. Die Angelegenheit wurde 1842
in Verhandlungen zwischen dem ame-
rikanischen Außenminister Webster
und seinem britischen Gesprächspart-
ner Lord Ashburton geregelt. Webster
räumte ein, dass die Anwendung von
Gewalt durch das Selbstverteidigungs-
recht gerechtfertigt sein könnte, bestritt
allerdings, dass das militärische Vorge-
hen im vorliegenden Fall erforderlich
war. In seiner Note vom 6. August 1842
führte Webster aus: „Respect for the 
inviolable character of the territory of
independent states is the most essen-
tial foundation of civilization. … Un-
doubtedly it is just, that, while it is 
admitted that exceptions growing out
of the great law of self-defense do exist, 
those exceptions should be confined to
cases in which the necessity of that 

self-defense is instant, overwhelming,
and leaving no choice of means, and
no moment for deliberation“.

Die aus dem Caroline-Fall abgeleitete
Rechtsregel20,

• dass Achtung des unverletzlichen
Charakters des Gebiets unabhängiger
Staaten die wesentlichste Grundlage
der Zivilisation sei,

• dass es wohl auf das Recht der
Selbstverteidigung gegründete Aus-
nahmen hiervon gebe,

• dass diese Ausnahmen aber auf Fälle
beschränkt werden sollten, in denen
die Notwendigkeit dieser Selbstver-
teidigung sofortig und überwältigend
sei und keine Wahl der Mittel und
keinen Augenblick der Überlegung
lasse,

ist von den Vereinigten Staaten bei der
machtvollen Ausbreitung ihrer Ein-
flusssphäre auf dem amerikanischen
Kontinent nie praktiziert worden21, hat
aber doch auf die weitere Entwicklung
der Völkerrechtslehre nachhaltig Ein-
fluss genommen.22

Der Präventivkrieg gegen
neutrale Staaten im Ersten und
Zweiten Weltkrieg

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg 
diente das auf Grund eines angeblich
akuten Notstandes (necessity) erwei-
terte, präventive Selbstverteidigungs-
recht beider Seiten dazu, sich über die
Rechte der Neutralen hinwegzusetzen.
Am 4. August 1914 drangen deutsche
Truppen auf belgisches Territorium vor
und besetzten das dauernd neutrali-
sierte Land mit der Begründung „Not
kennt kein Verbot“. Wenn man be-
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droht sei und für höchste Güter kämp-
fe, so seinerzeit der Reichskanzler, müs-
se man sich verteidigen, so gut man
könne.23 1915 und 1916 verletzten die
Alliierten die Neutralität Griechenlands,
indem sie in Saloniki und auf Kreta lan-
deten. Im Hinblick auf die Waffenbrü-
derschaft mit den Serben sei „diese Lö-
sung die einzige, die allen Erforder-
nissen der Lage entspricht“.24 Am 8.
April 1940 errichteten Großbritannien
und Frankreich in den Küstengewäs-
sern des neutralen Norwegens eine Mi-
nensperre, um die Durchfahrt deut-
scher Schiffe zu verhindern. In einer
gemeinsamen Note vom gleichen Tag
führte die britische und die französi-
sche Regierung aus25: „Das Völkerrecht
hat immer einem Kriegführenden das
Recht zuerkannt, wenn der Feind sys-
tematisch illegale Methoden anwendet,
geeignete Maßnahmen zu treffen, in
Anpassung an die Lage, die durch die
Ungesetzmäßigkeit des Feindes ge-
schaffen worden ist. (...) Wenn die Not-
wendigkeit, den Krieg zu gewinnen, sie
jetzt zwingt, solche Maßnahmen zu 
ergreifen, so wird die Weltmeinung
nicht zögern, die Zwangslage, aus der
heraus sie handeln mussten, und die
Gründe ihrer Aktion, sogleich zu ver-
stehen.“

Nach eben dieser „Gesetzmäßigkeit“
begannen deutsche Truppen am fol-
genden Tag mit der Besetzung Norwe-
gens und Dänemarks. Die Rechtferti-
gung der Reichsregierung lautete26: „In
dieser entscheidenden Phase des dem
deutschen Volke von England und
Frankreich aufgezwungenen Existenz-
kampfes kann die Reichsregierung aber
unter keinen Umständen dulden, dass
Skandinavien von den Westmächten
zum Kriegsschauplatz gemacht (...)
wird.“

Die Beurteilung „präventiver
Verteidigungsmaßnahmen“
des Deutschen Reiches durch das 
Nürnberger Kriegsverbrecher-
tribunal (1946)

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
die von Deutschland durchgeführten
präventiven Verteidigungsmaßnahmen
vom Nürnberger Kriegsverbrechertri-
bunal unter ausdrücklicher Berufung
auf den Caroline-Fall überprüft und
durchwegs als Angriffshandlungen ein-
gestuft:27 Deutschland sei nicht einer
unmittelbar drohenden Landung der
Alliierten in Norwegen zuvorgekom-
men („forestalling an imminent Allied
lading“). Diese habe allenfalls zu einem
späteren Zeitpunkt gedroht. Ein wich-
tiges Argument der deutschen Seite war
deren Einschätzungsprärogative. Schon
wegen der zahlreichen Vorbehalte, die
die Vertragsstaaten bei der Unterzeich-
nung des Kellogg-Paktes 1928 hin-
sichtlich des Gewaltverzichts erklärt
hatten, lag das Argument nahe, dass 
allein der Vertragsstaat zur Entschei-
dung darüber befugt war, ob eine
präventive Maßnahme als Angriff oder
Verteidigung durchgeführt war.28 Es gab
seinerzeit weder eine institutionelle 
Absicherung des Kriegsverbots noch 
eine Angriffsdefinition.29

Gleichwohl bestand das Tribunal dar-
auf, dass die Frage, ob Handlungen, die
unter Berufung auf das Selbstverteidi-
gungsrecht ergriffen werden, aggressiv
oder defensiv durchgeführt wurden,
letztlich einer Überprüfung und Beur-
teilung unterliegen müsse, wenn Völ-
kerrecht je durchgesetzt werden soll.30

Diese – zutreffende – Erkenntnis be-
schränkte sich allerdings in der poli-
tischen Wirklichkeit auf das Sieger-
Aggressor-Verhältnis.
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2. Das Verbot des Präventiv-
krieges gem. Charta der
Vereinten Nationen

2.1 Das universelle Gewaltverbot
und seine Ausnahmen

Unter den Siegermächten des Zweiten
Weltkriegs entwickelte sich rasch ein 
atomares Gleichgewicht, das sorgsamen
Umgang mit der präventiven Selbst-
verteidigung gebot.31 In voller Kennt-
nis der verheerenden Wirkungen mo-
derner Massenvernichtungswaffen und
um „künftige Geschlechter vor der
Geißel des Krieges zu bewahren, die
zwei Mal zu unseren Lebzeiten un-
sagbares Leid über die Menschheit 
gebracht“32 hat, führte die Charta der
Vereinten Nationen 1945 ein univer-
selles, weit über die Völkerbundsatzung
und den Kellogg-Pakt von 1928 hin-
ausreichendes Gewaltverbot in den in-
ternationalen Beziehungen ein.33 Die
Ausübung einzelstaatlicher Gewalt be-
schränkt sich auf das „naturgegebene
Recht zur individuellen oder kollekti-
ven Selbstverteidigung“ im Falle eines
bewaffneten Angriffs, einer „military
attack“ i.S.v. Art. 51 UN-Charta. Bei
nicht-militärischen, also insbesondere
subversiven Angriffshandlungen („act
of aggression“), bei Bedrohung oder
Bruch des Friedens kann allein der Si-
cherheitsrat militärische Gewalt an-
wenden oder mandatieren.34 Erstmals
in der Geschichte der Menschheit wird
die Anwendung von Gewalt in den
zwischenstaatlichen Beziehungen ins-
titutionell abgesichert, das Recht aller
souveränen Staaten, als Richter in 
eigener Sache aufzutreten, eingegrenzt.

Der Sicherheitsrat kann allerdings nicht
die Aufgaben einer Weltregierung
wahrnehmen.35 In seiner wichtigsten

Funktion, der Friedenssicherung, agiert
er wie ein „Großmächtedirektorium“,
das auf die wirksame Zusammenarbeit
der mit einem Vetorecht ausgestatteten
ständigen Mitglieder, der fünf Groß-
mächte, angewiesen ist. Die – politisch
bedingte – mangelnde Effektivität des
Systems ist von den Vätern der Verein-
ten Nationen vorausgesehen und be-
wusst in Kauf genommen worden. Nur
der Krieg gegen den Krieg (bellum con-
tra bellum) ist noch ein gerechter Krieg
(bellum iustum). Im Spannungsfeld
zwischen Sicherheit und Gerechtigkeit
wird der Sicherheit Vorrang einge-
räumt. Wegen der verheerenden Folgen
moderner Waffen müssen Abstriche bei
der Durchsetzung gerechter Ansprüche
hingenommen werden.

2.2 Die Realisierungsschwelle:
Zur Offenkundigkeit und
Gegenwärtigkeit des
militärischen Angriffs

Unter der Herrschaft der Charta der
Vereinten Nationen reduziert sich das
Problem der einzelstaatlichen Anwen-
dung präventiver Gewalt damit auf die
Frage der Realisierungsschwelle, auf die
Frage der Offenkundigkeit und der Ge-
genwärtigkeit des militärischen An-
griffs. Das Selbstverteidigungsrecht wird
grundsätzlich erst durch die Anwen-
dung von Waffengewalt36 oder durch
eine gleichartige militärische Aktion37

eröffnet. Der zur Selbstverteidigung ent-
schlossene Staat braucht allerdings
nicht auf den „ersten Schuss“ des Geg-
ners zu warten, wenn dessen militäri-
sche Vorbereitungen sofortige Ver-
teidigungsmaßnahmen objektiv not-
wendig machen, wenn also der Ver-
teidiger (i.S. der Caroline-Formel)38 „a 
necessity of selfdefence, instant, over-
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whelming, leaving no choice of means,
and no moment for deliberation“ nach-
weisen kann. Die militärischen Maß-
nahmen, die in diesem Fall von einem
unmittelbar bedrohten Staat ergriffen
werden, erscheinen als präventive
Selbstverteidigung (preventive self-
defense). Die Bezeichnung als „Selbst-
verteidigung“ ist allerdings nur dann
gerechtfertigt, wenn der Gegner seinen
Angriff bereits eingeleitet hat.39 Zwei-
fellos waren z.B. die Vereinigten Staa-
ten bereits berechtigt, militärische
Maßnahmen gegen Japan zu ergreifen,
als deren Flotte die Häfen in Richtung
Pearl Harbor verließen. Die Frage ist
nur, wie vor dem tatsächlichen Angriff
mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit festgestellt werden kann,
dass die japanische Flotte mit Angriffs-
ziel unterwegs war.40 In einem ähnli-
chen Sinne wie preventive self-defense
wird neuerlich auch die Bezeichnung
„preemptive self-defense“ gebraucht.
Andere sprechen von „antizipierter
Selbstverteidigung (anticipatory self-
defense“)41 oder von „incipient self-
defense“.42 Erfüllen politische und
militärische Drohungen – auch solche
von Schurkenstaaten – nicht die restrik-
tiven Bedingungen der Caroline-Regel,
ist allein der Sicherheitsrat mit der
Friedenssicherung betraut. Die Aggres-
sionsdefinition stellt abschließend klar:
„Keine Überlegung irgendwelcher Art,
ob politischer, wirtschaftlicher, mili-
tärischer oder sonst wie, kann als
Rechtfertigung für eine Aggression 
dienen.“43

2.3 Staatenverantwortlichkeit im
Falle des Notstands (necessity)

Zu diesem Ergebnis gelangte schließlich
auch die International Law Commis-

sion, die 2002 nach jahrzehntelanger
Arbeit einen Konventions-Entwurf zur
Staatenverantwortlichkeit vorlegte. Der
Entwurf behandelt in Art. 25 die
Rechtsfigur des Notstands („necessity“).
Ein Verstoß gegen Völkerrecht soll aus-
geschlossen sein, wenn die Handlung
die einzige Möglichkeit des Staates war,
ein wesentliches Interesse gegen eine
schwere und unmittelbar bevorstehen-
de Gefahr zu bewahren, und sie nicht
wesentliche Interessen eines Staates 
oder der Staatengemeinschaft beein-
trächtigt.44 Art. 26 ILC-Entwurf stellt
klar, dass auch nicht im Notstand ge-
gen zwingende Normen des Völker-
rechts wie z.B. gegen das Aggressions-
verbot verstoßen werden darf.45

3. Die Missachtung des Verbots
des Präventivkrieges im Irak-
Konflikt

3.1 Die Angriffssituation

Wendet man diese in der neueren Völ-
kerrechtslehre bislang so gut wie un-
bestrittenen Rechtsgrundsätze auf den
Irak-Konflikt an, so fehlte nach der
Meinung vieler Beobachter46 die offen-
kundige Angriffssituation, die allein
den antizipierten Militärschlag der Bri-
ten und Amerikaner hätte rechtfertigen
können. Schon wegen der laufenden 
UNO-Inspektionen war ein unmittel-
bar bevorstehender militärischer An-
griff des Irak auf die USA und/oder
Großbritannien eher unwahrscheinlich.
Die behauptete Lagerung von Massen-
vernichtungswaffen im Irak mag eine
Friedensbedrohung sein, berechtigt 
aber nur den Sicherheitsrat die von ihm
für erforderlich gehaltenen Maßnah-
men zu ergreifen. Das gleiche gilt hin-
sichtlich der Abqualifizierung des Iraks
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als „Schurkenstaat“, weil er – erwiese-
nermaßen – Nachbarstaaten angegrif-
fen und Sicherheitsresolutionen nicht
befolgt hat und weil man seiner nicht
demokratisch legitimierten Führung 
alle Schlechtigkeiten zutraut. Das aus
dem irakischen Angriff auf Kuwait 1990
resultierende kollektive Selbstverteidi-
gungsrecht47 wurde mit dem Inkraft-
treten des Waffenstillstands am 11. 
April 1991 beendet48; seit diesem Zeit-
punkt liegt die Aufgabe der Sicherung
des Weltfriedens wieder allein in den
Händen des Sicherheitsrats. Der Si-
cherheitsrat hat zwar in den vergange-
nen Jahren mehrfach festgestellt, dass
der Irak UN-Resolutionen verletzt und
dass dies den Weltfrieden und die in-
ternationale Sicherheit bedrohe.49 Die
Feststellung einer Rechtsverfehlung
durch den Sicherheitsrat gibt jedoch in-
teressierten Staaten noch nicht das
Recht, einseitig mit militärischer Ge-
walt gegen den Rechtsbrecher vorzu-
gehen. Die Entscheidung, wie festge-
stellte Rechtsverletzungen zu ahnden
sind, welche Konsequenzen im kon-
kreten Einzelfall zu treffen sind („severe
consequences“), ist ausschließlich dem
Sicherheitsrat vorbehalten.

3.2 Die Bush-Doktrin

Die massive Anwendung militärischer
Gewalt gegen den Irak durch die Verei-
nigten Staaten und Großbritannien seit
dem 21. März 2003 ist völkerrechts-
widrig. Sie ist ein verbotener Angriffs-
krieg und muss als völkerrechtliches
Verbrechen eingestuft werden.50 Ver-
stöße gegen das universelle Gewaltver-
bot sind nicht neu. Neu ist, dass nach
dem 11. September 2001 Krieg offen er-
klärt und geführt wird.51 Das nach dem
terroristischen Angriff auf das World 

Trade Center und das Pentagon ent-
wickelte neue amerikanische Sicher-
heitskonzept, die „Bush-Doktrin“,52

gründet auf präventiven (preempti-
ve) militärischen Maßnahmen. Ab-
schreckung (deterrence) und Eindäm-
mung (containment) des Gegners müs-
sen nach dem neuen Konzept durch
die Option des Präventivkriegs erwei-
tert werden, da sich Selbstmörder auch
durch massive Vergeltung nicht ab-
schrecken lassen und bei Bedrohung
durch Massenvernichtungswaffen der
Krieg zum Feind zu tragen ist.53 Die
neue Sicherheitsstrategie ist in Ameri-
ka konsensfähig. Sie bedeutet die glo-
bale Ausweitung der klassischen Mon-
roe-Doktrin.54 Würde allerdings jeder
Staat diese Art der Prävention für sich
in Anspruch nehmen – das legitimie-
rende Prinzip der Gleichheit fordert
dies! –, wäre Chaos die Folge und die
große Errungenschaft nach den zwei
verheerenden Weltkriegen des 20. Jahr-
hunderts, das universelle Gewaltverbot
mit seiner institutionellen Absicherung,
ohne praktische Bedeutung.

3.3 Pax Americana

Die Hoffnung auf das goldene Zeitalter
einer Pax Americana, das das unvoll-
kommene Friedenssicherungssystem
der UNO ablösen könnte, ist trügerisch.
Menschliche Erfahrung spricht dage-
gen, dass die USA in einem unipolaren
System die ihr dann zufallende Rolle als
Weltpolizist nicht missbrauchen könn-
ten. Fest steht jedenfalls, dass die Pax
Americana für die knapp 200 Staaten,
die heute die internationalen Bezie-
hungen im Rahmen ihrer souveränen
Gleichheit55 ordnen, einen Verlust an
politischer Freiheit bedeutete, der auch
für jeden Bürger fühlbar wäre.
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Anmerkungen 
1 Das deutsche Wort „Präventivkrieg“ ist

der Diplomatensprache des 18. und 
19. Jahrhunderts entlehnt: „guerre de
précaution“ und „guerre préventive“, vgl.
Einzelheiten bei Jeinmann: Das Problem
des Präventivkriegs im europäischen
Staatensystem, Diss. Freiburg 1957, S.2.

2 Nach Berber: Lehrbuch des Völkerrechts,
II. Band – Kriegsrecht (1962), S.9, beruht
die Klassifikation auf soziologischen,
militärischen, politischen, moralischen
Unterscheidungsmerkmalen, die je nach
Entwicklung des Völkerrechts auch von
juristischer Relevanz sein können.

3 Vgl. die Beweislastregelung in Art. 2
Aggressionsdefinition vom 14.12.1974,
Resolution der UN-Generalversammlung
Nr.3314 (XXIX).

4 Lat. praevenire = zuvorkommen und lat.
praeemere = vorkaufen; das Vorkaufsrecht
ausüben.

5 Vgl. Safire’s new political dictionary, New
York 1993, S.607 u. 612. Der Brücken-
schlag von „preemption“ (Vorkauf/
Vorkaufsrecht) zu „prevention“ (Vorbeu-
gung) ist eine Besonderheit der ameri-
kanischen Sprache. (vgl. Collins/Cobuild:
English Language Dictionary). Von hier
ist es nur ein kleiner Schritt zum terminus
technicus: „A preemptive attack or strike
is intended to damage or destroy your
enemy’s weapons before they can be used
against you“ (Collins/Cobuild, ebd.). In
Verkennung der eigentlichen Bedeutung
des römisch-rechtlichen Vorkaufs wurden
in den frühen Vereinigten Staaten
Gesetze, die Siedlern das Eigentum an
dem von ihnen urbar gemachten und
bewirtschafteten öffentlichen Grund und
Boden einräumten, „pre-emption laws“
genannt. Durch die Besiedelung und
Bewirtschaftung des grundsätzlich dem
Staat zustehenden Territoriums erwarb
der Siedler bis 1891 Eigentum. Er konnte
andere von der Nutzung ausschließen,
weil er diesen durch die Landnahme
zuvorgekommen war. „To preempt“ wird
als „to secure as firstcomer“ verstanden
(vgl. Chambers: Twentieth Century
Dictionary) oder: „If you preempt
something, you take possession of it in a
way, that prevents any one else to take
possession of it, in a way, that prevents
any one else from having it“.

6 Grotius: De jure belli ac pacis libri tres,
Paris 1625, Lib. II, Cap. 1, § XVII: „Illud
vero minime ferendum est quod quidam
tradiderunt, jure gentium arma recte sumi
ad imminuendam potentiam crescentem,

quae nimium aucta nocere posset. Fateor
in consultationem de bello & hoc venire,
non sub ratione justi, sed sub ratione
utilis: ut si ex alia causa justum sit
bellum, ex hac causa prudenter quoque
susceptum judicetur: nec aliud dicunt qui
in hanc rem citantur auctores. Sed ut vim
pati posse ad vim inferendam jus tribuat,
ab omni aequitatis ratione abhorret. Ita
vita humana est, ut plena securitas num-
quam nobis constet. Adversus incertos
metus à divina providentia, & ab innoxia
cautione, non a vi praesidium petendum
est.“ Übersetzung nach Schätzel, Walter:
Die Klassiker des Völkerrechts, Bd.1, 1950,
S.145.

7 Grotius bezieht sich hier auf Alberico
Gentili (1552–1608) und sein kriegs-
völkerrechtliches Werk: Prima com-
mentatio de iure belli, London 1588, und
De Iure Belli Libri Tres, Hanau 1598.
Gentili, der zu diesem Zeitpunkt in
englischen Diensten stand, sprach sich
für den Präventivkrieg gegen einen
übermächtig werdenden Staat zur
Wahrung des Gleichgewichts unter den
europäischen Mächten aus, sofern dieser
Machtzuwachs nicht auf friedlichen
Gründen beruht (Lib. I, Kap. XIV,
S.103ff.). Gentili hatte vor allem Spanien
im Visier. Die Verteidigung sei aber auch
dann gerecht, wenn sie bereits beab-
sichtigten und vorbereiteten Angriffen
zuvorkommt, sowie auch dann, wenn 
der Angriff noch nicht beabsichtigt, 
aber möglich und wahrscheinlich ist:
„Defensio iusta est, quae prevenit pericula
iam meditata, parata, etiam et nec
meditata, at verisimilia, possibilia“ (ebd.,
S.106).

8 Vgl. hierzu eingehender Blumenwitz:
Souveränität – Gewaltverbot – Men-
schenrechte. Eine völkerrechtliche
Bestandsaufnahme nach Abschluss des
nicht mandatierten NATO-Einsatzes in
Ex-Jugoslawien, in: Politische Studien,
Sonderheft 4/1999, S.19ff./21f.; Kunz:
Bellum justum and bellum legale, in:
American Journal of International Law,
Bd.45/1951, S.528ff.; Stumpf: Völkerrecht
unter Kreuz und Halbmond, in: Archiv
des Völkerrechts, Bd.41/2003, S.83ff.

9 Vgl. Einzelheiten bei Grewe: Epochen der
Völkerrechtsgeschichte, 1984, S.135f.

10 Grotius: 2.Buch, 1.Kap., V, De jure belli.
11 Ebd., 22.Kap., V.
12 Ebd.
13 So bereits Grotius, De jure belli, 23. Kap.,

XIII, hinsichtlich der Anerkennung eines
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„quoad effectus quasdam juris“ beider-
seits gerechten Krieges („bellum justum
ex utraque parte“). Auch Gentili (1. Buch,
Kap.6, S.48) bemerkte kritisch, dass
immer beide Seiten versuchten, ihre
Kriegführung mit der gerechten Sache zu
rechtfertigen: „Haec natura bellorum, ut
pars utraque praetendat, se ponere iustam
causam“.

14 Der völkerrechtliche Klassiker des 18.
Jahrhunderts, de Vattel (Le droit des gens
ou principes de la loi naturelle, Bd. 3
(1758), S.165f.), schreibt: „La première
règle est que la guerre en forme, quant à
ses effets, doit être regardée comme juste
de part et d’ autre. Ainsi les Droits fondés
sur l’ état de guerre, la légitimité de ses
effets, la validité des acquisitions faites
par les armes, ne dépendent point,
extérieurement et parmi les hommes, de
la justice de la cause, mais de la légitimité
des moyens en eux-mêmes“.

15 Vattel, ebd., definierte das Gleichgewicht
als eine Ordnung der Dinge so, dass kein
Staat in der Lage sein soll, absolute
Überlegenheit zu haben und über andere
zu herrschen.

16 Zitat nach Berber: Lehrbuch des Völker-
rechts, I. Band: Allgemeines Friedens-
recht, 1960, S.199.

17 Siehe Meng: The Caroline, in:
Encyclopedia of Public International Law,
Vol I. S.537f.

18 Die offizielle Bezeichnung des Vorfalls
lautet deshalb auch „The Caroline and
MacLeod Cases“, S.2; Moore: Interna-
tional Law, 1906, S.409-414; Jennings:
American Journal of International Law
32, 1938, S.82; Bishop: International Law,
Cases and Materials, 1971, S.916ff.

19 Die englische Regierung berief sich zur
Rechtfertigung der militärischen Aktion
auf „necessity, which controls all other
laws“.

20 Vgl. Berber: Friedensrecht, S.195.
21 Dieser Abschnitt amerikanischer Außen-

politik wird von der „gunboat diplo-
macy“, der Kanonenbootpolitik, be-
stimmt, vgl. Hackworth: Digest of
International Law, Bd.II, 1940, S.291ff. 11
Monate hielten sich z.B. amerikanische
Truppen in Verfolgung des mexikani-
schen Banditen Pancho Villa, der eine
Stadt in New Mexico überfallen hatte, in
Mexiko auf, bevor sie sich wieder
zurückzogen. Zur Begründung berief sich
die amerikanische Regierung auf die
Unfähigkeit Mexikos, solche Übergriffe
zu verhindern. Das amerikanische Vor-
gehen sei das einzig taugliche Mittel, 
um amerikanisches Leben und Eigentum

zu schützen.
22 Vgl. Entscheidung des Nürnberger

Militärtribunals v. 1.10.1946. Amtlicher
Wortlaut in deutscher Sprache 1947, Bd.1.

23 Vgl. Kohler: Notwehr und Neutralität, in:
Zeitschrift für Völkerrecht, Bd.VIII, 1940,
S.576, einerseits und Kunz: Das Problem
der Verletzung der belgischen Neutralität,
1920 andererseits.

24 Vgl. Bell (Hrsg): Völkerrecht im Weltkrieg,
1927, S.75ff.

25 Vgl. Monatshefte für Auswärtige Politik
1940, S.344.

26 Vgl. Monatshefte für Auswärtige Politik
1949, S.349.

27 Vgl. Entscheidung des Nürnberger
Militärtribunals v. 1.10.1946. Amtlicher
Wortlaut in deutscher Sprache 1947, Bd.1.

28 Vgl. die Erklärung der amerikanischen
Regierung zum Kellogg-Pakt, United
States Foreign Relations 1928, Bd.I, S.36:
„There is nothing in the American draft
of an anti-war treaty which restricts or
impairs in any way the right of self-
defence. (...) Every nation is free at all
times and regardless of treaty provisions
to defend its territory from attack or
invasion and it alone is competent to
decide whether circumstances require
recourse to war in self-defence. If it has
a good case, the world will applaud 
and not condemn its action. Express
recognition by treaty of this inalienable
right, however, gives rise to the same
difficulty encountered in any effort to
define aggression. (...) In as much as no
treaty provision can add to the natural
right of self-defence, it is not in the
interest of peace that a treaty should
stipulate a juristic conception of self-
defence since it is far too easy for the
unscrupulous to world events to accord
with an agreed definition.“

29 Vgl. hierzu Ross: Proceedings of the
American Society of International Laws,
1958, S.208, der den verbalen Idealismus
ohne realen Hintergrund in den
zwischenstaatlichen Beziehungen rügt,
weil er nur falsche Erwartungen schürt.
Als Beispiel nennt Ross den „Kellogg-Pakt
outlawing war at the same time as no
state sincerely was willing to abandon
this weapon or to take effective steps to
counter the causes of war“.

30 Vgl. Entscheidung des Nürnberger
Militärtribunals vom 1.10.1946, Bd.1,
S.232: „... ob jedoch Maßnahmen, die
unter dem Vorwand der Selbstver-
teidigung unternommen werden, tat-
sächlich Angriffs- oder Verteidigungs-
maßnahmen waren, muss letzten Endes
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einer Nachprüfung und einem Urteils-
spruch unterliegen, wenn das Völkerrecht
überhaupt je zur Geltung gebracht
werden soll.“ 

31 Vgl. z.B. US-Memorandum Nr.3, Depart-
ment of State Publication 2702 zur
Angreiferdefinition: „Ein bewaffneter
Angriff ist heute etwas völlig anderes als
vor der Entstehung von Atomwaffen. Es
würde daher unter den gegenwärtigen
Bedingungen wichtig und angemes-
sen erscheinen, dass der Vertrag den 
‚bewaffneten Angriff’ in einer den
Atomwaffen entsprechenden Weise
definiert und in der Definition nicht
einfach den tatsächlichen Abwurf einer
Atombombe einschließt, sondern auch
gewisse Schritte, die an sich einem
solchen Abwurf vorausgehen“. Die
Entwicklung im multipolaren System
zeigte dann allerdings, dass z.B. die
Bereitstellung einer Nuklearwaffe (zu
Zwecken der Verteidigung!) nicht zu
unterbinden war.

32 So der erste Präambelsatz der Charta der
Vereinten Nationen.

33 Art. 2 (4) UN-Charta lautet: „Alle Mit-
glieder unterlassen in ihren internatio-
nalen Beziehungen jede gegen die
territoriale Unversehrtheit oder politische
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete
oder sonst mit den Zielen der Vereinten
Nationen unvereinbare Androhung oder
Anwendung von Gewalt.“

34 Vgl. Art. 39 UN-Charta: „Der Sicher-
heitsrat stellt fest, ob eine Bedrohung
oder ein Bruch des Friedens oder eine
Angriffshandlung vorliegt; er gibt
Empfehlungen ab oder beschließt, welche
Maßnahmen auf Grund der Art. 41 und
42 zu treffen sind, um den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit zu
wahren oder wiederherzustellen.“

35 Die Hoffnung, dass sich nach dem Zerfall
des sog. Ostblocks weite Bereiche der
Außenpolitik in eine „Weltinnenpolitik“
unter der Kontrolle der UNO trans-
formieren ließen (vgl. Weizsäcker, v.: Das
ethische Problem der modernen Strategie,
in: Europa-Archiv 1969, S.191 und den
Bericht des UN-Generalsekretärs vom 17.
Juni 1992 – UN Doc. S/24 III-A/47/277),
hat sich nicht erfüllt.

36 Vgl. die am 14.12.1974 von der UN-
Generalversammlung verabschiedete
„Aggressionsdefinition“ (Res. Nr.3314),
die die einschlägigen völkergewohn-
heitsrechtlichen Regeln zusammenfasst
und der auch die maßgebenden Kriterien
der „military attack“ i.S.v. Art. 51 UN-
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„Aggression“ bedeutet gem. Art. 1 Abs. 1
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politische Unabhängigkeit eines anderen
Staates“. Die Erstanwendung von Waffen-
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37 Vgl. Art. 3 Aggressionsdefinition.
38 Ebd., Anm. I. 3a.
39 Vgl. Waldock: The Regulation of Use of

Force by Individual States in International
Law, in: Hague Recueil 1981, 451 (498):
„Where there is convincing evidence not
merely of threats and potential danger
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then an armed attack may be said to have
begun to occur, though it has not passed
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40 Bei dem von Israel in „Selbstverteidi-
gungsabsicht“ begonnenen Angriff auf
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hatte; vgl. Quigley: The United Nations
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1992, S.203f.

41 Vgl. O’Connell: The Myth of Preemptive
Self-Defense, The American Society of
International Law, Task Force Paper on
Terrorism, August 2002, S.8f.

42 Vgl. Dinstein: War, Aggression and Self-
Defense, 3. Aufl., 2001, S.172.

43 Entscheidung des Nürnberger Militär-
tribunals v. 1.10.1946. Amtlicher Wort-
laut in deutscher Sprache 1947, Bd.1, 
Art. 5.

44 Vgl. Art. 25 Ziff.1: „... unless the act
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grave and imminent peril and
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taries (2002), S.187ff.

45 Vgl. Crawford, The International Law
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49 Zuletzt SR-Res. 1441 v. November 2002.
50 Art. 5 Abs. 1 Statut des Internationalen

Strafgerichtshofs. Die USA boykottieren
allerdings den weltweit als Fortschritt in
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1. Die Fragestellung

Arten des Krieges gibt es viele: Man
spricht von Angriffskrieg, Verteidi-
gungskrieg, Stellvertreterkrieg, Heiligem
Krieg, Dschihad, totalem Krieg, Kreuz-
zug, Guerillakrieg, Partisanenkrieg, Re-
volutionskrieg, Atomkrieg, Bürgerkrieg,
Kolonialkrieg und eben auch Präven-
tivkrieg. Die Beiwörter zum Begriff des
Krieges bezeichnen dabei das Motiv, die
eingesetzten Mittel, die Ausgangslage,
den geistigen Hintergrund des Krieges
oder sonst irgendeine Besonderheit. 
Allen gemeinsam ist der „Krieg“, also
der Einsatz von militärischer Gewalt zur
Erreichung eines bestimmten Zieles. 

Eine Form von Krieg ist der Präventiv-
krieg, also jener Krieg, den ein Land 
gegen ein anderes führt auf Grund der
Annahme, von diesem akut bedroht zu
werden. Um dem Angriff zuvor zu
kommen und sich dadurch einen stra-
tegischen Vorteil zu verschaffen, greift
der Bedrohte zu seiner Verteidigung als
Erster an. Er führt einen Angriffskrieg
und nimmt in Anspruch, es handle
sich in Wirklichkeit um einen Akt der
Verteidigung.

Was sagt die katholische Moraltheolo-
gie dazu? Die Antwort auf den Präven-
tivkrieg im Besonderen setzt die Ant-
wort auf den Krieg im Allgemeinen
voraus. 

2. Krieg – ein Übel
und Verbrechen

Es gab in der Geschichte zwar immer
wieder eine nicht nur dichterisch-
sagenhafte Verherrlichung des Krieges
(wie etwa in der Ilias oder im Nibelun-
genlied), sondern auch eine ernst ge-
meinte: Generäle schrieben ihm be-
sondere „Tugenden“1 zu, Hegel sah in
ihm ein „sittliches Element“, Dichter
(wie etwa Rilke2) glorifizierten ihn und
leider fanden manchmal sogar Bischö-
fe und Priester begeisterte Worte für
den Krieg, Worte, über die man nur
verständnislos den Kopf schütteln
kann3.

Heute, vor allem unter dem Eindruck
der modernen Kriege und ihrer Waffen
– und der anschaulichen Berichte über
sie in den Medien – sind solche Töne
fast gänzlich verstummt. Die öffentli-
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che Meinung im „global village“ ent-
spricht dem, was schon Aristoteles zeit-
los gültig formuliert hat: „Wir opfern
unsere Muße, um Muße zu haben, und
wir führen Krieg, um im Frieden zu 
leben (...). Niemand will Krieg und
Kriegsrüstung des Krieges wegen. Denn
man müsste als ein ganz blutrünstiger
Mensch erscheinen, wenn man sich 
seine Freunde zu Feinden machte, nur
damit es Kampf und Blutvergießen 
gäbe.“4 Einen Krieg mutwillig anzu-
zetteln, darin ist man sich einig, ist
Wahnsinn5 und Verbrechen. Die Päp-
ste der letzten Jahrzehnte – vor allem
seit dem 1. Weltkrieg – wurden nicht
müde, dieses Urteil beschwörend zu
wiederholen und zu wiederholen: „Nie
wieder Krieg!“ Begeisterung für den
Krieg ist der Welt gründlich vergangen.
Sogar Diktatoren wie Hitler fühlten sich
bemüßigt, der Welt das Bild eines fried-
liebenden Staatsmannes vorzuspielen.6

3. „Gerechter Krieg“ und
„legitime Verteidigung“

Angesichts vielfältiger Bedrohungen
stellt sich aber, aller Sehnsucht nach 
ewigem Frieden zum Trotz, die Frage
nach dem „gerechten Krieg“ oder der
„legitimen Verteidigung“. 

„Gerechter Krieg“? Eine irreführende
Benennung. Es gibt keinen „gerechten“
Krieg, weil Krieg immer mit Unrecht
mindestens von einer Seite her ver-
bunden ist und weil er Unrecht unver-
meidlich in seinem Gefolge hat. Um
die Irreführung durch den Begriff „ge-
rechter Krieg“ zu vermeiden, hat auch
das Zweite Vatikanische Konzil nur
noch von „legitimer Verteidigung“ ge-
sprochen: Gemeint ist jener Krieg, der
nur der Verteidigung dient, aus der

Sicht der Verteidiger aus „legitimen“
Gründen geführt wird und darum für
sie „gerecht“ ist.7

Dennoch gibt es das, was der Begriff
„gerechter Krieg“ bezeichnet hat. Denn
in einer Welt, in der es die Gewalt gibt,
darf und muss es auch die Abwehr der
Gewalt geben. Der absolute, scheinbar
besonders „heilige“ Pazifismus kann
sich weder auf die Bibel berufen noch
lässt er sich auf dem Prüfstand der
natürlichen Vernunft als die wahre Mo-
ral erweisen. So sehr er in einer be-
stimmten Situation bewundernswert
und in einer anderen sogar verpflich-
tend sein kann, es gibt Umstände, in
denen er eindeutig falsch, ja sogar 
unmoralisch ist.8

4. Die Kriterien für eine
legitime Verteidigung

Es gab verblendete Christen, aber die
Kirche selbst mit ihrem Lehramt hat
den Krieg nie gut geheißen. Im Gegen-
teil, ihre Tradition hat von Anfang an
Kriterien erarbeitet, die demjenigen, der
meint einen Krieg führen zu sollen, die
„Latte hochlegen“. Dies nannte man
die „Lehre vom gerechten Krieg“.9 Da-
bei ging es nicht um die Rechtfertigung
oder die Ermöglichung von Krieg, son-
dern um dessen Eindämmung oder
Verhinderung. Die Lehre macht den
Krieg nicht „erlaubt“, sondern will ihn,
wenn er unvermeidlich sein sollte, auf
das kleinste Maß beschränken, ein-
engen und möglichst bald beendigen.
Der Lehre entsprachen im Mittelalter
die Zeiten und Orte des Gottesfriedens. 

Im Laufe der Jahrhunderte wurden fol-
gende Punkte entwickelt, dem Gewis-
sen gleichsam zur Verfügung gestellt,
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um einen konkreten Krieg und die 
je eigene Rolle darin beurteilen zu 
können:

• Es muss ein außerordentlich schwer
wiegender, gerechter Grund („causa
justa“) für den Krieg vorliegen. 

• Vor Beginn des Krieges müssen alle
möglichen anderen Mittel zur Lö-
sung des Problems eingesetzt wer-
den. Krieg ist nur als „ultima ratio“
legitim, das heißt nur als wirklich
letztes Mittel, wenn alle anderen
Mittel versagt haben.

• Der Einsatz der Gewalt ist auf die Er-
reichung des unbedingt Notwen-
digen zu beschränken. So wenig Ge-
walt als unbedingt nötig, so viel
Verhandlung und Kompromiss als
möglich.

• Auch im Fall einer gerechtfertigten
Verteidigung dürfen keine in sich
unmoralischen Mittel eingesetzt wer-
den, vor allem nicht gegen Zivilper-
sonen. Zu diesen „unmoralischen
Mitteln“ gehören zum Beispiel Fol-
ter und Vergewaltigung, nachhalti-
ge Zerstörung der Lebensgrundlagen
eines Volkes (etwa durch absicht-
liche Vergiftung der Böden), vor al-
lem die Massenvernichtungsmittel,
durch die unterschiedslos Menschen
oder ganze Völker getötet werden:
Sie sind niemals erlaubt. Dabei ist es
selbstverständlich gleichgültig, ob
diese Vernichtung durch Atomwaf-
fen herbeigeführt wird oder „nur“
durch konventionelle Systeme. Die-
ser Punkt ist es auch, der die Völ-
kergemeinschaft dazu geführt hat,
bestimmte Waffen zu ächten. Dar-
um, weil auch im Krieg nicht alles
erlaubt ist, was dem Kriegsziel nützt,
darf und muss es Prozesse gegen
Kriegsverbrecher geben. Unan-
nehmbar ist es, wenn ein Land (wie

es derzeit die Vereinigten Staaten
von Amerika tun) seine Solda-
ten einer solchen Gerichtsbarkeit
grundsätzlich entzieht.

• Die Entscheidung für den Krieg
kann nur durch die befugte staatli-
che Autorität gefällt werden.

• Fernziel muss es sein, dass zwi-
schenstaatliche Kriege überhaupt
verschwinden und dort, wo es un-
bedingt nötig ist, nur die interna-
tionale Gemeinschaft eine militäri-
sche Maßnahme anordnen kann. 

• Der Krieg darf nicht ein größeres 
Übel hervorrufen als jenes, das er zu
beseitigen trachtet.

• Es muss mindestens wahrscheinlich
sein, dass das Kriegsziel auch erreicht
werden kann. Einen schlechthin
aussichtslosen Krieg zu führen, ist
nicht erlaubt.10

• Kriegsgefangene müssen in einer an-
gemessenen, menschenwürdigen
Weise behandelt werden, unabhän-
gig davon, wer sie sind und wo sie
gefangen gehalten werden. Es ist Be-
sorgnis erregend, dass dieser Grund-
satz, der selbstverständlich sein soll-
te, heute keineswegs mehr einge-
halten wird, wie das Beispiel der ge-
fangenen, vermuteten Taliban zeigt.

5. Kriterien
und die Schwierigkeit 
ihrer Anwendung

Jeder friedliebende, vernünftige Mensch
wird diesen Grundsätzen zustimmen.
Sie leuchten ein, aber in der näheren
Bestimmung ihres Sinnes verästeln sie
sich in viele, viele Detailfragen, über die
ein Urteil sich zu bilden grundsätzlich
schwierig ist. Erst recht schwierig kann
sich die Anwendung der Kriterien auf
einen konkreten Krieg erweisen. Eine
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Sache ist es, Kriterien für die Legitimität
eines Krieges zu entwickeln, eine an-
dere, die konkrete Lage und dann auch
die Führung des Krieges richtig einzu-
schätzen. 

Diese Unterscheidung zwischen Theo-
rie auf der einen Seite und Wirklichkeit
auf der anderen spiegelt sich auch in
dem Umstand, dass das Lehramt der
Katholischen Kirche sehr wohl bean-
sprucht, ein moralisches Urteil über
Krieg fällen zu können, aber weiß, dass
es nicht in der Lage ist, konkrete Krie-
ge moralisch zu bewerten. Das tut die
Kirche zwar auch und muss es tun, 
aber sie tut es nicht mit einem Lehran-
spruch. Alle Katholiken halten an der
katholisch-naturrechtlichen Lehre über
die gerechte Verteidigung fest, aber
nicht alle Katholiken beurteilen alle
konkreten Kriege gleich. Über die Er-
laubtheit oder Unerlaubtheit eines kon-
kreten Krieges können verschiedene Ka-
tholiken verschiedener Meinung sein,
ohne sich vorwerfen lassen zu müssen,
sie seien „weniger gute Katholiken“ als
diejenigen, die anders denken als sie es
tun. Hier gilt das Prinzip der „Autono-
mie der irdischen Wirklichkeit“.11

Das gilt sogar für das Urteil des Papstes:
Bekanntlich hat Johannes Paul II. den
Irak-Krieg vehement abgelehnt, und
doch hinderte dieses päpstliche Urteil
andere Katholiken nicht daran, den 
Irak-Krieg im Widerspruch zum Papst
für richtig zu halten – in katholischer
Freiheit des Denkens.

Einer der Gründe für diesen Sachver-
halt ist der folgende: Wie bei vielen an-
deren moralischen Fragen muss man
auch bei der Frage nach dem Krieg zwi-
schen Werturteil und Sachurteil unter-
scheiden. Das eigentlich moralische Ur-

teil besteht im Werturteil, aber in vie-
len Fällen enthält es auch ein Sachur-
teil. Zum Werturteil „Einen Unschul-
digen direkt zu töten ist unmoralisch“
gehört zum Beispiel das Sachurteil „Ein
Schwertstreich tötet“. 

Was das Sachurteil anlangt, hat sich die
Situation deutlich verändert. Im heuti-
gen Krieg tötet man nicht mehr mit
Schwertern. Die Gefährlichkeit eines
Schwertes kann ein Kind in etwa ab-
schätzen, das genaue Wissen über die
Wirkungen und Folgen bestimmter
moderner Waffensysteme ist Experten
vorbehalten. Daher ist es für den Mo-
ralisten oder Politiker schwierig, zum
Beispiel die Verhältnismäßigkeit des
Einsatzes bestimmter Waffen zum legi-
timen Kriegsziel einzuschätzen.

6. Veränderung des Begriffes
„Krieg“

Die Entwicklung neuer, qualitativ an-
derer Waffen als Pfeil und Bogen wirft
neue Fragen auf. Das heißt nicht, dass
die Lehre von der gerechten Verteidi-
gung mangelhaft war, sondern nur,
dass sich die Realität des Krieges (die
„Sache“ und damit auch das „Sachur-
teil“) verändert hat. Das moralische Ur-
teil muss der Veränderung Rechnung
tragen. Wegen solcher Entwicklungen
hat Friedrich von Weizsäcker einmal ge-
sagt: „Wir haben die Wahl, den Krieg
oder die Menschheit abzuschaffen. Und
von diesem Schock gehe ich nicht ab.
Und wenn jemand sagt: Aber wir kön-
nen doch den Krieg nicht abschaffen,
dann sage ich: Aha, Sie sagen, wir kön-
nen die Menschheit abschaffen. Denn
ein Drittes gibt es nicht.“ Im Zeitalter
der Faustkeile hätte diese Äußerung kei-
nen Sinn gehabt.12
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Inzwischen wissen wir: Viele Jahre hin-
durch hat, neben anderen Gründen,
das Gleichgewicht des Schreckens den
großen, alles vernichtenden Atomkrieg
verhindert. Stattdessen wurden aber
mit „konventionellen“, dennoch aber
weiter entwickelten „konventionellen“
und schrecklichen Waffen viele Kriege
geführt. Zudem ist die Welt noch „klei-
ner“ geworden, als sie es schon war,
und der „Terrorismus“ hat eine neue
Form des Krieges hervorgebracht. Vor
allem ihm gegenüber meint man,
Präventivkriege führen zu müssen, und
zwar global, ebenso weltweit wie die
Strukturen des Terrors weltweit sind.

7. Präventivkrieg

Es ist leicht zu verstehen: Wenn je-
mand ein Messer hebt und ganz offen-
sichtlich einem anderen Menschen in
die Brust stoßen will, wird kein ver-
nünftiger Mensch die Forderung erhe-
ben, zuzuwarten, bis der Täter wirklich
zustößt. 

Ebenso gilt für Staaten: Die präventive
Zerstörung der irakischen Atombom-
benproduktion durch Israels Luftwaffe
(lange vor den beiden Kriegen) wird
man kaum anders bewerten können als
gerechtfertigt. Aber: Da ein Aggres-
sionskrieg in sich unmoralisch ist und
der Präventivkrieg die äußere Form des
Angriffkrieges hat, scheint die Folge-
rung zwingend, dass jeder Präventiv-
krieg ebenfalls unmoralisch ist. Das
trifft nur dann nicht zu, wenn sich zei-
gen lässt: Präventive Angriffe können
tatsächlich Akte der Verteidigung sein. 

Unter dieser Voraussetzung – und nur
unter ihr – sind Präventivkriege nicht
per se und in jedem Fall unmoralisch,

sondern sie sind genauso moralisch
und genauso unmoralisch wie Kriege
überhaupt.13 Auch kirchliche Stellung-
nahmen, die den Präventivkrieg schein-
bar als in sich unmoralisch ablehnen,
beinhalten, wie sich bei genauer 
Lektüre zeigt, immer noch ein „wenn“
oder „wenn nicht“ gemäß den übli-
chen Kriterien.14

Natürlich sind auch bei der Frage des
Präventivkrieges die zuvor genannten
Kriterien anzulegen. Allerdings sind sie
in einigen Punkt zu ergänzen bezie-
hungsweise anzupassen: 

• Der Wille des Feindes, jetzt oder in
absehbarer Zeit militärisch anzu-
greifen, muss feststehen. Oder in der
Sprache der Amerikaner: Es muss
sich um einen „Schurkenstaat“ mit
akutem Angriffswillen handeln. Die
Schwierigkeiten dieses Kriteriums lie-
gen auf der Hand: Woran misst sich
das Prädikat „Schurkenstaat“? Lässt
sich die böse Absicht eines Landes
mit Sicherheit feststellen? Ist eine in-
tensive Rüstung „Beweis“ für die
Qualifizierung eines Landes als
„Schurkenstaat“? Man könnte bitter
hinzufügen: Können nur arme Län-
der Schurkenstaaten sein oder auch
reiche?

• Feststehen muss die Gefährlichkeit
des Angreifers nicht nur hinsichtlich
seiner Absichten, sondern auch be-
züglich seines militärischen Poten-
zials. Eine Kritik am zweiten Irak-
krieg bestand gerade darin, dass die
militärischen Möglichkeiten des 
Regimes weit überschätzt und, wie
heute viele sagen, absichtlich über-
trieben wurden. 

Ein Präventivkrieg muss vor allem an
der Verbindung dieser beiden Kriteri-
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en (böse Absicht, militärische Macht)
gemessen werden. Wäre die Rüstung ei-
nes Landes allein ein ausreichender
Grund für einen Präventivschlag ande-
rer, müssten zum Beispiel die Vereinig-
ten Staaten von Amerika als legitimes
Ziel eines Angriffes gelten, weil nie-
mand über so ungeheure Waffenarse-
nale verfügt wie sie. Auch die „böse Ab-
sicht“ allein kann kein Grund sein:
Sehr viele Regierungen auf der Welt
sind, was ihre Absichten betrifft, höchst
fragwürdig. Erst die Verbindung von of-
fenkundig bösem Willen und militäri-
scher Macht kann an einen Präventiv-
schlag denken lassen.

Besonders wichtig ist es sicherzustellen:

• Auch der Präventivkrieg kann nur
als „ultima ratio“ der Abwehr ge-
dacht werden. Alle anderen Mittel –
wie Druck der internationalen Ge-
meinschaft oder Boykott – müssen,
so es möglich ist, zuvor ausgeschöpft
worden sein. Das Einlenken Libyens
(2003) zeigt, dass solcher Druck in
manchen Fällen sehr wohl ziel-
führend ist.

• Der Präventivschlag muss das klei-
nere Übel darstellen gegenüber einer
Verteidigung nach dem tatsächlich
erfolgten Angriff. Im Zweifelsfall hat
der Präventivschlag zu unterbleiben,
weil es eine absolute Sicherheit da-
für, dass der andere angreifen wird,
nicht geben kann. Die Beweislast
liegt bei demjenigen, der den
Präventivschlag führen will.

• Für einen Präventivkrieg muss ins-
besondere die kontrollierende Mit-
sprache der Internationalen Ge-
meinschaft gefordert werden, weil
die Gefahr der Täuschung und
Selbsttäuschung dabei besonders
groß ist. Ein solcher Krieg kann zu

leicht der Vorwand für einen hand-
festen Eroberungs- oder Wirt-
schaftskrieg sein. Auch Hitler hat bei
seinem Angriff auf Polen behauptet,
seine Truppen hätten nur „zurück-
geschossen“, sich also nur verteidigt.
Das Mandat der UNO ist auch aus
einem anderen Grund wichtig: Kein
Land und keine noch so gut auf Ge-
waltenteilung angelegte Regierung
sind davor gefeit, dass seine führen-
den Politiker die Macht nicht eines
Tages doch missbrauchen. Dann
wird die Gefahr, auch Präventivkrie-
ge selbstherrlich und ohne triftige
Gründe unter dem Vorwand der
„Gefahr“ anzufangen, riesengroß.
Die Forderung nach der Kontrolle
solcher Kriege durch die Staaten-
gemeinschaft ist eine Form der Ge-
waltenteilung auf internationaler 
Ebene.

• Im „global village“ müssen die Aus-
wirkungen eines Präventivkrieges auf
die internationale Gemeinschaft der
Staaten mitbedacht werden, und
dies vor allem aus mehreren Grün-
den:

– Präventivkriege lassen besonders
leicht denken, Krieg sei eben doch
ein natürliches Mittel der Politik.

– Präventivkriege schüren das Miss-
trauen der Länder untereinander.

– Präventivkriege heizen die Rüstung
an: Derjenige, der gut gerüstet ist
und darum in gefährlicher Weise
(zum Beispiel mit Atomwaffen)
zurückschlagen könnte (wie heute
Nordkorea), wird weniger leicht
„präventiv“ angegriffen als der, der
über solche Waffen nicht verfügt
(wie der Irak).

Solche Grundsätze haben ohne Zweifel
Bedeutung, auch wenn ihre Anwen-
dung keineswegs einfach ist. Dennoch
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sind sie nötig, ja ohne sie ist es völlig
unmöglich, die Frage nach der Legiti-
mität eines bestimmten Krieges im All-
gemeinen und eines Präventivkrieges
im Besonderen überhaupt zu disku-
tieren. Vor aller Überlegung, ob man 
einen Präventivkrieg führen soll oder
nicht, steht der Grundsatz: Das erste
Ziel muss die „Kriegsprävention“ sein
und nicht der „Präventionskrieg“ – so
die Deutschen Bischöfe anlässlich des
Irakkrieges. 

8. Die Schwierigkeiten 

Kein Theoretiker kann eine Philosophie
des Krieges liefern wie ein Computer-
programm, in das der Politiker lediglich
einige Daten eingeben müsste, um si-
cher zu wissen, was er tun soll und
darf. Neben den sicheren Erkenntnis-
sen wird es im Einzelfall sehr oft und
wohl meistens eine Reihe von Ermes-
sensurteilen geben. 

Klare, leicht verstehbare Beispiele ma-
chen das Grundsätzliche zwar einsich-
tig, haben aber ihren Schwachpunkt ge-
rade in ihrer Klarheit. Sie argumen-
tieren mit einfachen Prämissen und
machen es sich dadurch leicht. Sie ar-
gumentieren mit Konstellationen, bei
denen die eindeutig böse Täterabsicht
als eindeutig angenommen wird wie
die Not, und darum das Recht des 
Opfers im Beispiel, sich durch einen
Präventivschlag zu retten. 

Aber in den meisten Fällen sind die
Dinge viel komplexer gelagert, und die
Anwendung der Kriterien führt zu Fra-
gen, denen sehr oft nur vage Vermu-
tungen als Antwort gegenüberstehen:
Wird A wirklich B angreifen? Vielleicht,
vielleicht auch nicht. Hat A wirklich die

Mittel anzugreifen oder blufft er nur?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wäre
es nicht besser zuzuwarten, ob der 
Angriff wirklich erfolgt? Vielleicht, viel-
leicht auch nicht. Viele andere Fragen,
die sich aus den Kriterien ergeben und
die man daher unbedingt stellen muss,
werden in ähnlicher Weise unklar 
bleiben.

Es gehört zur besonderen Last der 
Verantwortlichen, dass sie sich gerade
bei einer so schwerwiegenden Ent-
scheidung wie derjenigen für oder ge-
gen einen Krieg keineswegs auf restlos
eindeutige Erkenntnisse stützen kön-
nen, sondern nur nach bestem „Wis-
sen und Gewissen“ handeln können.
Die Lehre der Kirche macht ihre Last
leichter, aber nimmt sie ihnen nicht ab.
Die Kraft, sie trotz dieser Unsicherheit
tragen zu können, kann nur aus den
Quellen der Gnade kommen.

9. Der Präventivkrieg aus
menschenrechtlichen
Gründen

Auch wenn es sich dabei streng ge-
nommen nicht um einen Präventiv-
krieg handelt: Ist es erlaubt oder sogar
geboten einzugreifen, wenn die Men-
schenrechte in einem bestimmten Land
in schwer wiegender Weise missachtet
werden? 

Auch bei dieser Frage bewegt sich die
theoretische Erörterung auf einem Ge-
biet, das von „wenn“ und „zum Bei-
spiel“ übersät ist, so dass sich im kon-
kreten Fall klare Handlungsnormen nur
schwer erkennen lassen. Entstünde in
einem Land ein neues Vernichtungs-
programm gegen Menschen, wie dies
in Auschwitz der Fall war, würde die In-
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ternationale Gemeinschaft vermutlich
bereit sein einzugreifen. Aber sofort
ließen sich viele Gegenbeispiele nen-
nen, die vielleicht nicht quantitativ,
wohl aber in ihrer Schrecklichkeit dem
Terror der Nazis durchaus vergleichbar
sind: Sollte man überall „dort“ sofort
eine internationale Truppe hinschicken,
um all die betroffenen Menschen zu be-
freien? Kann man es? Wer soll es tun?
Um welchen Preis wäre es möglich und
wer soll ihn zahlen?

Natürlich ist eine internationale Soli-
darität mit den Opfern von Diktatoren
grundsätzlich zu begrüßen. Heute er-
kennen mehr und mehr Menschen die
Verantwortung der Staatengemein-
schaft für die Einhaltung der Men-
schenrechte an, wo immer sie verletzt
werden. Wenn ein Land vom Chaos be-
droht ist und es sich um eindeutig dik-
tatorische Regierungen handelt, muss
das Prinzip der Nichteinmischung in
die inneren Angelegenheiten eines Lan-
des dem Prinzip der menschenrecht-
lichen Solidarität weichen – so das 
Eingreifen Aussicht auf Erfolg hat.
Tatsächlich ist die bisherige Bilanz der
internationalen Staatengemeinschaft
bei solchen Einsätzen nicht sehr gut,
wenn man an Beispiele wie Kosovo,
Bosnien oder Ruanda denkt. Ob sich
die grenzüberschreitende internationa-
le Solidarität auf Kosten des Souverä-
nitätsprinzips weiter verschieben wird,
dürfte eher davon abhängen, wie wir-
kungsvoll sich solche Interventionen
dort erweisen, wo man sie versucht, als
von ethischen Erörterungen. 

Johannes Paul II. hat 2003 in seiner An-
sprache an das Diplomatische Corps
die Anerkennung von Personenrech-
ten, die über Staatsrechte hinausgehen,
jedenfalls gewürdigt: Das Prinzip der

Staatssouveränität dürfe nicht zu einem
Schirm werden, hinter dem Folter und
(politische) Morde stattfinden, beton-
te der Papst. Sobald die Mittel der Di-
plomatie und alle anderen Möglich-
keiten der Einflussnahme erschöpft
sind und eine Vielzahl von Menschen
von einem ungerechten Angreifer be-
droht wird, haben die Staaten eine Ver-
pflichtung, diesen Angreifer zu ent-
waffnen – soweit dies möglich ist, wird
man wiederum hinzufügen müssen.

10. Präventivkrieg
gegen den Terror

Seit dem 11. September und den Krie-
gen gegen Afghanistan und Irak stellt
sich die Frage: Sind angesichts des 
Terrors solche Kriege moralisch an-
nehmbar? 

Heute stehen wir einer neuen Qualität
von Terror gegenüber, der gegen ein
Land von zunächst unbekannten Men-
schen aus unbekannten Gründen mit
unbekannten Zielen ausgeübt wird. Oft
weiß man nicht, wer hinter dem Terror
steckt, warum er ausgeübt wird und
was die Leute, die dann „die Verant-
wortung übernehmen“, damit be-
zwecken. 
Terror tötet wahllos und ist daher eine
absolut unmoralische Form von Kriegs-
führung, auch dann, wenn die Ziele der
Drahtzieher gut wären. Auch gemessen
an anderen Kriterien kann man den
Terror, wie wir ihn heute kennen, nur
ablehnen.15 Er stellt einen schweren
Rückfall in eine besonders barbarische
Form der Auseinandersetzung dar. 

Das enthebt freilich nicht der Frage, ob
Präventivkriege gerechtfertigt sind ge-
gen Länder, die vielleicht einen neuen
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Anschlag selbst verüben oder anderen
ermöglichen könnten. Wie unbere-
chenbar die Methoden von Terroristen
sind, weiß man mittlerweile aus Erfah-
rung. Aber man weiß ebenfalls aus Er-
fahrung, wie fragwürdig die Erfolge
sind, die der eigentliche, militärisch ge-
führte Krieg gegen den Terror erzielen
kann. 

Es wäre anmaßend zu meinen, der 
Moraltheologe hätte ein Rezept zur
Hand für einen moralisch legitimen
und zugleich erfolgreichen so genann-
ten „Krieg gegen den Terror“. Dennoch
kann und muss er – neben der Wieder-
holung all der schon genannten Krite-
rien – vor allem zwei Gesichtspunkte
unterstreichen: So berechtigt es ist, den
Verteidigungskrieg gegen den Terror zu
führen, so notwendig ist es, sich nicht
der Methoden des Gegners zu bedie-
nen. Die Versuchung zu unmoralischen
Mitteln, wie etwa Folter zur Erpressung
von Geständnissen und von Informa-
tionen, wird in diesem Krieg besonders
groß sein, ebenso die Versuchung zur
Rache an den Gefangenen, deren Taten
zu Recht als viel gemeiner empfunden
werden als das Handeln eines feind-
lichen, regulären Soldaten. Aber den 
einen Terror mit einem anderen Terror
zu beantworten, ist besonders ver-
hängnisvoll, weil man damit dem Ter-

roristen bezüglich der Wahl seiner Mit-
tel scheinbar Recht gibt. 

Darüber hinaus ist es wichtig, sich
nicht auf den Krieg gegen den Terror zu
beschränken. Notwendig ist es, auch
nach den tieferen Ursachen des Terrors
zu fragen und alles daran zu setzen, 
diese zu beseitigen. Das würde freilich
auch bedeuten: Diejenigen Länder, die
heute Ziel und Opfer des Terrors sind,
müssten bereit sein, sich parallel zu
ihrem Kampf gegen den Terror die 
Frage zu stellen, ob ein Unrecht und
welches Unrecht, das sie ständig oder
strukturell seit Jahren begehen, an der
terroristischen Haltung ihrer Feinde
vielleicht mit Schuld sein könnte. Wah-
rer Friede ist Frucht der Gerechtigkeit.
Unrecht zu beseitigen würde den Ter-
ror nicht einfach verschwinden lassen,
aber auf lange Sicht dem Kampf gegen
ihn mehr Aussicht auf Erfolg geben, als
wenn das Unrecht bleibt, das ihn
nährt. Dass ein solcher Gedanke die
schwere Schuld der Terroristen nicht
aufhebt, bedarf keines Beweises. Nicht
nur die Terroristen zu bekämpfen, son-
dern vor allem die Wurzeln des Terrors
zu suchen und auszurotten, wäre ein
„Präventivkrieg“, der nicht nur nicht
fragwürdig ist, sondern unbedingt 
geführt werden sollte, ein geradezu
„heiliger Krieg“. 
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Anmerkungen
1 Der deutsche General Moltke soll gesagt

haben: „In ihm (dem Krieg) entfalten sich
die edelsten Tugenden des Menschen,
Mut und Entsagung, Pflichttreue und
Opferwilligkeit mit Einsetzung des
Lebens. Ohne den Krieg würde die Welt
im Materialismus versumpfen.“

2 „Zum ersten Mal seh ich dich aufstehn
hörengesagter fernster unglaublicher
Kriegs-Gott (...) der glühende Gott reißt
mit Einem das Wachstum aus dem
wurzelnden Volk und die Ernte beginnt
(...). Endlich ein Gott (...).“ Ich verdanke
dieses Zitat einem unveröffentlichten
Aufsatz von G. Bachl.

3 „Mit jubelnder Begeisterung hat ganz
Österreich erfüllt das entscheidende Wort:
es ist Krieg!“ So der österreichische
Bischof Hittmair in einem Hirtenbrief
zum Ersten Weltkrieg. Ich verdanke dieses
Zitat einem unveröffentlichten Aufsatz
von G. Bachl.

4 Nikomachische Ethik 1177b5.
5 „Alienum a ratione“, so Johannes XXIII.

in seiner Enzylika Pacem in terris Nr. 80.
6 Adolf Hitler: „Meine Parteigenossen

werden genau wissen, was sie davon zu
halten haben, wenn ich vom Weltfrieden,
von Abrüstung und Sicherheitspakt
spreche.“

7 Vatikanisches Konzil, Gaudium et spes
78ff.

8 Vgl. Laun, A.: Ethische Überlegungen zu
Krieg, Waffenproduktion und Waffen-
handel, in: Fragen der Moraltheologie
heute, Wien 1992, S.98ff.

9 Die überkommene Lehre der Kirche lässt
sich in besonders differenzierter Form bei
Hörmann, K.: Lexikon der christlichen
Moral, Innsbruck 1976, Stichwort Krieg,
nachlesen.

10 Dabei ist freilich zu beachten: Der Erfolg
des scheinbar aussichtslosen Krieges kann
auf einer anderen Ebene liegen als auf der
des unmittelbaren „Sieges“: Als Hitler in
Österreich einmarschierte, rieten Otto
von Habsburg und andere zu einem
bewaffneten Widerstand, um damit klar-
zustellen, dass Österreich nur der Gewalt
weicht, ohne Zustimmung zur Diktatur
der Nationalsozialisten. Die Überlegung
war ohne Zweifel legitim und hätte, 
wie manche spätere Entwicklung zeigt,
tatsächlich Österreich geholfen.

11 Zweites Vatikanisches Konzil, Gaudium
et spes 36.

12 Wolkinger, A.: Durch Gewalt zum
Frieden? Oder: Kann Krieg den Frieden
bringen?, in: Gedanken des Friedens,
Grazer Theologische Studien, Graz 1982,
S.130.

13 Laut Kathpress (dem Österreichischen
Katholischen Nachrichtendienst) vom
29.1.2003 habe sich die Italienische
Bischofskonferenz gegen den Präventiv-
krieg ausgesprochen. Allerdings, liest man
genau, stellt sich heraus: Gemeint ist
lediglich der konkrete Irakkrieg, den auch
ich abgelehnt habe (vgl. Laun, A.: Gott
bewahre uns vor diesem Krieg, in: Kirche
heute 2003, S.4-6). Aber prinzipiell
lehnen auch die italienischen Bischöfe
einen solchen Krieg nicht ab, wenn
wirklich alle anderen Möglichkeiten
ausgeschöpft sind.

14 Vgl. zum Beispiel die Erklärung der
Deutschen Bischöfe in: Kirche heute
2003, S.7.

15 Vgl. Botschaft Seiner Heiligkeit Papst
Johannes Paul II. zum Weltfriedenstag am
1. Januar 2002, Nr.4ff.



Die lange Vorbereitungsphase für einen
Krieg gegen den Irak hat grundsätzliche
Fragen zur amerikanischen Strategie
und zur präventiven Eindämmung von
äußeren Bedrohungen aufgeworfen.
Insbesondere geht es um den An-
spruch, mittels eines „Präventivkrieges“
die Nichtweiterverbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen zu gewährleis-
ten. In der Folge steht die Klärung fol-
gender Sachverhalte im Mittelpunkt:

• Was versteht man unter dem Begriff
„Präventivkrieg“?

• Unter welchen Umständen und Be-
dingungen kann es für einen derar-
tigen Krieg eine Legitimation geben?

• Wie schwer wiegt im konkreten An-
lassfall die Beweislast hinsichtlich
der Gefahr einer Weiterverbreitung
von ABC-Waffen durch den Irak, um
als Rechtfertigung für einen „Präven-
tivschlag“ durch die USA zu dienen?

1. Zum Bedeutungswandel des
Begriffes „Präventivkrieg“

Lässt man die Entstehungsgeschichte
von „Präventivkrieg“ beiseite, so kann
man feststellen, dass es sich hierbei um
einen Spezialfall des Angriffskrieges
handelt, denn jeder „Präventivkrieg“,

der diesen Namen verdient, setzt 
aggressive militärische Handlungen 
gegen einen Kontrahenten auf dessen
Territorium voraus. Hierbei tritt zu
Tage, dass das übliche Konfliktspek-
trum, wie es noch bis 1945 anzutreffen
war, gründliche Abweichungen zum 
bewaffneten Konflikt der Gegenwart
aufweist, sei es, etwa beim Einsatz von
„Gewaltmitteln“ oder bei der Kon-
fliktaustragung.1 Bis weit in das 20.
Jahrhundert hinein war es der Staat, der
über das Recht, Krieg zu führen, also 
über das ius ad bellum, verfügte, und
dem es unbenommen blieb, diese krie-
gerische Handlung als Akt militärischer
Notwehr, als „Präventivschlag“ oder gar
als „Vorwärtsverteidigung“ zu dekla-
rieren. Ausschlaggebend waren Sieg 
oder Niederlage, der politische Preis, der
gezahlt werden musste, aber nicht das
Odium, einen kriegerischen Akt gesetzt
zu haben.

Beginnend mit dem Briand-Kellog-Pakt
von 1928, der auf die Ächtung des 
ius ad bellum hinauslief und der durch
die Resolution des Völkerbundes vom
11.3.1932 bestätigt wurde, spätestens
aber seit der Gründung der Vereinten
Nationen im Juni 1945 spielte die
Rechtfertigung des Krieges eine zentra-
le Rolle im Verkehr der Staaten unter-
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einander. Seit der Spätantike, besonders
aber seit den Thesen des Thomas von
Aquin galt ein kriegerischer Angriff nur
dann als zulässig, wenn er zur Abwehr
eines vom Gegner begangenen Un-
rechts unternommen wurde. Es ging 
also um die Verteidigung oder um die
Wiederherstellung von Gerechtigkeit,
was auf die These vom bellum iustum
hinauslief. Ein Angriffskrieg und somit
auch ein Präventivkrieg konnten nur
dann beanspruchen, erlaubt und ge-
rechtfertigt zu sein, wenn man sie zur
Durchsetzung eines Rechtsanspruches
oder zur Wiedergutmachung eines Un-
rechts unternahm. Der durch die Krieg-
führung verursachte Schaden sollte ge-
ringer sein als der bezweckte Nutzen.
Außerdem mussten die Möglichkeiten
einer Durchsetzung des Rechtsanspru-
ches mit friedlichen Mitteln erschöpft
sein.2 Aus der Staatengeschichte des
Mittelalters sind markante Fälle be-
kannt, bei denen ein Rechtsanspruch
zum Krieg geführt hat, etwa der An-
spruch auf die Thronfolge durch Ver-
wandte nach Erlöschen der Hauptlinie
einer Herrscherfamilie. So verwundert
es nicht, wenn ein Machthaber ver-
suchte, einem gewünschten Krieg eine
transzendente Rechtfertigung zu ver-
schaffen. Als literarisches Beispiel mag
die Äußerung von König Heinrich II.
von England gegenüber dem Bischof
von Oxford in Anouilhs „Becket oder
die Ehre Gottes“ dienen: „Ihr werdet
keine ernsthafte Kriegspartei finden, die
nicht den lieben Gott auf ihrer Seite
hätte – wenigstens theoretisch.“3

Diese Auffassung ging mit geringen Än-
derungen in die Naturrechtslehre der
Frühen Neuzeit ein. Demgegenüber
kannte der Positivismus des 19. und 20.
Jahrhunderts im Völkerrecht keine Sat-
zung, die dem Recht des Staates, Krieg

zu führen, eine Schranke setzte. Der
Rechtspositivismus fragte auch nicht,
welche Krieg führende Partei der An-
greifer oder der Verteidiger wäre, sofern
nicht vertraglich vereinbarte Ver-
pflichtungen seitens eines Dritten
berührt wurden, etwa die Beistands-
pflicht zu Gunsten eines angegriffenen
Staates. Aus diesem Sachverhalt erklärt
sich auch, warum im späten 19. Jahr-
hundert die Klausel der Beistandspflicht
im Falle eines nichtprovozierten An-
griffs hohe Bedeutung hatte. Beim An-
griff wurde hierbei zwischen direktem
(materiell oder formell) und indirektem
Angriff unterschieden. Der indirekte
Angriff lag nach damaligem Rechtsver-
ständnis vor, wenn ein Staat zur Pro-
vokation greift, d.h. die Mobilmachung
anordnet oder seine Rüstungen beson-
ders herausstellt oder ein Verhalten an
den Tag legt, das auf seinen Kriegswil-
len schließen lässt.4 Im Rahmen dieser,
aus heutiger Sicht sehr problematischen
Voraussetzungen ist auch die Eröffnung
eines „Präventivkrieges“ zu sehen, der
einem unmittelbar bevorstehenden
gegnerischen Angriff zuvorkommt. Bei
der Beurteilung der Frage, ob ein An-
griffs- oder Verteidigungskrieg vorliegt,
müssen daher die Vorbereitungen und
Absichten der Akteure beurteilt werden.
Es muss geklärt werden, welchen Wis-
sensstand die den „Präventivschlag“
auslösende Partei über die militärische
Stärke, Aufmarschbewegungen und
sonstigen Vorbereitungen des Gegners
besaß, und ob diese Kenntnisse den
Entschluss zum Angriff maßgeblich be-
stimmt haben. Die solcherart handeln-
de Partei würde somit eine „Vorwärts-
verteidigung“ führen.5

Man kann also festhalten, dass die we-
sentlichen Merkmale eines „Präventiv-
krieges“ in folgenden Fakten liegen: 
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• Es müssen eindeutige offensive
Kriegsvorbereitungen derjenigen 
Seite vorliegen, gegen die sich der
„Präventivkrieg“ richtet.

• Die angreifende Partei muss sich ma-
teriell oder formell bedroht fühlen,
indem entweder ihr eigenes Territo-
rium oder das ihrer Verbündeten Ziel
einer gegnerischen Angriffshandlung
werden könnte.

• Die Kriegsvorbereitungen der Ge-
genseite müssen einwandfrei er-
kannt worden sein und den Ent-
schluss zum „Präventivschlag“
prägen. 

Im Licht der Betrachtung über die
Kriegspläne der USA gegen den Irak be-
sitzt besonders der Umstand Gewicht,
dass überprüfbare Angriffsvorbereitun-
gen oder -drohungen gegen das Staats-
gebiet derjenigen Partei im Gange sein
müssen, die für sich in Anspruch
nimmt, einen „Präventivschlag“ zu
führen.

Um die grundlegende Rechtsauffassung
zu verdeutlichen, die in einer Staats-
ideologie ihre entscheidende Stütze fin-
det, sei die Militärdoktrin der Sowjet-
union genannt, die große Anklänge an
die These vom bellum iustum aufwies.
Die Militärdoktrin, die als Handlungs-
anleitung diente, bestimmte u.a. den
Charakter eines künftigen Krieges und
welche Kontrahenten als Angreifer zu
gelten haben. Demnach wurde anläss-
lich des VI. Kongresses der KOMIN-
TERN erklärt, dass nicht derjenige, der
zuerst militärisch angreift, einen „un-
gerechten Krieg“ führe, sondern wer die
Reaktion, die Konterrevolution und die
Ausbeutung gegen die proletarische Re-
volution vertrete. 1930 erfolgte eine 
Ergänzung, wonach jeder Krieg – also
auch ein „Präventivkrieg“ – , den die

Sowjetunion führen werde, im Sinne
des „historischen Materialismus“ und
des Marxismus-Leninismus ein Vertei-
digungskrieg und gerecht sein würde,
unabhängig davon, wer ihn beginne.
Im Frühjahr 1941, kurz vor dem deut-
schen Angriff, wurde dieser Grundsatz
innerhalb der Roten Armee nochmals
hervorgehoben.

2. Zur Kritik am
„Präventivschlag“ in der
neuen strategischen Doktrin
der USA

Wenn auch die USA bereits seit länge-
rer Zeit die Bekämpfung des Terroris-
mus und die Verhinderung einer 
Weiterverbreitung von Massenvernich-
tungswaffen („Non-Proliferation“) als
wichtige Ziele ihrer Außenpolitik ein-
gestuft hatten, brachten erst die 
Terroranschläge in New York und 
Washington vom 11.9.2001 eine dra-
matische Verschärfung der Problemlage
schlechthin. Die USA als derzeit einzi-
ge Weltmacht sehen sich seit damals in
einen Krieg verstrickt. Das Umsichgrei-
fen von Angst und Unsicherheit in
breiten Schichten der Bevölkerung ging
Hand in Hand mit der Tendenz, terro-
ristische Aktionen mit irrationalen
Feindbildern zu verknüpfen und letzt-
lich eine pauschale Schuldzuweisung
an den Islamismus vorzunehmen.6 Die-
se Einschätzung erfolgte in erster Linie
aus einem subjektiven Bedrohungs-
empfinden, nicht aber aus einer nüch-
ternen Lageanalyse unter Heranziehung
der bisher üblichen Kriterien zur Fest-
stellung des Kriegszustandes. Wesent-
lich war hierbei, dass in der westlichen
Welt das Bewusstsein der kollektiven
Verwundbarkeit sprunghaft anstieg.
Wenn auch einiges dafür spricht, dass
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die besagten Terroranschläge eine neue
Kategorie von Kriegshandlungen ge-
schaffen haben, wobei das Brechen der
gegnerischen Moral im Mittelpunkt
steht7, so erscheint es zweckmäßiger,
von einer Sonderform des bewaffneten
Konflikts zu sprechen. Das Brechen der
Kampfmoral des Gegners ist zwar ein
zentrales strategisches Ziel, doch muss
der Einsatz militärischer Kräfte im Ver-
hältnis zu diesem Ziel so gestaltet sein,
dass er einen nachhaltigen Erfolg ver-
spricht. Um von einem Krieg im her-
kömmlichen Sinne zu sprechen, sind
folgende Merkmale wesentlich8:

• An den gewaltsamen Aktionen müs-
sen zwei oder mehrere bewaffnete
Kräftegruppen beteiligt sein, bei de-
nen es sich entweder um reguläre
Streitkräfte einer Regierung oder 
aber um die Streitkräfte nichtstaat-
licher Akteure handeln kann.

• Auf beiden Seiten muss ein Min-
destmaß an zentralgelenkter Orga-
nisation der Krieg Führenden gege-
ben sein.

• Die bewaffneten Operationen folgen
einer Kontinuierlichkeit und ver-
laufen nicht nur als gelegentliche, 
spontane Zusammenstöße.

Da der „Terrorkrieg“ das erste und drit-
te Kriterium nicht oder nur teilweise er-
füllt, sollte der neue Terrorismus nicht
dem Begriff „Krieg“ zugeordnet werden.
Dass führende Politiker nach dem
11.9.2001 von einem Krieg gesprochen
haben, in dem man sich nun befände,
belegt weniger die neue Kriegsform,
sondern vielmehr das neue Gefähr-
dungsbewusstsein. Was jedoch außer
Streit stehen dürfte, ist die Einsicht,
dass der Terrorismus eine neue „Gram-
matik der Gewalt“9 erzeugt hat. Eben-
so dürfte weitgehend Übereinstim-

mung herrschen, dass sich der Krieg 
in jüngster Zeit immer mehr von den
Fesseln des Völkerrechts gelöst hat. Es
wurde geltend gemacht, dass die USA
auf einen Krieg gegen die Terrororga-
nisation Al-Qaida und ihre Hinter-
männer hinarbeiten, weil sie ihn brau-
chen, um die enorme Verletzung der
kollektiven Gefühle in eine angemes-
sene Sühne umzuwandeln, allerdings
auf die Gefahr hin, bloß Rache zu neh-
men.

Vor diesem Hintergrund ist die am 20.
September 2002 dem Kongress vor-
gelegte neue strategische Doktrin der
USA, auch „Bush-Doktrin“ genannt, zu
betrachten, in der die wesentlichen
Bausteine für die Führung eines künf-
tigen Krieges enthalten sind. Man kehrt
hierbei die Grundsätze der Dominanz
und der Prävention hervor. Im Kapitel
5 dieses Dokuments wird das Erforder-
nis von Präventivschlägen zur Abwehr
von Bedrohungen durch Massenver-
nichtungswaffen (nukleare, biologische,
chemische) postuliert. Es richtet sich
vor allem gegen den neuen Terrorismus
und gegen „Schurkenstaaten“ (rogue
states), die über solche Waffen ver-
fügen und auch deren Weiterverbrei-
tung betreiben. Die USA sind sich 
ihrer weltweiten militärischen Über-
legenheit bewusst und nicht gewillt,
diese Überlegenheit durch irgend-
jemanden anfechten zu lassen. Die
Streitkräfte sind stark genug, um jeden
Gegner davon abzuhalten, aufzurüsten
mit dem Ziel, die Macht der USA ein-
zuholen oder gar zu überbieten.10

Bedeuteten zur Zeit des Kalten Krieges
Massenvernichtungswaffen solche
Kampfmittel, zu denen man nur im Ex-
tremfall gegriffen hätte, so wird den
heutigen Feinden der USA unterstellt,
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dass sie diese Kampfmittel als „Waffen
eigener Wahl“ betrachteten. Der „Krieg
gegen den Terror“, der an vielen Fron-
ten und gegen einen schwer fassbaren
Feind ausgetragen wird, erfordert aller-
dings eine Vielfalt von Abwehrmaß-
nahmen. Die Vereinigten Staaten sind
zwar bereit, mit Unterstützung der in-
ternationalen Staatengemeinschaft vor-
zugehen, doch werden sie nicht zögern,
sowohl gegen die Schurkenstaaten als
auch gegen Terrornetzwerke selbst-
ständig ihr Recht auf Selbstverteidi-
gung durch präemptives Handeln aus-
zuüben („by acting preemptively“).
Man verwendet hierbei die Bezeich-
nung „präemptiv“ für eine strategische
Verhaltensweise, die im mitteleuropäi-
schen Sprachgebrauch fast immer mit
„präventiv“ gleichgesetzt wird. Zur Zeit
des Kalten Krieges wurde ein präemp-
tiver Angriff – „pre-emptive strike“ – so
verstanden, dass er einem unmittelbar
bevorstehenden und erkannten Atom-
angriff des Gegners nuklear zuvorkom-
men sollte.

In diesen Formulierungen sind Un-
klarheiten enthalten, die der Überprü-
fung bedürfen. Zunächst wird unter-
stellt, dass „Schurkenstaaten“ (Irak,
Nordkorea) und die Akteure des Terrors
eine ähnlich geartete Bedrohung dar-
stellen und sich untereinander Unter-
stützung leisten würden. Man will die
Bedrohung durch den Terrorismus 
erkennen und beseitigen, ehe er ame-
rikanischen Boden erreicht. Da aber
Terroristen eine Vielzahl von Kampf-
mitteln und Taktiken anwenden, denen
man nur mit ausgeklügelten Schach-
zügen entgegenwirken kann, erscheint
es sinnlos, solchen Terroristen mit
„Präventivschlägen“ zu drohen. Wie
will man getarnte terroristische Bedro-
hungen mit Präventivaktionen aus-

schalten? Wie will man Terroristen auf
diese Weise am Betreten amerikani-
schen Bodens hindern? Es müsste
zunächst geklärt werden, welcher Staat
die bereits identifizierten Terroristen be-
herbergt oder unterstützt. Wenn es der
amerikanischen Regierung vorrangig
um die Zerschlagung eines weltweiten
Netzwerkes geht, dann erscheint es 
zielführender, die identifizierten An-
gehörigen dieses Netzwerkes festzu-
nehmen, als gegen den verdächtigen
Staat einen „Präventivkrieg“ zu führen.

Gemäß dem Strategiepapier geht man
von einem relativ weit gefassten Begriff
des „Präventivkrieges“ aus, gemäß dem
Motto „Die beste Defensive ist eine
gute Offensive“. Den USA reicht der
bloße Verdacht, dass ein potenzieller
Gegner oder in einem bestimmten
Land befindliche Terroristen einen 
Angriff plane, um selbst als Erster mi-
litärisch vorzugehen. Da die genannten
Staaten Irak und Nordkorea keine
Langstreckenraketen oder Luftstreit-
kräfte mit interkontinentaler Reich-
weite besitzen, fragt man sich, worin
die angeführte Bedrohung bestünde. Es
sei auf die Kriterien verwiesen, die den
Sachverhalt eines Präventivkrieges aus-
machen: Weder das amerikanische 
Territorium noch das der verbündeten
NATO-Staaten wurde durch die An-
griffsvorbereitungen eines potenziellen
Gegners, im konkreten Fall durch den
Irak, bedroht. Der einzige NATO-Staat,
der eine gemeinsame Grenze mit dem
Irak aufweist, ist die Türkei. Es lagen
aber keine Erkenntnisse über Truppen-
aufmärsche vor, die sich gegen die Tür-
kei richteten.

Wenn man sich auf Verdachtsmomen-
te stützten wollte, wonach der Irak mit
seinem Raketenpotenzial Gebiete in der
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Südosttürkei bedrohen könnte, und
dass es sich sogar um Massenvernich-
tungswaffen handle, so sollten diese
Verdachtsmomente gegen die Wahr-
scheinlichkeit deren Einsatzes aufge-
wogen werden. Was hätte die irakische
Führung bewegen sollen, sich durch 
einen solchen Einsatz die NATO zum
Feind zu machen? Es musste einleuch-
ten, dass die USA jede Handlung, die
auf einen bevorstehenden Raketenan-
griff gegen die Türkei schließen ließe,
sofort als Rechtfertigung ihrer Kriegs-
politik verwenden würden.

Gemäß Artikel 6 des NATO-Vertrages
vom 4.4.1949 würde ein derartiger An-
griff als feindseliger Akt gelten. Aller-
dings erlaubt der NATO-Vertrag keine
präventive Aktion der Verbündeten ge-
gen eine militärische Bedrohung, son-
dern nur die Abwehr eines bereits be-
gonnenen Angriffes. Der Artikel 5 des
Vertrages stellt zwar fest, dass ein „be-
waffneter Angriff“ gegen ein Mitglied
oder mehrere Mitglieder als Angriff ge-
gen sie alle betrachtet würde, er postu-
liert aber keine automatische Beistands-
pflicht und keinen automatischen
Gegenschlag. Maßgebend ist die Be-
stimmung, dass jedes Mitglied dem An-
gegriffenen in Ausübung des Rechts auf
Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der
UN-Satzung Beistand leistet, ohne dass
die Art dieser Beistandsleistung ein-
deutig geregelt wird. Jedes Mitglied
trifft lediglich für sich und im Zusam-
menwirken mit den anderen diejeni-
gen Maßnahmen (einschließlich mi-
litärischer), die das Mitglied für die
Sicherheit des NATO-Gebietes für er-
forderlich erachtet.11

Darüber hinaus legt der sehr späte Ter-
min (10.2.2003), an dem die NATO
Konsultationen über eine Bedrohung

der Türkei aufgenommen hat, nahe,
dass dieses Mitglied keine dringlichen
Sicherheitsbedürfnisse geltend gemacht
hatte. Der Rückgriff auf das Mittel der
Beratung war vor allem deswegen not-
wendig geworden, da sich die NATO-
Partner Frankreich, Deutschland und
Belgien weigerten, die Politik der USA,
die auf einen Krieg abzielte, mitzu-
tragen. Deutschland lehnte die Ent-
sendung von Fliegerabwehrsystemen
„Patriot“ und Aufklärungsflugzeugen
AWACS in die Türkei ab, wenn es auch
später zu einem Kompromiss kam. Die
seit Monaten schwelende Krise brach
sich zu diesem Zeitpunkt dramatisch
Bahn und offenbarte einen tiefen Riss,
der durch die NATO und die Europäi-
sche Union verlief. Einige amerikani-
sche Akteure wiesen die deutsch-fran-
zösische Initiative, die eine friedliche
Lösung des Konflikts anstrebte, brüsk
zurück12. Man erweckte in Washington
den Eindruck, dass man die NATO
nicht mehr als Stütze betrachtete.

In der Folge traten die Spannungen
zwischen den USA einerseits sowie
Deutschland und Frankreich anderer-
seits in voller Schärfe zu Tage, wenn
auch beide europäischen Staaten eini-
ge Zugeständnisse machten. Die außen-
politische Übereinstimmung zwischen
Frankreich, Deutschland und Russland,
die im Sicherheitsrat eine von den 
USA gewünschte Resolution äußerst 
erschweren konnten, ließ auf den Be-
ginn einer neuen „Dreibund-Politik“
schließen. Bis Ende Februar wurde
deutlich, dass die USA gemeinsam mit
Großbritannien auch ohne Mitwirkung
der anderen Verbündeten, ja selbst oh-
ne Rückendeckung durch den UN-Si-
cherheitsrat, zum Krieg gegen den Irak
entschlossen seien. Offenbar hielt man
die UN-Resolution 1441 vom 8.11.2002,
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die eine Preisgabe aller Massenver-
nichtungswaffen durch den Irak ver-
langte, für nicht erfüllt.

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Auf-
marsch amerikanischer und britischer
Truppen abgeschlossen. Rund 170.000
Amerikaner und 33.000 Briten hatten
ihre Verfügungsräume erreicht. (Im
März wurden noch rund 40.000 Mann
zugeführt, sodass der Gesamtumfang
ca. 243.000 Mann betrug). Kurz darauf
schloss sich Australien mit geringen
Kräften dem Aufmarsch an. Allerdings
lehnte die Türkei das Vorhaben, 62.000
amerikanische Soldaten im Nordirak
einrücken zu lassen, ab. Was die zu 
erwartenden Kriegskosten betraf, so 
beliefen sich die diesbezüglichen Schät-
zungen auf 60–95 Mrd. Dollar, ein-
schließlich der voraussichtlichen Fol-
gekosten sogar auf 300 Mrd. Dollar13,
wogegen das Budgetdefizit mit minde-
stens 350 Mrd. Dollar beziffert wurde.

Wenn man nun argumentierte, dass der
Irak durch sein Potenzial an Kurz-
streckenraketen eine Bedrohung für 
Israel darstellte, so sprach einiges da-
gegen. Zunächst ist hervorzuheben,
dass zwischen Israel und den USA kein
Militärpakt besteht, der den USA
Schutzpflichten auferlegen würde. Zum
Zweiten besitzt das israelische Nu-
klearwaffenpotenzial einen Umfang,
dass jeder Angriff des Irak durch einen
vernichtenden Gegenschlag beantwor-
tet werden konnte. Israel verfügt über
mindestens 100 atomare Sprengköpfe,
die nicht nur von Kampfflugzeugen,
sondern auch durch Boden-Boden-
Raketen vom Typ Lance, Jericho 1
(Reichweite: 500 km) und Jericho 2
(Reichweite: ca. 1.500 km) eingesetzt
werden können.14 Zum Dritten war zu
erwarten, dass die israelische Regierung

sich nicht scheuen würde, eine ernste
Bedrohung seitens des Irak präventiv
zu beseitigen, wie sie es bereits am 
7. Juni 1981 unter Beweis gestellt 
hatte. Damals griff eine Staffel von 
F-16-Kampfflugzeugen den irakischen
Atomreaktor Tamuz-2 bei Bagdad an,
der nach westlicher Einschätzung waf-
fenfähiges Plutonium geliefert hätte
und kurz vor seiner Fertigstellung
stand.15

3. Zur Gefahr der
Weiterverbreitung von
ABC-Waffen

Bis Mitte Februar richtete sich die Auf-
merksamkeit auf die Tätigkeit der UN-
Inspekteure und deren abschließenden
Bericht. Nachdem der Delegationslei-
ter keine ausreichenden Beweise für die
Existenz von Massenvernichtungswaf-
fen präsentiert hatte und auch den Ver-
dacht, dass die irakische Führung ein
„Versteckspiel“ mit diesen Waffen be-
treibe, nicht erhärten konnte, wurde ei-
ne andere Forderung geltend gemacht:
Die Kurzstreckenraketen Al-Samoud-2
würden die von der UNO erlaubte
Reichweite von 150 km um etwa 33 km
überschreiten und müssten daher, wie
Chefinspekteur Blix forderte, vernich-
tet werden.16 Am 1.3.03 begann die
Verschrottung dieser Raketen. Damit
schien auch das Argument der un-
zulässigen Kurzstreckenraketen hin-
fällig zu sein. Dennoch beharrte die 
US-Regierung auf dem Standpunkt, wo-
nach der Irak eine „Ruhezone“ für ge-
suchte Al-Qaida-Mitglieder sei, diese
unterstütze, sie möglicherweise mit
Massenvernichtungswaffen versorge
und dass daher diese potenzielle Be-
drohung „präventiv“ beseitigt werden
müsste.
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Die Kontroverse zwischen den USA und
dem UN-Sicherheitsrat spitzte sich auf
die Frage zu, ob der Fall einer indivi-
duellen und kollektiven Selbstverteidi-
gung durch terroristische Bedrohung
vorläge, die von einem konkreten Staat
ausginge. Würde es sich nämlich um
einen konkreten Staat handeln, dem
man diese Bedrohung zurechnen könn-
te, dann träfe der Artikel 51 der UN-
Charta zu. Es gilt aber keineswegs als 
sicher, dass ein Terrorakt den Tatbe-
stand des „bewaffneten Angriffs“ er-
füllt. Das Recht auf Selbstverteidigung
könnte aber nur in diesem Fall als Be-
gründung gelten. Der Internationale
Gerichtshof in Den Haag hat im „Ni-
caragua-Urteil“ von 1986 die staatliche
Zurechnung von „privaten“ Anschlä-
gen durch Untergrundkämpfer und so-
mit die staatliche Verantwortung stark
eingeschränkt. Mit diesem Urteil wäre
dem Irak kaum beizukommen gewe-
sen.17

Neuerlich hat man ins Treffen geführt,
dass angesichts der asymmetrischen Be-
drohung durch Terroristen, die aus der
Mitte der Gesellschaft heraus agieren,
der Artikel 51 obsolet sei und dass der
aktuelle Bedrohungsfall nicht durch
Satzungen aus dem Jahre 1945 geregelt
werden könne. Es müsse gefragt wer-
den, ob der Sicherheitsrat nach Been-
digung des Kalten Krieges überhaupt als
alleinige Instanz für den Weltfrieden
auftreten könne. Man verweist auf die
Selbstmandatierung der NATO im Früh-
jahr 1999, als der Sicherheitsrat im Zu-
ge des Kosovo-Konflikts bewusst auf 
eine richtungweisende Resolution ver-
zichtet hat. Aber die Berufung auf hu-
manitäre Intervention, ähnlich wie im
Frühjahr 1999 im Kosovo, spielte beim
Irak-Konflikt eine nebensächliche Rol-
le. Dafür spricht auch, dass die irakische

Opposition überwiegend eine amerika-
nische Militärherrschaft ablehnte.

Es bliebe also nur das Völkergewohn-
heitsrecht, das der Selbstverteidigung
gegen internationalen Terrorismus (un-
ter Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen) Spielraum gäbe. Es er-
scheint unbestritten, dass kein Staat
eine ständige Bedrohung durch Terro-
risten mit möglicher Verfügung über
derartige Waffen hinnehmen muss.
Doch sind in diesem Fall unbedingt die
Prinzipien der Notwendigkeit und Ver-
hältnismäßigkeit bei der Anwendung
militärischer Gewalt zu beachten. Die-
se Prinzipien flossen auch in die Ent-
schlüsse des Sicherheitsrates ein, dem
auch – trotz vereinzelter Bedenken –
immer mehr das Gewaltmonopol zu-
fiel. Dem Recht auf Selbstverteidigung
sind somit enge Grenzen gesetzt. So
kann die Beseitigung eines undemo-
kratischen Regimes nicht mit Selbst-
verteidigung begründet werden. Aber
im Fall des Irak hat die amerikanische
Regierung gar nicht dieses Recht
bemüht, sondern eine entsprechende
UN-Resolution angestrebt.18

Während des monatelangen Tauzie-
hens um die Gewinnung einer breiten
Zustimmung versuchte etwa der US-
Außenminister, die Bedrohlichkeit des
Irak unter Berufung auf „hervorragen-
de“ Dokumente, die aus Geheim-
dienstkreisen stammen sollten, zu un-
termauern. Wie sich bald herausstellte,
bestand ein „Schlüsseldokument“ le-
diglich aus einem Fachaufsatz vom Sep-
tember 2002, den der britische Ge-
heimdienst mit einigen Zahlen ergänzt
und in einigen Formulierungen zuge-
spitzt hatte. Dennoch stützte sich die
Politik auf diesen angeblichen „Be-
weis“19. (Mitte April kam es zu massi-
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ven Vorwürfen an die Adresse des bri-
tischen und amerikanischen Geheim-
dienstes, die Desinformation der Kriegs-
koalition unterstützt zu haben.)

Eine Position zu Gunsten der Kriegs-
politik lautet, dass diese nur die Fort-
setzung des Krieges von 1991 sei: Nach-
dem der UN-Sicherheitsrat am 3.4.1991
mit der Resolution 687 dem Irak Be-
dingungen für den damaligen Waffen-
stillstand, darunter die Beseitigung 
aller Massenvernichtungswaffen, vor-
geschrieben hatte, besäßen diese Auf-
lagen nach wie vor Gültigkeit, da die
genannte Resolution nie aufgehoben
wurde. Da der Irak dieser seiner Ver-
pflichtung nicht nachgekommen sei,
bestünde das Recht auf Gewaltanwen-
dung weiter, und die USA und Groß-
britannien hätten also nur von diesem
Recht Gebrauch gemacht20. Allerdings
lässt diese Position den Einwand zu, in-
wieweit die Resolution 1441 rechtlich
relevant war, die doch die weitere 
Vorgangsweise vom Ergebnis der 
Waffeninspektionen im Irak abhängig
machte. Wenn das Recht auf Gewalt-
anwendung nicht von den Beschlüssen
des Sicherheitsrates abhängig ist, dann
erscheint das Bemühen um eine Reso-
lution, die dem Frieden dienen soll,
und die Tätigkeit der Waffeninspekto-
ren überflüssig. Geht man einen Schritt
weiter, so entfällt die Kompetenz des
Sicherheitsrates in Sachen Gewaltmo-
nopol überhaupt.

Während die amerikanische Position,
unterstützt von Großbritannien, Spa-
nien und Bulgarien, lautete, dass die
Resolution 1441 nicht erfüllt sei, legten
die Vertreter Deutschlands, Frankreichs
und Russlands am 24. Februar im Si-
cherheitsrat eine neue Friedensinitia-
tive vor. Da auch der letzte Bericht der

UN-Inspekteure vom 7. März keine ein-
deutige Verletzung von Auflagen durch
den Irak nachweisen konnte, entschloss
sich die amerikanische Regierung am
17. März, auf eine weitere UN-Resolu-
tion zu verzichten und auf eigene Faust
zu handeln. Obendrein drohte ein 
Veto im Sicherheitsrat. Indem sich der
amerikanische Präsident über den Si-
cherheitsrat hinwegsetzte, diesen sogar
rügte, beschritten die USA den Weg der
Eigenmächtigkeit. Schließlich erfolgte
am 19. März die Erklärung, dass man
auch dann Krieg führen werde, wenn
der irakische Präsident die ultimative 
Forderung nach Verlassen des Landes
erfülle. Damit hatte man das ius ad 
bellum wieder in Kraft gesetzt, ein
Schritt mit unabsehbaren Folgen für die
politische Praxis.

Der am 20. März um 4 Uhr MEZ be-
ginnende Angriff erzielte zwar rasche
Erfolge, beseitigte das irakische Regime
und führte mit dem Fall von Tikrit am
15. April nach 27 Kampftagen zum mi-
litärischen Sieg, erfüllte aber nicht die
Erwartungen nach Auffindung von
Massenvernichtungswaffen. Selbst nach
Beendigung der Kämpfe blieb die Su-
che ergebnislos. Auch die Berichten zu-
folge gegen Kuwait abgefeuerten weni-
gen Raketen führten keine chemischen
oder bakteriologischen Kampfstoffe mit
sich.

Während des Kampfes um Bagdad kam
es zu einer merklichen Verschiebung
der Argumentation, indem man vor 
allem die Beseitigung des diktatori-
schen Regimes des Irak zum Kriegsziel
erklärte. Doch dieses Motiv hatte mit
dem ursprünglich verkündeten so gut
wie nichts zu tun und wäre ohne wei-
teres auch auf andere „unbequeme“ Re-
gime anwendbar. Dass der Sturz des
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irakischen Diktators schon seit dem 
Ende der Neunzigerjahre ein politisches
Ziel der USA gewesen ist, liegt auf der
Hand21, doch hätte dies einer anderen
Rechtfertigung als der quälenden Be-
mühung des Sicherheitsrates bedurft.
Außerdem versuchte die amerikanische
Regierung, den Krieg als „Befreiungs-
akt“ zu Gunsten des irakischen Volkes
hinzustellen. Damit war gewiss ein 
humanitärer Aspekt verknüpft, doch
hat dieser Aspekt in der politischen
Vorbereitung des Krieges eine höchst
nebensächliche Rolle gespielt. Immer-
hin zeitigte die Propaganda insofern
Wirkung, als an die 60% der amerika-
nischen Bevölkerung den Sturz des Re-
gimes in Bagdad als „Sühne“ für die
Terrorakte vom 11.9.2001 guthießen.

Von ranghohen Stellen wurden nach-
träglich die wertlosen Informationen
der alliierten Nachrichtendienste scharf
gerügt, die keine Hinweise für die Tätig-
keit der Inspekteure geliefert hätten.
Chefinspekteur Blix beschwerte sich 
über die gegen ihn gerichtete Ver-
leumdungskampagne in den USA und
forderte unabhängige Inspektionen.
Der schwerste Vorwurf, auch innerhalb

der USA, zielte jedoch auf den vorge-
gebenen Kriegsgrund, wonach der Irak
Massenvernichtungswaffen besessen
hätte. Die britische und amerikanische
Regierung setzte sich jedoch über die-
se Kritik einfach hinweg.

4. Zusammenfassung

Bei Würdigung aller wesentlichen Ar-
gumente kann man weder von einem
„Präventivkrieg“ im historischen Sinn
sprechen, noch bietet der Kampf gegen
den Terrorismus ein stichhaltiges Mo-
tiv. Das politisch-strategische Ziel des
Angriffskrieges wurde allerdings – zu-
mindest vordergründig – erreicht. Ein
derartiger Krieg bleibt aber auch dann
höchst bedenklich, wenn er Erfolge zei-
tigt, die aus anderer Sicht wünschens-
wert erscheinen. Die USA, die über ein
halbes Jahrhundert ein Garant von
Rechtsnormen gewesen waren, han-
delten damit gegen ihre eigenen
Grundsätze. Die Verlierer sind die
Machthaber in Bagdad, aber auch alle
jene, die in der Verrechtlichung inter-
nationaler Politik ein Instrument gegen
die Entfesselung von Kriegen gesehen
haben.
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1. Krieg, Frieden und Rüstung:
Bismarcks Politik 
im Drei-Kaiser-Jahr 1888

„Wir Deutsche fürchten Gott, sonst
nichts auf der Welt“ – kaum ein Aus-
spruch des „eisernen Kanzlers“, Otto
von Bismarck, ist wohl so häufig zitiert
und missbraucht worden wie dieser
Satz aus seiner mit Spannung erwarte-
ten Reichstagsrede vom 6. Februar
1888, in der er vor dem Hintergrund
wachsender außenpolitischer Span-
nungen ausführlich eine neue große
Militärvorlage begründet hatte. Die
große Mehrzahl der Zeitgenossen wie
auch viele spätere Bewunderer des
Reichsgründers deuteten diesen Satz als
eine kurze und präzise Beschreibung
deutschen Behauptungswillens in einer
„Welt von Feinden“ und als offenes 
Bekenntnis, notfalls auch das Schwert
zu ziehen. Damit im Innern, vor allem
aber auch im Ausland keine Zweifel 
über Macht, Stärke und Kriegsbereit-
schaft des Reiches aufkamen, wurde
Bismarcks Ausspruch in Windeseile zu
einem „geflügelten Wort“, das Vertre-
ter nationaler Agitationsverbände und
diesen nahe stehende Politiker in ihre
Reden einflochten, um ganz andere
Ziele zu legitimieren. Und als ob es sich
um eine „Heilsbotschaft“ gehandelt

hätte, mit der alle Krisen des Reiches 
zu bewältigen sein würden, wurde 
Bismarcks Ausspruch alsbald in Stein
gemeißelt, massenhaft den auf Post-
karten verbreiteten Bismarck-Porträts
unterlegt oder auch auf Münzen und
Medaillen festgehalten, von anderen
profanen Formen der Verbreitung ganz
zu schweigen. 

Kaum eine Rede Bismarcks hat sowohl
das Bismarck-Bild so nachhaltig geprägt
und ist doch zugleich so missverstan-
den worden wie diese. Der Jubel der
Zuhörer wie auch die Zustimmung der
Zeitgenossen zeigten freilich, dass die
mit der Rede verfolgten Absichten des
„eisernen Kanzlers“ vollständig ver-
kannt worden waren. In einem – über-
hörten bzw. schnell vergessenen –
Halbsatz hatte dieser seine Haltung im
Hinblick auf „Krieg und Frieden“ viel-
mehr unmissverständlich deutlich ge-
macht: „und“, so hatte er betont, „die
Gottesfurcht ist es schon, die uns den
Frieden lieben und pflegen lässt.“ 

Bismarck hat diesen Satz in seiner 
Rede bereut, noch bevor der Jubel darü-
ber endgültig verhallt war. Nicht dem
Krieg hatte er das Wort reden, sondern
vor dem Hintergrund vor allem der 
russischen Aufrüstung den Frieden – ge-

„Wir Deutsche fürchten Gott“
Zur Rolle des Krieges

in Bismarcks Außenpolitik

Michael Epkenhans
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stützt auf die eigene militärische Stär-
ke – sichern wollen. Diese Dialektik ha-
ben in einer innen- und außenpolitisch
„aufgeheizten“ Situation nur die we-
nigstens verstanden oder verstehen
wollen. Das Bild des „eisernen Kanz-
lers“, der jederzeit bereit war, das
Schwert zu ziehen, blieb haften. Der
symbolträchtige Handschlag mit dem
greisen Generalfeldmarschall, dem Sie-
ger von Königgrätz und Sedan, Hel-
muth Graf v. Moltke, vermittelte zu-
dem den Eindruck einer weit reichen-
den Übereinstimmung zwischen den 
beiden tragenden Säulen Preußen-
Deutschlands: der politischen und der
militärischen Führung. Doch stimmte
dieses Bild? War Bismarck tatsächlich
jederzeit bereit, Krieg zu führen?

2. Bismarck und das
„Diktat von Olmütz“ 1850

Dass Bismarck, ohne Clausewitz gelesen
zu haben, die Anwendung militärischer
Gewalt als legitimes Mittel der Politik
betrachtete, ist angesichts der drei von
ihm geführten Kriege – dem gegen 
Dänemark 1864, dem gegen Österreich
1866 und dem gegen Frankreich
1870/71 – unstreitig. Gleichwohl gilt es
vor dem Hintergrund der unterschied-
lichen Deutungen Bismarckscher Po-
litik als grundsätzlich „friedliebend“ 
oder prinzipiell „kriegslüstern“ in die-
sen wie auch in den Fällen, in denen er
mit dem Krieg drohte, sorgfältig zu un-
tersuchen, wann und warum Bismarck
zu diesem Mittel greifen wollte.

Bereits vor Beginn seiner politischen
Karriere hatte Bismarck in einer ersten,
politisch höchst bedeutsamen Rede im
preußischen Abgeordnetenhaus deut-
lich gemacht, dass er in anderen Kate-

gorien dachte als viele seiner Zeitge-
nossen. In einer äußerst hitzigen De-
batte verteidigte er am 3. Dezember
1850 die umstrittene Unterwerfung der
Regierung unter das als schmachvoll
empfundene „Diktat von Olmütz“
1850 gegenüber jenen, die einer krie-
gerischen Auseinandersetzung mit 
Russland und Österreich – zwei Groß-
mächten – den Vorzug gegeben hätten:
Kriege, die allein der „Ehre“ oder 
irgendwelcher „Prinzipien“ wegen ge-
führt würden, seien abzulehnen – selbst
wenn, so seine süffisant formulierte
Spitze gegen die Liberalen, „die Majo-
rität der Kammer“ diese verlangen soll-
ten. „Warum“, so fragte er die Befür-
worter eines von den Liberalen
eingebrachten Antrags, die Politik der
Regierung zu missbilligen, „führen
große Staaten heutzutage Krieg?“, um
sogleich eine, seine auch später
grundsätzliche Haltung in dieser Hin-
sicht beschreibende Antwort zu geben:
„Die einzig gesunde Grundlage eines
großen Staates, und dadurch unter-
scheidet er sich wesentlich von einem
kleinen Staate, ist der staatliche Egois-
mus und nicht die Romantik, und es ist
eines großen Staates nicht würdig, für
eine Sache zu streiten, die nicht seinem
eigenen Interesse angehört. (...) Es ist
leicht für einen Staatsmann, sei es in
dem Kabinette oder in der Kammer,
mit dem populären Winde in die
Kriegstrompete zu stoßen und sich da-
bei an seinem Kaminfeuer zu wärmen
oder von dieser Tribüne donnernde Re-
den zu halten, und es dem Musketier,
der auf dem Schnee verblutet, zu über-
lassen, ob sein System Sieg und Ruhm
erwirbt oder nicht. Es ist nichts leich-
ter als das, aber wehe dem Staatsmann,
der sich in dieser Zeit nicht nach einem
Grunde zum Kriege umsieht, der auch
nach dem Kriege noch stichhaltig ist.“



Michael Epkenhans56

Diese Rede war ein grandioser Erfolg,
und mit ihr ebnete Bismarck sich end-
gültig den Weg zu höheren Ämtern im
preußischen Staatsdienst. Über diesen
biografischen Aspekt hinaus gleicher-
maßen bedeutsam war die Tatsache,
dass Bismarck hier, ohne dass seine 
eigenen Anhänger, die von der brillan-
ten Zurückweisung der Liberalen regel-
recht geblendet waren, dies erkannten,
hier als „Staatsdiener“ aufgetreten war,
der einer aus allen Bindungen gelösten,
rein machtstaatlich orientierten Staats-
räson das Wort geredet hatte. Wenn
diese einen Krieg tatsächlich rechtfer-
tigte, war er auch bereit, diesen zu
führen, unabhängig von der eher 
moralischen Frage, ob es sich um einen
gerechten Krieg handelte oder nicht. 

3. Die Italienkrise 1859:
Bismarck rät zum Krieg

In seiner neuen Stellung als preußischer
Gesandter beim Deutschen Bundestag
in Frankfurt am Main, die er maßgeb-
lich dem Erfolg seiner „Olmütz“-Rede
zu verdanken hatte, ließ er seine Hal-
tung im Hinblick auf den Krieg als Mit-
tel der Politik wiederholt deutlich er-
kennen. Überzeugt davon, dass allein
eine letztlich nur mit kriegerischen Mit-
teln zu erreichende Gleichberechtigung
mit Österreich Preußen, der schwächs-
ten aller Großmächte, das notwendige
Gewicht in deren Konzert verleihen
würde, riet er sowohl während des
Krim-Krieges als auch während des 
italienischen Krieges mehrfach zum 
Losschlagen. „Die gegenwärtige Lage“,
beschwor er den preußischen Prinz-
regenten Wilhelm 1859 regelrecht, „hat
wieder einmal das große Los für uns im
Topf, falls wir den Krieg Österreichs mit
Frankreich sich scharf einfressen lassen

und dann mit unsrer ganzen Armee
nach Süden aufbrechen, die Grenz-
pfähle im Tornister mitnehmen und sie
entweder am Bodensee oder da, wo das
protestantische Bekenntnis aufhört vor-
zuwiegen, wieder einschlagen.“ Diese
Aufforderung des, wie er selbst es sar-
kastisch formulierte, an der „Newa kalt-
gestellten“ preußischen Gesandten ver-
hallte zu diesem Zeitpunkt ungehört.
Die neue preußische Regierung war 
allenfalls zu „moralischen Eroberun-
gen“ bereit, und die Liberalen, die Bis-
marck privatim ebenfalls für seine Po-
litik zu gewinnen suchte, waren nicht
gewillt, dem vermeintlichen Scharf-
macher zu folgen. Inwieweit Bismarck
in diesen Situationen als verantwortli-
cher Staatsmann den Krieg tatsächlich
herbeigeführt hätte, ist eine ohnehin
nicht zu beantwortende Frage. 

4. „Eisen und Blut“:
Bismarcks Politik 1862

Mit seiner Ernennung zum preußischen
Ministerpräsidenten am 22. September
1862 änderte sich dies jedoch. Nun-
mehr konnte Bismarck nicht nur zum
Kriege raten, sondern diesen in seiner
Funktion als oberster Ratgeber des 
Königs auch direkt herbeiführen. Mit
seinen ersten Auftritten in der Öffent-
lichkeit wie auch auf dem diplomati-
schen Parkett gab er, zumindest auf den
ersten Blick, zunächst auch jenen
Recht, die ihn von jeher als kriegslüs-
ternen Politiker betrachtet und immer
wieder vor ihm gewarnt hatten. Am 30.
September 1862 bereits überraschte er
die Abgeordneten in der Budgetkom-
mission mit einem unverhohlenen 
Bekenntnis zu einer kriegerischen Lö-
sung der „deutschen Frage“: „Nicht auf
Preußens Liberalismus sieht Deutsch-
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land, sondern auf seine Macht; Bayern,
Württemberg, Baden mögen dem 
Liberalismus indulgieren, darum wird
ihnen doch keiner Preußens Rolle an-
weisen (...) nicht durch Reden und Ma-
joritätsbeschlüsse werden die großen
Fragen der Zeit entschieden – das ist 
der große Fehler von 1848 und 1849
gewesen – sondern durch Eisen und
Blut.“ So martialisch diese Rede auch
klang, so enthielt sie doch auch ein An-
gebot an die Liberalen zur Zusammen-
arbeit. Angesichts der verfahrenen 
Situation trug dieses freilich keine
Früchte. Im Gegenteil: Bismarcks Äuße-
rungen, die den Eindruck hinterlassen
hatten, der neue Ministerpräsident wol-
le vom Verfassungskonflikt durch einen
Krieg nach außen ablenken, verschärf-
ten den Konflikt vielmehr: „Du weißt,
wie leidenschaftlich ich Preußen liebe“,
schrieb der Historiker Heinrich von
Treitschke, „höre ich aber einen so fla-
chen Junker wie diesen Bismarck von
dem ‚Eisen und Blut’ prahlen, womit er
Deutschland unterjochen will, so
scheint mir die Gemeinheit nur noch
durch die Lächerlichkeit überboten.“ 

Dieses so einprägsame und oft wieder-
holte Diktum Treitschkes entbehrte
nicht einer gehörigen Portion Doppel-
moral. Seit 1859, unter dem Eindruck
des italienischen Einigungskrieges,
machte auch die liberale Nationalbe-
wegung keinen Hehl aus ihrer Mei-
nung, dass der langersehnte einheitli-
che Nationalstaat nur durch einen
Krieg unter preußischer Führung zu er-
reichen sein würde. Zu diesem Zeit-
punkt und mit diesem Ministerpräsi-
denten – der vor dem Hintergrund der
erbitterten Auseinandersetzungen des
Heeres- und Verfassungskonflikts ihr
schärfster Gegner war – wollten sie die-
sen Weg allerdings nicht beschreiten,

waren „Freiheit“ und „Einheit“ für sie
doch untrennbar miteinander ver-
knüpft. 

Aber auch nach außen, und das hieß
gegenüber der deutschen Hegemonial-
macht Österreich, trat Bismarck in die-
sen Monaten außerordentlich offensiv
auf. Österreich solle, so bedeutete er
dem österreichischen Botschafter ohne
alle Umschweife, Preußen die „für 
unsere politische Existenz notwendige
Lebensluft“ lassen, d.h. die Herrschaft
über Norddeutschland. Im Gegenzug
dafür versprach der preußische Minis-
terpräsident, die österreichischen „Vi-
talinteressen in Italien wie im Orient“
zu den seinigen zu machen. Anderen-
falls würde es über „kurz oder lang zum
förmlichen Bruch und schließlich zum
Kriege“ kommen. Dies war starker To-
bak, und viele Diplomaten in Berlin
waren mehr als besorgt über derartige
ungewohnt offene Äußerungen aus
dem Munde eines preußischen Minis-
terpräsidenten. 

Inwiefern aus beiden Äußerungen auf
eine langfristig geplante kriegerische
Politik mit dem Ziel einer kleindeut-
schen Lösung unter preußischer
Führung geschlossen werden kann, ist
bis heute Gegenstand intensiver Dis-
kussion unter Historikern. So sehr vie-
le Zeitgenossen und vor allem Bis-
marck-Verehrer im Nachhinein ver-
sucht haben, in seinem Handeln 
Folgerichtigkeit im Hinblick auf die
Reichsgründung, den Wunschtraum
vieler Liberaler, zu erkennen, so sehr
war Bismarck sich, bei aller Bereitschaft,
Krisen zuzuspitzen und sie letztlich
kriegerisch zum Vorteil Preußens wie
auch seiner eigenen Machtstellung aus-
zunutzen, doch auch stets über die Un-
wägbarkeiten der Politik, die Rolle des
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Zufalls und des Glücks im Klaren. Hin-
zu kommt, dass Bismarck in diesen ent-
scheidenden Jahren primär ein preußi-
scher Etatist, kein deutscher Nationalist
war. Die Vergrößerung Preußens im
Einvernehmen mit, notfalls allerdings
auch gegen Österreich war sein primä-
res Ziel, nicht die nationale Einigung,
wie sie der Vorstellung der Liberalen
entsprach. Sich Letzterer dabei im In-
teresse Preußens zu bedienen, war ein
Wesenselement seiner „weißen Revo-
lution“, die viele Liberale alsbald be-
wunderten, seine konservativen Kriti-
ker hingegen nur mit Unverständnis
betrachteten.

5. Krieg gegen Dänemark
und Österreich

Zu den „Zufällen“, die der preußische
Ministerpräsident zu nutzen verstand,
gehörte zunächst die Schleswig-Hol-
steinkrise 1863/64. Diese ermöglichte
es ihm, durch geschicktes, vorsichtiges
und – so sahen es zumindest seine 
liberalen Kritiker bis hin zur preußi-
schen Kronprinzessin Victoria, – zu-
gleich skrupelloses Taktieren Bewegung
in die „deutsche Frage“ zu bringen und
die liberale Opposition im eigenen Lan-
de schließlich zu überspielen. Geschickt
vermied Bismarck es aber, „national“
zu argumentieren. Stattdessen legte er
größten Wert darauf, die Entscheidung
für einen Krieg gegen Dänemark unter
Hinweis auf verletzte internationale
Verträge zu legitimieren. Nur so konn-
te eine Intervention der an der Gestal-
tung der Mitte Europas interessierten
Mächte vermieden werden. Erst als
deutlich war, dass Dänemark jede Rück-
kehr zum Status quo ablehnte, schritt
er gemeinsam mit Österreich, das er zur
Wahrung der Rechte des Deutschen

Bundes geschickt mit eingebunden 
hatte, zum Krieg.

Dieser Krieg war, aus der Rückschau be-
trachtet, in der Verlängerung auch der
Auslöser für den Konflikt zwischen
Preußen und einem Teil der Staaten des
Deutschen Bundes unter österreichi-
scher Führung nur zwei Jahre später.
Nachdem es nicht gelungen war, die
gegenläufigen preußischen und öster-
reichischen Interessen friedlich zu 
lösen, standen – so schien es vielen
Zeitgenossen und Historikern, die die-
sen folgten, – seit Ende 1865/Anfang
1866 die Zeichen daher auf Krieg. Der
Beschluss des preußischen Kronrats
vom 28. Februar 1866, die Entschei-
dung über Krieg oder Frieden unter 
Ablehnung aller weiteren Verständi-
gungsversuche mit der Regierung in
Wien alsbald herbeizuführen, und das
auf nur drei Monate befristete Bündnis
mit Italien, das Österreich in den
Rücken fallen sollte, galten vielen als
Beweis dafür, dass Bismarck diesen
Krieg absichtlich herbeigeführt hat. Ein
wichtiger Beleg für diese Deutung 
waren – freilich spätere – Äußerungen
des Chefs des Generalstabs, Helmuth
Graf v. Moltke: „Der Krieg von 1866“,
schrieb er rückblickend 1881, „ist nicht
aus Notwehr gegen die Bedrohung der
eigenen Existenz entsprungen, auch
nicht hervorgerufen durch die öffent-
liche Meinung und die Stimme des
Volkes, es war ein im Kabinett als not-
wendig erkannter, längst beabsichtig-
ter und ruhig vorbereiteter Kampf nicht
für Ländererwerb, Gebietserweiterung
oder materiellen Gewinn, sondern für
ein ideales Gut – für Machtstellung.“ 

Bei genauerer Betrachtung wird aller-
dings deutlich, dass, wie Eberhard Kolb
das gängige Bild vom kriegslüsternen
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Preußen korrigierend gezeigt hat, Bis-
marck einen politischen Kompromiss
angesichts der unkalkulierbaren Risiken
eines Krieges durchaus als erstrebens-
werte Alternative betrachtet hat. Eine
Teilung der Herrschaft mit Österreich,
nicht – wie man auf Grund der Tat-
sache, dass Bismarck im April 1866 
erneut die „nationale Karte“ spielte, –
die kleindeutsche Lösung unter preu-
ßischer Führung war auch jetzt noch
sein primäres Ziel. Dass ein Kompro-
miss dann nicht zu Stande kam, lag
nicht nur am preußischen Willen, die
eigene Machtstellung in Norddeutsch-
land zu stärken, sondern auch an der
fehlenden Einsicht in Wien, dass es
kaum noch verantwortbar war, an 
einer Hegemonialstellung festzuhalten,
„die inzwischen einer reellen staats-
politischen Grundlage entbehrte und
daher den Konflikt geradezu heraus-
forderte“ (Kolb).

6. Reichsgründung im Krieg
gegen Frankreich 1870/71

Bismarcks Politik hatte Österreich 1866
aus dem Deutschen Bund verdrängt
und Norddeutschland unter preußi-
scher Führung geeint. Eine Ausdeh-
nung nach Süden hatte er aus Rück-
sicht auf süddeutsche Empfindlich-
keiten wie auch Frankreichs Haltung
abgelehnt. Er setzte vielmehr darauf,
diese Einigung im Laufe der Zeit mit
Billigung der anderen Mächte vollen-
den zu können, ohne aber einen 
festen „Zeitplan“ vor Augen zu haben.
Im Februar 1869 äußerte Bismarck
zwar: „Dass die deutsche Einheit durch
gewaltsame Ereignisse gefördert werden
würde, halte auch ich für wahrschein-
lich“, schränkte dieses martialische 
Bekenntnis gleichzeitig unter Hinweis

auf die innerdeutschen Probleme doch
wieder ein: „Aber eine ganz andere 
Frage ist der Beruf, eine gewaltsame 
Katastrophe herbeizuführen. Ein will-
kürliches, nur nach subjektiven Grün-
den bestimmtes Eingreifen in die Ent-
wicklung der Geschichte hat immer
nur das Abschlagen unreifer Früchte zur
Folge gehabt.“ 

Auch in dieser Situation kam Bismarck
erneut der „Zufall“ zur Hilfe: Seit 1868
suchten linksgerichtete spanische Offi-
ziere nach einem neuen Monarchen.
Bismarck ist sich der darin liegenden
Möglichkeiten, Bewegung in die deut-
sche Politik zu bringen, bereits zu 
einem frühen Zeitpunkt bewusst ge-
wesen. „In unserem Interesse liegt es,“
betonte er 1868, „dass die spanische
Frage als Friedens-Fontanelle offen blei-
be, und eine Napoleon angenehme 
Lösung ist schwerlich die für uns nütz-
liche.“ Er unterstützte daher die Kan-
didatur des Erbprinzen von Hohenzol-
lern, bemühte sich dabei aber stets, die
preußische Regierung offiziell nicht in
Erscheinung treten zu lassen. Doch es
hieße seine manipulatorischen Fähig-
keiten zu überschätzen, würde man
daraus, wie erst jüngst ohne wirkliche
Beweise geschehen, aus vereinzelten
Äußerungen auf eine langfristige Stra-
tegie schließen. Es steht vielmehr außer
Frage, dass Bismarck eine gewaltsame
Auseinandersetzung mit Frankreich lie-
ber vermieden hätte, ebenso ist aller-
dings auch nicht zu bestreiten, dass er
durchaus bereit war, das Risiko eines
Krieges aus innen- und außenpoliti-
schen Gründen einzugehen. Er fuhr
vielmehr wie häufig zuvor und auch
später, lange Zeit mehrgleisig, sich alle
Möglichkeiten offen haltend. Ähnlich
wie die französische Regierung war er
sich aber darüber im Klaren, dass ein
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Konflikt kaum mit der diplomatischen
Niederlage einer Seite enden, sondern,
angesichts des Prestiges, das auf dem
Spiel stand, in einen Krieg münden
würde. Er taktierte daher vorsichtig,
stand zeitweise sogar am Rande einer
diplomatischen Niederlage, vor der ihn
aber das ungeschickte Verhalten der Re-
gierung Napoleons III. bewahrte. Durch
die Kammererklärung vom 6. Juli 1870
hatte diese einen ungeheuren Erwar-
tungsdruck im Parlament und der Öf-
fentlichkeit erzeugt, dem sie mit dem
Kriegsentschluss vom 14. Juli und der
Kriegserklärung an Preußen wenige 
Tage später glaubte Rechnung tragen 
zu müssen. Erst dadurch, nicht durch
die berühmt-berüchtigte „Emser De-
pesche“, die ihrerseits auch „nur“ das
Resultat überzogener französischer 
Forderungen war, wurde der Krieg
tatsächlich unvermeidbar. 

7. Sicherheit durch
„Saturiertheit“

Die Gründung des Deutschen Reiches
in Versailles war außenpolitisch eine
bedeutsame Weichenstellung für die
weitere Zukunft des europäischen Staa-
tensystems. Zum ersten Mal seit Jahr-
hunderten gab es wieder eine starke
Mitte in Europa. Seit 1866 war diese
Entwicklung zwar tendenziell absehbar,
ihre konkrete Ausgestaltung auf Grund
der starken französischen Stellung aber
durchaus offen gewesen. Es war daher
nicht weiter erstaunlich, dass diese un-
verkennbare Veränderung der Staaten-
geometrie, die das Reich nolens volens
auf die Bahn einer auf die Stärke der
preußisch-deutschen Armee gestützten
staatlichen Machtpolitik lenkte, in den
anderen europäischen Hauptstädten
aufmerksam und nicht ohne eine ge-

wisse Besorgnis zur Kenntnis genom-
men wurde. „Dieser Krieg“, urteilte der
Führer der englischen Konservativen,
Benjamin Disraeli, Anfang Februar
1871, „bedeutet die deutsche Revoluti-
on, ein größeres politisches Ereignis als
die Französische Revolution des 
vergangenen Jahrhunderts. (...) Das
Gleichgewicht der Macht ist völlig zer-
stört, und das Land, welches am mei-
sten leidet und die Wirkungen dieser
großen Veränderung am meisten spürt,
ist England“. 

Bismarck hat sich von Anfang an
bemüht, diese Befürchtungen zu zer-
streuen und Europa mit der Existenz
des Deutschen Reiches zu versöhnen.
In der feierlichen Thronrede zur Eröff-
nung des ersten deutschen Reichstages
am 21. März 1871 erklärte er daher,
dass Deutschland die „Achtung“, die es
für seine eigene Selbstständigkeit in 
Anspruch nehme, „bereitwillig der Un-
abhängigkeit aller anderen Staaten und
Völker, der schwachen wie der starken“,
zolle. Diese Erklärung war zunächst 
ein Gebot kluger Staatsräson, drohte
doch jede weitere Expansion jenen
„cauchemar des coalitions“ heraufzu-
beschwören, der den Reichsgründer
zeitlebens plagen sollte. Auf Grund der
elsass-lothringischen Hypothek war das
Bekenntnis, „saturiert“ zu sein, aber
auch eine absolute Notwendigkeit.
Durch Frankreich war das Deutsche
Reich nunmehr tatsächlich „immobili-
siert“, wie es die graue Eminenz im
Auswärtigen Amt, Friedrich v. Holstein,
später ausdrückte. Da, wie Bismarck
selbst von Anfang an deutlich sah, „je-
de (französische) Regierung, welcher
Partei sie auch angehören möge, die Re-
vanche als ihre Hauptaufgabe betrach-
ten wird,“ war er gezwungen, die von
ihm später so genannte „politische
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Gesamtsituation“ so zu konzipieren,
dass Frankreich im Spiel der Mächte
quasi außen vor blieb.

Bismarcks im Hochgefühl des Erfolgs
formulierte Hoffnung, das Geschick 
Europas könne von ihm dauerhaft
„stets in 10 bis 15 Minuten beim ersten
Frühstück abgemacht, gekämmt und
gebürstet“ (1872) werden, erwies sich
allerdings schneller als erwartet als trü-
gerisch. Österreich, vor allem aber Russ-
land war keinesfalls bereit, dem Deut-
schen Reich trotz monarchischer
Solidarität gegenüber der „roten Ge-
fahr“ die Stellung einer europäischen
Hegemonialmacht einzuräumen. Im
Gegenteil, sie schienen sich die Option,
die Kaunitzsche Koalition von 1756
wiederzubeleben, zumindest offen hal-
ten zu wollen. Diese Entwicklung, die
den Kanzler vermutlich subjektiv stär-
ker beunruhigte als objektiv erforder-
lich, ging einher mit einer – aus seiner
Sicht kaum weniger gefährlichen – Auf-
rüstung des soeben erst geschlagenen
Frankreich. Auch aus der Rückschau er-
staunt es daher, dass Bismarck im Früh-
jahr 1875 schließlich seine bisherige 
Linie verließ und kriegerische Töne an-
schlug, ohne diesen, nach allem, was
wir heute wissen, allerdings tatsächlich
herbeiführen zu wollen. „Ist Krieg in
Sicht?“, fragte die ihm nahe stehende
konservative „Post“ und erregte damit
einen öffentlichen Aufschrei in Groß-
britannien und Russland.

Diese Krise, deren Einzelheiten hier
nicht zu schildern sind, war ein regel-
rechtes „Lehrstück“ (Hildebrand) für
Bismarck. In ungewöhnlich deutlichen
und keineswegs erwarteten Worten
machten die europäischen Flügel-
mächte, Großbritannien und Russland,
dem Kanzler des Deutschen Reiches

klar, dass sie einen neuen Krieg gegen
Frankreich im Interesse des Gleich-
gewichts auf dem Kontinent nicht 
dulden würden. 

8. Ein „System der Aushilfen“:
Bismarcks Bündnispolitik

Der Ausgang dieser „Krieg-in-Sicht“-
Krise zwang den Kanzler, sich über die
grundsätzliche Strategie deutscher
Außenpolitik endgültig klar zu werden,
und er versuchte nunmehr entschiede-
ner als zuvor, mit Hilfe der „Großmacht
Diplomatie“, nicht mit dem Mittel des
Krieges oder auch nur der Drohung mit
diesem, das Reich in Europa zu sichern.
Das Aufbrechen des „orientalischen Ge-
schwürs“ im Sommer 1875 erleichter-
te es ihm, diesen Kurs weiterzuverfol-
gen. Als „ehrlicher Makler“ auf dem
Berliner Kongress stellte er im Sommer
1878 nach außen hin sichtbar deutlich
unter Beweis, dass das Deutsche Reich
„saturiert“ und an der Erhaltung des
europäischen Friedens interessiert war.
Österreich-Ungarn und auch Großbri-
tannien, die unumstrittene führende
Weltmacht, haben dies mit Genugtu-
ung zur Kenntnis genommen. Anders
Russland, das sich um seine „Früchte“
aus dem Krieg gegen das Osmanische
Reich betrogen fühlte und Bismarck
dies auch spüren ließ.

Bismarck bemühte sich dennoch, den
„Draht nach Russland“ nicht abreißen
zu lassen. Auch der deutsch-öster-
reichische Zweibund von 1879 war in-
sofern nicht nur ein Beitrag zur Siche-
rung des Reiches in Mitteleuropa,
sondern auch ein, für manche Be-
trachter bis heute schwer verständlicher
Versuch, das Zarenreich „wieder zu ge-
winnen“.
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Hauptzweck dieses „Bündnissystems“,
in das mit Russland, Italien, Rumäni-
en, Spanien und schließlich auch Groß-
britannien alle europäischen Mächte
außer Frankreich direkt oder indirekt
eingeschlossen waren, war es, den
großen europäischen Krieg, bei dem das
Deutsche Reich zwischen die „Mühl-
steine“ geraten konnte, im Ansatz zu
verhindern, nicht diesen führbar zu
machen. 

Ein tragender Pfeiler dieser Politik war
neben diplomatischem Geschick, das
immer wieder notwendig war, um die
divergierenden Interessen der beteilig-
ten Partner auszugleichen, auch die 
eigene militärische Stärke. Dies galt um-
so mehr, als zunächst das internatio-
nale System in den 1880er-Jahren,
durch die beginnende Expansion nach
Übersee, zunehmend in Bewegung ge-
riet und neue Reibungsflächen schuf.
Zugleich loderten alte Konflikte auf
dem Balkan wieder auf, und im Zei-
chen des Aufstiegs des schillernden
französischen Kriegsministers General
Boulanger erschien auch der wieder-
erwachte Revanchegedanke weitaus 
bedrohlicher als im Jahrzehnt zuvor. 

1887/88 sah sich Bismarck daher ver-
anlasst, die militärische Stärke Preußen-
Deutschlands in der eingangs zitierten
Rede nicht nur zu betonen, sondern
durch Einbringung einer großen Hee-
resvorlage, die die Gesamtkriegsstärke
der Armee um 670.000 Mann erhöhte,
eindrucksvoll allen potenziellen Geg-
nern vor Augen zu führen. Doch was
in seinen Augen primär defensiven Zie-
len diente, hofften viele Zeitgenossen
offensiv einsetzen zu können. Bereits
im Dezember 1887 hatten führende
Militärs – ohne den Kanzler – einen
„Kriegsrat“ abgehalten und den greisen

Kaiser für einen Präventivkrieg gegen
Russland zu gewinnen versucht. Bis-
marck hat dies mit seiner Autorität zu
verhindern verstanden, hielt er es doch
für „ruchlos“, aus kleinsten Vorfällen
„einen großen nationalen Krieg zu ent-
zünden oder auch nur wahrscheinlich
zu machen.“ Die Deutschen, so hatte
er zuvor bereits den englischen Pre-
mierminister Lord Salisbury wissen las-
sen, werden nur „für nationale Unab-
hängigkeit und Integrität des Reiches“
kämpfen. Innerhalb des politischen 
Establishments, der militärischen
Führung und auch in der Öffentlich-
keit stand er mit dieser Meinung jedoch
zunehmend allein. „Hier ist eigentlich
alle Welt für den Krieg“, konstatierte
Friedrich v. Holstein im Januar 1888,
„mit fast alleiniger Ausnahme seiner
Durchlaucht, der die äußersten An-
strengungen macht, um den Frieden zu
erhalten.“

9. Kontinuitäten und
Diskontinuitäten

Bismarcks drei Einigungskriege, sein 
enges Einvernehmen mit der militäri-
schen Führung und seine auf militäri-
scher Stärke beruhende Großmacht-
politik haben immer wieder Anlass
gegeben, in den von ihm zu verant-
wortenden „Geburtsfehlern“ die we-
sentliche Ursache für die „Deutsche 
Katastrophe“ 1933/45 zu sehen. Kein
geringerer als Thomas Mann urteilte im
Mai 1945: „Durch Kriege entstanden,
konnte das Deutsche Reich preußischer
Nation immer nur ein Kriegsreich sein.
Als solches hat es, ein Pfahl im Fleische
der Welt, gelebt und als solches geht es
zu Grunde.“

Im Mai 1945 mochte dies eine ein-
leuchtende Erklärung sein. Aus heuti-
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ger Perspektive gilt es trotz mancher
Kontinuitäten jedoch festzuhalten, dass
„der“ Krieg auch vor 1871 nur die letz-
te, nicht die von vornherein ins Auge
gefasste „Variante“ Bismarckscher 
Politik war. Nach 1871 hingegen, als
Preußen-Deutschland das Gleichge-
wicht auf dem Kontinent zu revolutio-
nieren drohte, waren Kriege nicht mehr
„führbar“. Die Erhaltung des europäi-
schen Friedens und damit die Vermei-
dung von Kriegen – auch Präventiv-
kriegen – hatten daher für Bismarck
eine sogar stetig wachsende Bedeutung
bekommen. Preußen-Deutschland
konnte in Kriegen nichts mehr gewin-
nen, wohl aber alles verlieren. Als 
Instrumente der auswärtigen wie auch
– im Rahmen eines sozialimperialisti-
schen Kalküls – der inneren Politik 

waren sie daher regelrecht untauglich
geworden. 

Viele Zeitgenossen, vor allem aber sei-
ne Nachfolger haben dies anders gese-
hen: im Hochgefühl der eigenen poli-
tischen Macht, militärischen Stärke und
wirtschaftlichen Potenz waren sie im
Zeitalter konkurrierender Imperialis-
men überzeugt, zugleich die stärkste
Welt- und Seemacht, Großbritannien
herausfordern und einen europäischen
Krieg als „kurzen Krieg“ gegen eine 
Übermacht im Westen und Osten
führen und gewinnen zu können. Die-
se „Illusion“ war im Juli 1914 schließ-
lich der Ausgangspunkt für eine Poli-
tik, die maßgeblich verantwortlich war
für die „Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts“, den „Ersten Weltkrieg“.
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1.

Was eigentlich ist in den transatlanti-
schen Beziehungen und im inner-
europäischen Machtgefüge seit dem
Herbst 2002 geschehen? Staunend hat
das geneigte Publikum einen Windstoß
der Geschichte erlebt, oft geradezu un-
gläubig über sich ergehen lassen. Über
seine Folgen wird noch lange gestritten
werden. Auch seine Ursachen werden
immer wieder Stoff zu Anklagen und
Rechtfertigungen bieten. Aber was ist
im Kern der Sache eigentlich gesche-
hen innerhalb der Staatengemein-
schaft, die bisher ohne großes Nach-
denken als „der Westen“ bezeichnet
werden durfte? Ein Emanzipationsakt
der selbstbewusst gewordenen Europäer
von den imperialen USA? Ein Anschlag
auf das Völkerrecht durch die USA oder
im Gegenteil dessen konsequente und
unausweichliche Weiterentwicklung?
Ein Schritt zur Normalisierung Deutsch-
lands oder ein Rückschritt in Selbstiso-
lation und Irrelevanz Deutschlands? 
Jedenfalls hat die Welt neben dem
heißen Krieg im Irak einen Kalten Krieg
innerhalb des Westens erlebt. Wer
meint, die Welt und ihre Ordnung

dürfte künftig nicht mehr so sein wie
wir sie bis zur Irak-Krise gekannt haben,
könnte durch den weiteren Gang der
Geschichte bestätigt werden. Die Ter-
roranschläge vom 11. September 2001
waren der symbolisch verdichtete Aus-
löser für eine fundamentale Kehre in
der Weltpolitik, die Irak-Krise war die
ebenso fundamentale Folge und Ant-
wort auf diese Kehre.

Es gab dabei mehrere Opfer. Die Leiden
der Zivilbevölkerung im Irak sind zu
Recht beklagt worden, so hinreichend
zuweilen, dass man beim Vergleich der
Fernsehberichterstattung des deutschen
mit dem britischen, dem amerikani-
schen oder auch dem französischen
Fernsehen den Eindruck haben konn-
te als werde über zweierlei voneinander
getrennte Wirklichkeiten berichtet: Die
Deutschen berichteten über die Leiden
der Zivilisten und die Ängste vor Eska-
lationen des Krieges, die anderen be-
schrieben den Gang des Krieges und
sein strategisches Umfeld, einschließ-
lich der traurigen Folgen für die Zivil-
bevölkerung. Dies ist gewiss eine sche-
matische Zuspitzung, aber dass unter-
schiedliche Prioritäten in der Bericht-

Wieder Freundschaft
nach dem Krieg?
Reflexionen über das

deutsch-amerikanische Verhältnis

Ludger Kühnhardt

Politische Studien, Heft 391, 54. Jahrgang, September/Oktober 2003



Wieder Freundschaft nach dem Krieg? 65

erstattung gesetzt wurden, die die 
unterschiedlichen Grundpositionen der
Regierungen widerspiegelten, dürfte 
jede detaillierte Medienanalyse be-
stätigen können.
Der Irak-Krieg war die Antwort der 
USA auf den 11. September, eine wei-
tere und gewiss nicht die letzte Antwort
auf die Herausforderung, die der inter-
nationale Terrorismus in der Welt des
21. Jahrhunderts bedeutet. Es war eine
Antwort aus Furcht vor Allianzen des
Terrorismus mit dem Besitz von Mas-
senvernichtungswaffen, Furcht vor Al-
lianzen von Diktaturen jeder nur denk-
baren Art mit totalitären Ideologien
religiöser Verbrämung. Nicht aus Hass,
sondern aus Angst wird diese Politik der
USA genährt. Dies wurde in Europa un-
terschätzt. Unverstanden ist zudem ge-
blieben, dass im Kern die neue Heraus-
forderung für die Weltordnung nicht
allein eine Kopfgeburt neokonservati-
ver Ideologen um Präsident Bush ist.
Sie wurzelt im Lebensgefühl der aller-
meisten Amerikaner, gleichgültig wel-
cher politischen Orientierung sie sind.
Auch diese Komponente wurde und
wird in Europa unterschätzt.

Das Knäuel von Aspekten, die in der
Irak-Krise des Westens zusammenka-
men, bleibt schwierig zu entwirren:

• Es gab parteipolitische, ja ideologi-
sche Frontlinien zwischen einem
konservativen amerikanischen Prä-
sidenten und seinen europäischen
Freunden wie den Premierministern
von Spanien und Italien einerseits
und dem sozialdemokratisch-bünd-
nisgrünen Kurs von Berlin anderer-
seits, für den der „deutsche Weg“ si-
cherlich mehr bedeutet als einen
taktisch gelungenen Weg zum Ge-
winn der Bundestagswahl.

• Es gab intuitive Allianzen der aus der
Geschichte gewohnten Art wie jener
zwischen den USA und Großbritan-
nien. Und es gab Ängste von Nicht-
beteiligten an der Wiederkehr eben-
solcher Allianzen, die längst für
überwunden gehalten wurden wie
jener von Frankreich und Russland,
mit Deutschland im Schlepptau.

• Es gab angeblich das alte Europa im
Unterschied zum neuen Europa, wo-
mit vor allem eine Linie gezogen
werden sollte zwischen jenen, die in
den Kategorien einer Eindämmung
der Macht Amerikas als dem zen-
tralen Anliegen Europas denken und
jenen, die ihren Freiheitskampf mit
einer unverbrüchlichen Verbunden-
heit gegenüber den USA verbinden
– auch über das Ende des Kalten
Krieges hinaus.

Die Liste ist noch verlängerbar. Im Letz-
ten aber laufen alle Stränge der Dis-
kussion auf die eine Gretchenfrage hin-
aus: Warum sind die transatlantischen
Beziehungen zwischen den Demokra-
tien Nordamerikas und den Demokra-
tien Europas weiterhin wichtig? Die
Frage zu erörtern heißt immer, die Kos-
ten möglicher Nicht-Beziehungen mit-
zubedenken.

Die zweite Frage lautet: Was hat sich,
nicht erst seit dem Irak-Krieg und seit
dem 11. September, sondern schlei-
chend seit dem Ende des Kalten Krie-
ges in den transatlantischen Beziehun-
gen geändert und direkt oder indirekt
damit verbunden in den innereuro-
päischen Beziehungen?

Schließlich drängt sich die dritte Frage
unvermeidlich auf: Was sind die Folgen
der veränderten Weltlage für die atlan-
tische Tagesordnung der Zukunft?
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2.

Schon bald nach dem 11. September
2001 drehte sich der Wind im europäi-
schen Teil des Westens. Soeben war
noch von „uneingeschränkter Solida-
rität“ mit den USA die Rede gewesen –
siehe Bundeskanzler Schröder. Bald
schon aber notierten sensible Beob-
achter wie der britische Publizist und
Wissenschaftler Timothy Garton Ash,
dass die Kernfrage in Europa und in
weiten Teilen der Welt nicht mehr lau-
te: Wie halten wir es mit Bin Laden?
Sondern: Wie halten wir es mit den 
USA? Man wird nicht verhehlen kön-
nen, dass die manichäische Einteilung
der Welt in „Gut“ und „Böse“ durch
Präsident Bush – „wer nicht für uns ist,
ist gegen uns“ – einen schlechten Ge-
brauch von dem weltweiten Solida-
ritätsangebot im Kampf mit dem Ter-
rorismus, seinen Ursachen und seinen
Folgen gemacht hat. Es zeigte sich wie-
der einmal ein offenkundiger Unter-
schied der politischen Kulturen. Eu-
ropäer neigen eben dazu, ein Problem,
je größer es ist, umso intensiver in sei-
ne vielschichtigen Einzelteile zu zer-
legen; Amerikaner hingegen neigen 
dazu, je größer ein Problem ist, umso
stärker ihre gesamte Aufmerksamkeit
und die Kraft ihrer Ressourcen auf den
Kern der von ihnen identifizierten Auf-
gabe zu fokussieren.

Dies ist nicht der einzige Unterschied
in den politischen Kulturen der nord-
amerikanischen und der europäischen
Demokratien. Um den Preis, etwas
holzschnitzartig vorzugehen, wird man
in den Zerwürfnissen des vergangenen
Jahres einen Konflikt von Moralitäten
sehen können. Nach zwei Jahrhunder-
ten ideologisch begründeter Macht-
kämpfe sind die europäischen Demo-

kratien auf Versöhnung konditioniert.
Im Innern wird Konsens gesucht und
gepflegt, zuweilen übertrieben bis zur
Bewegungs- und Reformunfähigkeit.
Nach außen wird multilateraler Dialog
gesucht und eingefordert, bis hin zur
Verwischung der Grenzen, die die 
eigenen Interessen oder der moralische
Anspruch auf Universalität der gerne
postulierten Menschenrechte beschrei-
ben sollten. Dann wird schon mal un-
klar, ob eigentlich George Bush oder
Saddam Hussein über Jahre Völker-
mord betrieben hat und für Folter und
Menschenrechtsverbrechen verant-
wortlich ist. Als im Düsseldorfer Kar-
neval 2003 beide nebeneinander im
Bett liegend zu sehen waren unter dem
Motto „Leben und leben lassen“, so
war dies nicht mehr Ausdruck rheini-
scher Lebensart, sondern moralische 
Äquidistanz, wie sie auch im Kalten
Krieg zuweilen im Verhalten einiger
Vertreter des Westens gegenüber der 
Sowjetunion auf das Höchste verwerf-
lich und gefährlich für die Freiheit des
Westens gewesen ist.

Amerikas politische Kultur kennt viele
Signale, Symbole und Ausdrucksformen
eines positiven Universalismus. Die
Welt soll in die Richtung jener morali-
schen Standards geführt werden, die
sich in den USA bewährt haben. Euro-
pas politische Kultur ist voller Signale,
Symbole und Ausdrucksformen von
Vorsicht, Sorge und Betroffenheit. Vie-
le Europäer werden angetrieben durch
die Ablehnung der alten europäischen
Albträume von Machtpolitik, während
viele Amerikaner angetrieben werden
durch ihre eigene alte und immer 
wieder erneuerbare Vorstellung, die 
Inkarnation der Freien und Mutigen im
Namen der gesamten Menschheit zu
sein. Die doppelte Freiheits- und De-
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mokratieerneuerung in Europa 1945
und 1990 hat kaum etwas daran geän-
dert, dass Amerikaner intuitiv glauben,
dass die Ideale der Demokratie univer-
sal gültig sind und daher beispielswei-
se auch in einem arabischen kulturel-
len Umfeld gedeihen können. Viele
Europäer hingegen wägen trotz der 
eigenen Erfahrungen zögerlich ab zwi-
schen dem Argument, man müsse kul-
turelle Differenz in der Welt achten,
und dem Einsatz für ein universales
Normenverständnis, das sie für sich
selbst natürlich nicht missen möchten.
Die deutsche Variante dieser Kultur der
Schuld ist besonders widersprüchlich:
einmal – im Kosovo – sollen wir han-
deln, gerade weil wir Deutsche sind, ein
andermal – im Irak – sollen wird nicht
handeln, gerade weil wir Deutsche sind.
Der deutsche Hang zur Sondermoral ist
eine besonders problematische Fasset-
te im Kalten Krieg des Westens gewor-
den.

Wenn es um die Frage geht, wodurch
die Demokratie bedroht sei, reagieren
Europäer gewöhnlicherweise zu aller-
erst mit dem Verweis auf rechtspopulis-
tische und rechtsradikale, rassistische
Tendenzen und Parteibildungen. Die
Tatsache, dass die Demokratie durch or-
ganisierten Terrorismus, einschließlich
massiver Selbstmordattentate, bedroht
werden kann, ist eine Erfahrung, die 
Amerikaner und Israelis miteinander
teilen, nicht aber Amerikaner mit Eu-
ropäern. Entsprechend fällt es vielen
Europäern schwer, die Reaktionen auf
diese Erfahrungen nachzuvollziehen,
geschweige denn gutzuheißen. Geziel-
te Tötung von Terroristen wie in den
von Israel besetzten Gebieten, die Fra-
ge, ob Foltermittel eingesetzt werden
dürfen, um Terroristen zu verhören be-
vor es zu neuen Anschlägen kommt,

die extralegale Festsetzung von Taliban
oder Spitzenleuten des Baath-Regimes
von Saddam Hussein – dies sind für 
Europäer in der Regel befremdliche Ele-
mente, wenn es um die Frage geht, wie
extremen Bedrohungen der Demokra-
tie begegnet werden muss. Tatsächlich
werden solche Verhaltensweisen und
Maßnahmen eher als Bedrohung der
Demokratie selbst bewertet, während
die Bedrohung Israels und der USA we-
niger ins Gewicht zu fallen scheint und
meistens vergessen wird, dass Israel die
einzige Demokratie im Nahen Osten
ist.

Dieses sind einige der politischen und
kulturellen Unterschiede zwischen 
Amerika und Europa. Im Tiefsten könn-
te man sogar von religiösen Unter-
schieden sprechen, beginnend damit,
dass Amerika ein religiöses Land ist,
während die meisten europäischen Na-
tionen theologisch sind. Polen mag ein
Sonderfall sein, wo Freiheitsidee und
christlicher Glaube so unerschütterlich
miteinander verbunden sind wie in den
USA. Dies mag die natürlichen Reflexe
der Haltung Polens in der Irak-Krise er-
klären, die auch in der geostrategischen
Festigung der Beziehungen Polens zu
den USA ihren Niederschlag fanden. In
den USA sind der christliche Glaube
und starke moralische Überzeugungen
Wahrheiten, die dem geschriebenen
Gesetz seit den Tagen der Pilgerväter
vorgelagert sind. Insofern scheint 
Amerika heute der letzte Schutzhafen
des Naturrechts gegen europäische Po-
sitivisten zu sein. In Europa herrscht
statt des Naturrechts der manchmal so-
gar übertriebene Glaube an Institutio-
nen und Prozeduren der Politik, plötz-
lich sogar der Glaube an die Macht des
UNO-Sicherheitsrates. Aufklärungsmo-
tivierte Europäer sind endlos optimi-
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stisch über die Kraft der prozeduralen
Demokratie und nur neidisch auf Gott.
Amerikaner sind ebenfalls optimistisch
über das Leben und das Streben nach
Glück, aber ebenso fürchten sie Gott
und sie fürchten die Furcht selbst. Das
haben die Erfahrungen im Umgang mit
den Terroranschlägen des 11. Septem-
ber gezeigt.

Gleichwohl: Amerika und Europa brau-
chen einander. Man mag darüber strei-
ten, ob die USA Europa ebenso als Part-
ner brauchen wie umgekehrt die
Europäer die USA. Aber unter dem
Strich gilt: Sowohl die USA als auch Eu-
ropa sind für sich alleine genommen
zu schwach, um alleine die Weltord-
nung des 21. Jahrhunderts zu konstru-
ieren und gleichzeitig die Bedingungen
von Freiheit und Wohlstand im Innern
aufrechtzuerhalten. Nur gemeinsam
sind Europa und die USA stark genug,
um die Herausforderungen zu meistern
und die Chancen zu nutzen, die die
Welt des neuen Jahrhunderts an uns
heranführt. Immer wieder ist davon zu
hören, dass die USA einzigartig seien in
der Beherrschung der harten Macht-
faktoren. Wie sie Kriege gewinnen kön-
nen, haben sie in Afghanistan und im
Irak gezeigt. Aber um den Frieden zu
gewinnen, brauchen auch sie Verbün-
dete und niemand ist dazu mit gleicher
Grundausrichtung außerhalb von Eu-
ropa verfügbar. Dies gilt bei allen Dif-
ferenzen in Einzelfragen oder in Bezug
auf die Frage, ob die Weltordnung
künftig multipolar sein sollte oder
nicht.

Wichtiger aber noch ist etwas anderes:
Die Atlantische Zivilisation gründet auf
einer Erinnerungskultur, die tiefer geht
als bis zu der rhetorischen Anrufung 
gemeinsamer Werte und dem Dank 

Europas für die in fünfzig Jahren er-
wiesene Hilfe Amerikas. Die Folgen die-
ser Erinnerungskultur können sich
durchaus in der unterschiedlichen In-
terpretation der gemeinsamen Werte
äußern und dann sieht es immer rasch
so aus als stehe eine moralische Schei-
dung kurz bevor. Die Folgen der Erin-
nerungskultur – eine Mischung aus
christlichem Menschenbild, Aufklä-
rungsphilosophie, Antitotalitarismus,
Demokratie und Menschenrechten,
freier Marktwirtschaft und sozialer Ver-
antwortung – mögen zu unterschiedli-
chen Beurteilungen der Wirklichkeit
auf dieser oder jener Seite des Atlantiks
führen. Aber Dispute über Todesstrafe
oder Biogenetik, über Sozialstaat oder
Patriotismus sind Folgen der gemein-
samen Wertewurzeln und nicht Ursa-
che für ihre Unvereinbarkeit. Dies ist
wichtig fest gehalten zu werden.

In der Europäischen Union gilt das
Prinzip des „acquis communautaire“,
des gemeinsam entwickelten Bestandes
an Rechtsnormen und Rechtsregeln.
Analog kann man davon sprechen,
dass es einen „acquis atlantique“ gibt,
eine gewachsene breite Substanz an ge-
meinsamen Rechtsnormen und Rechts-
regeln auf beiden Seiten des Atlantiks.
Anders wäre das Vertrauen nicht zu er-
klären, das sich in der ungebremsten
Fortsetzung amerikanischer Investitio-
nen in Europa und europäischer Inves-
titionen in Amerika zeigt. Auslands-
investitionen sind das Rückgrat der
transatlantischen Wirtschaft, so hat
jüngst eine Studie von Joseph Quinlan
für das Center for Transatlantic Rela-
tions in Washington erneut eindrück-
lich gezeigt. Amerikanische Firmen ha-
ben in den 1990er-Jahren mehr im
Ausland investiert als in den vier Jahr-
zehnten zuvor. Die übergroße Mehrheit
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dieser Investitionen ging in das „alte
Europa“. Der Gesamtumsatz amerika-
nischer Tochterfirmen in Europa in
Höhe von rund 350 Milliarden Euro
und europäischer Tochterfirmen in den
USA in Höhe von rund 320 Milliarden
Euro ist größer als das Bruttosozialpro-
dukt der meisten Staaten dieser Welt.
Europäische Tochterfirmen beschäfti-
gen unmittelbar rund 4,4 Millionen
und mittelbar 7 Millionen amerikani-
sche Mitarbeiter. Amerikanische Toch-
terfirmen beschäftigen unmittelbar 4,1
Millionen und mittelbar 6 Millionen
europäische Mitarbeiter. In den Zei-
tungen ist immer wieder von Handels-
konflikten zu lesen, von Stahl bis 
Bananen. Der Handel aber macht nur
etwa 20 Prozent der europäisch-ameri-
kanischen Wirtschaftsbeziehungen aus.
Die Handelskonflikte zwischen den 
USA und der Europäischen Union wie-
derum machen weniger als ein Prozent
aller transatlantischen Wirtschaftsbe-
ziehungen aus. Und: Trotz des Anstiegs
des pazifischen Handels bleibt Europa
der wichtigste Handelspartner der USA,
selbst für Kalifornien gilt dies.

Täglich gibt es 500.000 transatlantische
Flugreisende, 1,4 Milliarden transat-
lantische E-Mails und 1,5 Milliarden 
Euro, die den Atlantik überqueren. Im
Laufe eines Jahres besuchen rund 10
Millionen Europäer die USA und 8 Mil-
lionen Amerikaner Europa. Zeitgleich
können eine Million transatlantische
Telefonate geführt werden. Man kann
wirklich nicht sagen, dass die atlanti-
schen Beziehungen auseinander bre-
chen. Eher muss man von einer politi-
schen Kollision sprechen. Trotz aller
strategischen Dispute aber bleibt auch
im sicherheitspolitischen Bereich fest
zu halten, dass es keinen Frieden in 
Südosteuropa ohne die NATO gäbe,

dass die Friedenstruppe in Afghanistan
künftig von der NATO geführt wird
und dass auch im Befriedungs- und Sta-
bilisierungsprozess im Irak die NATO
von zentraler Bedeutung geworden ist
– mit Polen als neuer Führungsmacht,
nachdem Deutschland sich selbst neu-
tralisiert hatte.

Die Europäische Union und die USA
stellen nicht viel mehr als 12 Prozent
der Weltbevölkerung, aber produzieren
fast 40 Prozent des globalen Bruttoso-
zialprodukts und ebenfalls fast 40 Pro-
zent des Welthandels. Ihre Partner-
schaft ist unverzichtbar, alternativlos
und im beiderseitigen Interesse. Inso-
fern darf es in Europa schon aus Eigen-
interesse keinen Antiamerikanismus 
geben. 

3.

Was hat sich seit dem Ende des Kalten
Krieges zwischen den transatlantischen
Partnern wirklich geändert? Früher
hieß der Bonmot, die NATO sei dazu
da, die Russen aus Europa heraus-, die
Deutschen klein- und die Amerikaner
in Europa drin zu halten. Heute ist in
Washington zu hören, man solle den
Russen vergeben, die Deutschen ver-
gessen und die Franzosen bestrafen. So
pointiert einfach Stereotypen auch
sind, so ist doch immer mehr als ein
Körnchen Wahrheit an ihnen dran. So
auch dieses Mal.

Aus den USA und Russland – den Fein-
den des Kalten Krieges – sind strategi-
sche Partner geworden. Europa steht
dabei in der Gefahr, zwischen die Stüh-
le eines neuen und zukunftsorientier-
ten russisch-amerikanischen Akkord zu
geraten. Dass dabei russische Imperial-
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reflexe zementiert werden wie etwa im
Verhalten gegenüber den Tschetsche-
nen, an denen Menschenrechtsverlet-
zungen begangen werden, die nicht
länger als unvermeidliche Folge des
Kampfes gegen den internationalen
Terrorismus gerechtfertigt werden dür-
fen, ist schon traurig genug. Dass 
Amerika wenig Sensibilität und Ver-
ständnis für die Entwicklungen inner-
halb der EU hin zu mehr überstaatli-
chem Souveränitätszusammenschluss
zeigt, ist bedauerlich, aber nachvoll-
ziehbar, schließlich gehören die USA
der EU nicht an und Europa könnte
mehr tun, um sich in den USA darzu-
stellen. Dass Europa selbst aber seine
strategischen Interessen nicht deutlich
und klar definieren kann, ist weder
Schuld der Russen noch der Amerika-
ner.

Es ist Europas Schwäche, die Amerikas
Stärke zuweilen als übermütig, wenn
nicht als imperial erscheinen lässt. Dies
ist seit dem Ende des Kalten Krieges
deshalb so offenkundig geworden und
hat zu eklatanten Disputen geführt,
weil die USA und die EU nur gemein-
sam stark sind. Wenn immer einer 
über den anderen Partner versucht, 
Vetokapazitäten aufzubauen, leidet
nicht nur das transatlantische Verhält-
nis, sondern kommen die Dinge in der
Weltordnung insgesamt ins Stocken –
oder suchen sich neue Koalitionen, die
dann die transatlantischen Partner wie-
der in wechselseitige Schuldzuweisun-
gen treiben. Kraftvergeudend ist dieses
Spiel allemal, nutzlos und von kurzer
Dauer zumeist auch.

Die Themen haben sich geändert, die
in diesem 21. Jahrhundert die transat-
lantische Zivilisation herausfordern:
Bekämpfung des internationalen Ter-

rorismus, Nichtverbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen, Stabilisierung
und Demokratisierung des Mittleren 
Osten und Wiederbelebung des Frie-
densprozesses im Nahen Osten, Dialog
mit der islamischen Welt von Marra-
kesh bis Bangladesh, die Zukunft der
koreanischen Halbinsel und des indi-
schen Subkontinents, Bekämpfung von
Drogenhandel und organisierter inter-
nationaler Kriminalität, Kampf gegen
Seuchen und Krankheiten, Kampf ge-
gen Armut und Unterentwicklung, vor
allem in unserem Nachbarkontinent
Afrika, Sicherung der westlichen Ener-
gieversorgung und Sicherung eines frei-
en Welthandels auf der Basis von fairen
und einklagbaren Spielregeln für alle.
Diese Liste ist lang und fordert Gewal-
tiges von allen. Erfolge wird es nur 
geben, wenn Europa sich nicht als
Gegengewicht zu den USA definiert,
sondern wenn Europa und die USA 
ihre gemeinsame Basis, ihren „acquis
atlantique“ so fruchtbar und wirkungs-
voll wie nur irgend möglich ausbauen. 

Die USA haben seit jeher eine globale
Sicht der Dinge besessen. Sie praktizie-
ren diese auch in der Welt des 21. Jahr-
hunderts. Europa ist dabei nicht länger
Gegenstand ihrer Sorge. Europa wird 
aber nur dann Partner der USA bleiben
können, wenn es partnerschaftsfähig
bleibt und das heißt, wenn es bereit ist,
strategisch und global zu denken. Dies
umfasst alle Fassetten der internatio-
nalen Entwicklung. Es kann keine Ar-
beitsteilung gelingen, bei der die USA
für die harten Formen der Macht wie
die Militärpolitik zuständig sind, für
hard power, während Europa für die
sanften Formen der Macht, für soft 
power, in den globalen Prozessen zu-
ständig ist wie beim Umweltschutz, in
der Entwicklungshilfe und beim kultu-
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rellen Dialog. Die atlantischen Partner
müssen gemeinsam für alle Aspekte der
Entwicklung der Welt des 21. Jahrhun-
derts zuständig sein oder es wird zu ei-
ner strategischen Scheidung kommen,
von der heute schon so mancher in
Washington infolge der amerikani-
schen Erfahrungen mit Europa in der
Irak-Krise spricht. Dies wäre zum Scha-
den eines besonnenen Entwicklungs-
prozesses der Weltordnung und des
Völkerrechts, es wäre vor allem aber
zum Schaden der Bedeutung Europas
in der Welt.

Der Kern der Frage nach der Zukunft
der Weltordnung wurde bisher in 
Amerika weit pronocierter auf den
Punkt gebracht als in Europa. Der Ter-
rorismus ist in dieser Sicht der Dinge in
erster Linie ein taktisches Element, 
Islamismus eine religiös verbrämte 
Ideologie. Militärstrategen sprechen
nicht erst seit dem 11. September von
der Gefahr asymmetrischer Kriegs-
führung, weil nicht mehr alleine Staa-
ten gegen Staaten Krieg führen, son-
dern auch Privatarmeen mit oder ohne
Unterstützung bestimmter Staaten ge-
gen andere Staaten, gegen deren Zivil-
bevölkerung ebenso wie gegen staats-
relevante Institutionen. Geostrategen
folgern daraus, dass der erweiterte Na-
he Osten, die Welt von Marrakesh bis
Bangladesh wie es der amerikanische
Politikberater Ron Asmus formuliert
hat, als Zone der Instabilität die ent-
scheidende Bedrohung von Frieden,
Wohlstand und Sicherheit des Westens
geworden ist. Um diese Bedrohung ab-
zubauen, muss es Zug um Zug zu einer
gemäßigten Demokratisierung und Mo-
dernisierung des Nahen Ostens kom-
men. Tatsächlich bestätigen unabhän-
gige Berichte wie der Arabische
Entwicklungsbericht der Weltbank, dass

keine Weltregion in den vergangenen
zehn, zwanzig Jahren so sehr stagniert
hat oder gar rückläufige Entwicklungen
genommen hat wie die arabische Regi-
on. Im Letzten wird dies auf den Man-
gel an Pluralismus und freiheitlichen
Strukturen in dieser Region der Welt
zurückgeführt. Der Westen ist gefordert,
eine Strategie zu entwickeln, die das ei-
gene Sicherheitsbedürfnis gegenüber
den Unwägbarkeiten der Entwicklung
in der arabischen Welt mit einem viel-
dimensionalen Ansatz der Kooperation
verknüpft. In der Entwicklung einer sol-
chen Strategie steht der Westen erst am
Anfang. Diese Strategie gemeinsam zu
entwickeln ist derzeit die zentrale geis-
tige Bewährungsprobe des Westens. 

Europa hat dabei einiges beizusteuern:
etablierte politische Beziehungen in die
arabische Welt, rege wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit, entwicklungspolitische
Kooperation und Impulse im Dialog
der Religionen und Kulturen. Aber dies
reicht nicht, wenn es um die Sicher-
heitskomponente der Thematik geht.
Es wird in der nächsten Zeit auch un-
vermeidlich sein, das Völkerrecht wei-
terzuentwickeln. Das oberste Prinzip
der Staatenwelt seit dem Westfälischen
Frieden von 1648 lautete: Souveränität
und Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten. Seit Holocaust und
Zweitem Weltkrieg hat der Schutz der
individuellen Menschenrechte völker-
rechtliche Qualität angenommen. Es
geht mithin in der Völkergemeinschaft
nicht mehr allein um den Schutz der
Staaten, sondern auch um den Schutz
des Einzelnen – notfalls gegen seinen
eigenen Staat. Die Weiterentwicklung
des Völkerrechts wird zu einer Balance
dieser beiden Pfeiler führen müssen:
Souveränität und Integrität staatlicher
Territorien einerseits, Menschenrechts-
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schutz und gegebenenfalls internatio-
nale Intervention bei ihrer eklatanten
Missachtung andererseits. Dass die Be-
stimmung einer Balance von Macht
und Recht normalerweise am Besten
auf der Basis einer Sanktionierung
durch die UNO geschehen sollte, ver-
steht sich von selbst. Dass ein Mangel
an Einigkeit in der UNO aber die USA
nicht davon abhält, gegebenenfalls
auch alleine zu agieren, haben wir im
Falle des Irak gesehen. Übrigens fand
auch die Bombardierung von Serbien
zwecks Beendigung des Völkermordes
in Kosovo ohne UNO-Mandat statt,
gleichwohl aber mit deutscher Ein-
willigung. 

Die militärische Schlagkraft der USA
wurde in Afghanistan und im Irak – wie
zuvor schon in Serbien – unmissver-
ständlich unter Beweis gestellt. Europa
hat in diesem Bereich den größten
Nachholbedarf, wenn es sich ge-
bührend Gehör in Washington ver-
schaffen will. Den amerikanischen Ver-
teidigungsausgaben von jährlich rund
395 Milliarden Euro stehen die ge-
meinsamen Verteidigungsausgaben der
derzeit 15 EU-Mitgliedsstaaten in Höhe
von rund 160 Milliarden Euro gegenü-
ber. Während die USA jährlich über
100 Milliarden Euro in neue Rüstung
investieren, liegt der Gesamtbetrag der
15 EU-Staaten bei 40 Milliarden Euro.
In militärische Forschung stecken die
USA rund 50 Milliarden Euro pro Jahr,
die EU-Staaten knapp 10 Milliarden 
Euro. Militär ist nicht alles und es darf
nicht alles militarisiert werden. Aber es
kann kein Zweifel darin bestehen, dass
Europa in diesem Bereich seine Res-
sourcen zusammenführen, Synergien
durch stärkere Kooperation optimieren
und insgesamt höhere Anstrengungen
im Verteidigungsbereich unternehmen

muss, wenn es gegenüber den USA so-
wohl im strategischen Denken als auch
im Blick auf die erforderlichen mili-
tärischen Kapazitäten partnerschafts-
fähig bleiben oder wieder werden will.
Denn ob man es will oder nicht: die
Führung in der Welt des 21. Jahrhun-
derts hängt von soft power ebenso ab
wie von hard power.

4.

Der amerikanische Politikwissen-
schaftler Joseph Nye hat in einer be-
merkenswerten Studie über das Para-
doxe an der amerikanischen Macht im
vergangenen Jahr die Unterscheidung
von soft power und hard power detail-
liert untersucht. Er wies darauf hin,
dass und mit welchen Folgen Amerikas
Stärke im Bereich der hard power und
Europas Stärke im Bereich der soft 
power liegt. Nur gemeinsam seien bei-
de Partner der atlantischen Zivilisation
stark und gegenüber den Anforderun-
gen und Chancen des neuen Jahrhun-
derts gerüstet. Allein sei Amerika trotz
militärischer Stärke nicht stark genug.
Darin liege das Paradoxe der amerika-
nischen Macht. Joseph Nye gehört zu
den einflussreichsten Amerikanern, die
transatlantisch denken. Umso nach-
denklicher muss ein Wort von ihm
stimmen, das er in einem Interview mit
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
am 23. April 2003 geäußert hat:
„Deutschland hat seine Politik in der
Vergangenheit ja immer auf zwei Bei-
ne gestellt: auf ein atlantisches und auf
ein europäisches. Die Regierung Schrö-
der hat im vergangenen Jahr offen-
kundig entschieden, das eine Bein weg-
zuhauen.“ Er fügte hinzu, dass dies
hoffentlich auf Dauer nicht so bleibe,
denn trotz aller Streitigkeiten in der
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Irak-Frage gelte: „Amerika und Europa
haben mehr Interessen und Werte ge-
meinsam als mit jeder anderen Region
der Welt.“

Die Rolle und Verantwortung Deutsch-
lands für Weltwirtschaft und Weltpoli-
tik wird häufig unterschätzt. Zugleich
aber überschätzen viele in Deutschland
die Folgen der Kombination der außen-
politischen Kehre in der Irak-Frage, die
von vielen in den USA als Ausdruck 
einer Selbstneutralisierung Deutsch-
lands verstanden wurde, der dadurch
auch ausgelösten Zerwürfnisse inner-
halb der Europäischen Union und der
wirtschaftlichen Stagnation Deutsch-
lands, das nicht aus seinem Reformstau
herauszukommen scheint. Klaus-Dieter
Frankenberger brachte in der bereits 
zitierten Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 24. Mai 2003 die Summe
der derzeitigen Empfindungen über
Deutschland unter vielen europäischen
und transatlantischen Partnern auf 
den Punkt: „Die Partner empfinden 
keine Genugtuung, dass ausgerechnet
Deutschland zum neuen 'kranken
Mann Europas' erklärt wird, denn für
sie bedeutet diese Wirklichkeit eine
mittlere bis schwere Katastrophe.“ In
den „Schweizer Monatsheften“ war un-
längst zu lesen, Deutschland befinde
sich in der tiefsten Krise seit Hitler. Sol-
che plakativen Formeln setzen sich ra-
scher fest als dass sie durch den Beweis
des Gegenteils wieder abgebaut werden
könnten. Es hilft nur ein Realitätstest:
Deutschland hat seine strategische Po-
sition innerhalb Europas und im Gefü-
ge der transatlantischen Beziehungen
verloren. Ob es eines Tages wieder ein-
mal zur „Zentralmacht Europas“ wer-
den könnte, wie der Politikwissen-
schaftler Hans-Peter Schwarz vor zehn
Jahren in der Euphorie über den an-

geblichen Zugewinn an Stärke durch
die Wiedervereinigung geschrieben 
hatte, darf bezweifelt werden. Früher
waren die anderen über Deutschlands
Stärke besorgt. Heute ist Deutschlands
Schwäche Ursache für die Sorge der 
anderen.

Auf die Frage, ob sie glauben, man kön-
ne sich auf Frankreich verlassen, wenn
es darauf ankommt, antworten 62 Pro-
zent der Deutschen mit „Ja“. Von den
USA sagen dies nur mehr 38 Prozent,
von Großbritannien 25 Prozent. Per-
sönlich nahe, so sagen 37 Prozent der
Deutschen, stehe ihnen Frankreich, nur
16 Prozent sagen dies von Großbritan-
nien und bloß 14 Prozent von den 
USA.1 Was immer von schlaglichtarti-
gen Umfragen zu halten sein mag, die
Stimmung in der Bevölkerung spiegelt
offensichtlich das Verhalten der deut-
schen Regierungspolitik wider – und
wohl auch umgekehrt. Wenig ange-
nehm ist natürlich die Frage, ob diesen
Stimmungen und Haltungen ein Zu-
wachs an Reputation Deutschlands ent-
spricht oder nicht. Die Beantwortung
dieser Frage bleibt spekulativ und kann
sich nur auf Beobachtungen stützen,
die immer subjektiv sind. Meine Beob-
achtungen in vielen europäischen Län-
dern und in den USA ergeben kein
schönes Bild für unser Land:

• Enttäuschung bei kleineren EU-Part-
nern, dass Deutschland sich auf die
Seite des Primats der Großen ge-
schlagen hat und damit die Interes-
sen der kleineren Partner in Europa
weniger berücksichtigt als in der Ver-
gangenheit;

• Enttäuschung in den USA, wo man
bisher der Erwartung anhing, dass
Deutschland die Einsicht Adenauers
fortsetze: nicht zwischen Loyalität



Ludger Kühnhardt74

zu Frankreich und Loyalität zu den
USA zu entscheiden und damit als
wertvoller Mittler zwischen einer
kontinentaleuropäischen und einer
atlantischen Weltsicht wirken zu
können.

Was folgt daraus? Es folgt die unent-
rinnbare Einsicht in transatlantische
und innereuropäische Machtverschie-
bungen, die über die rhetorische Frage
nach der politischen Freundschaft und
dem Grad ihrer Belastbarkeit weit hin-
ausgehen:

• Dazu gehört die Erkenntnis, dass
Deutschland nicht länger der auto-
matische Verbündete der kleineren
und der neuen EU-Mitglieder ist. Die
neuen und die kleinen werden sich
in Zukunft verstärkt um die ge-
meinschaftlichen Organe wie das
Europäische Parlament und vor 
allem die Europäische Kommission
scharen, weil sie dort ihre Interessen
am besten aufgehoben wissen. Der
Weg nach Brüssel geht für sie nicht
über Berlin. Von Deutschland wird
weiterhin erwartet, gemäß seiner 
Bevölkerungszahl und seiner Wirt-
schaftskraft in die EU-Kasse einzu-
zahlen. Satellitenhafte Anhänglich-
keit gegenüber Deutschland aber
wird sich daraus nicht ableiten.

• Es bleibt ferner die Erkenntnis, dass
es eine Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen
Union wohl nur geben wird, wenn
Frankreich und Großbritannien sie
wirklich wollen und ihre unter-
schiedlichen Interessen zu einer 
konsensualen Strategie zusammen-
führen. Von Deutschland werden
partnerschaftliche Dienste erwartet
– einschließlich einer Erhöhung der
Verteidigungsausgaben und eines

kompletten Umbaus der Wehr-
pflichtarmee in eine Interventions-
armee. Die außenpolitische Führung
Europas aber, wenn sie es denn wol-
len, liegt bei Frankreich und Groß-
britannien, so wie sie bei dem Pro-
zess, der zum Euro geführt hat, bei
Frankreich und Deutschland gelegen
hatte.

• Schließlich bleibt die Erkenntnis,
dass Deutschland gegenüber den 
USA innerhalb der NATO seine stra-
tegische Position durch eigenes Ver-
halten massiv untergraben, wenn
nicht zerstört hat. Wohl gerade weil
dies so ist, aber nicht gerne für wahr
gehalten wird, waren die spitzen 
Töne der Ablehnung aus Berlin ge-
genüber der Formulierung eines pol-
nischen Führungsanspruchs beson-
ders schrill, als es um die Frage
des Einsatzes des polnisch-deutsch-
dänischen Korps bei friedenssichern-
den Maßnahmen im Irak ging. Es ist
aus amerikanischer Sicht nur konse-
quent, den polnischen Pfeiler in der
NATO als neues Gegengewicht zum
deutsch-französischen Gaullismus
stärken zu wollen.

Diese Beobachtungen mögen allesamt
transitorisch sein und meiner übersen-
siblen Wahrnehmung entspringen. Die
Einsicht aber ist nur schwer zu wider-
legen, dass Deutschland 13 Jahre nach
der Wiedervereinigung ein Land gra-
vierender Schwächen ist. Seit dem Fall
der Mauer haben die Deutschen sich
vorwiegend mit sich selbst beschäftigt.
Manche Spötter meinen, herausge-
kommen sei dabei eine „DDR-light“.
Das ist gewiss böse ausgedrückt, aber
die Formulierung eines spezifischen
deutschen Gestaltungsanspruchs im
Innern wie nach Außen steht wirklich
noch aus. Die anderen Länder haben
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im vergangenen Jahrzehnt nach vorne
geschaut – die Nachbarn im Osten, weil
sie gen Westen streben, die Nachbarn
im Westen, weil sie die Globalisierung
meistern wollen. Deutschland hat sich
normalisiert, so ist immer wieder als Er-
klärung dafür zu hören, dass dieses
Land sich vor allem mit sich selbst be-
schäftigt hat. Das mag unvermeidlich
gewesen sein, bis hin zur Normalisie-
rung in einer geschwächten Mittel-
mäßigkeit. Sorge bereitet dieses Ergeb-
nis deutscher Beschäftigung vorwie-
gend mit sich selbst den anderen
gleichwohl. Deutschland muss sich
wieder fragen, was denn seine eigenen
Interessen sind und bleiben sollen. 

Außenpolitisch kann es nur zwei Kon-
stanten geben, die in deutschem Inter-
esse sind:

• Die Revitalisierung der atlantischen
Zivilisation durch eine Anpassung
Deutschlands an die neuen globalen
Wirklichkeiten und Aufgaben.
Deutschland muss, wie die EU ins-
gesamt auch, lernen strategisch und
global zu denken, wenn es wirklich
partnerschaftsfähig gegenüber den
USA sein will. Deutschland muss 
dabei auch Recht und Macht zu-
sammendenken.

• Die Fortsetzung der Gemeinschafts-
methode bei der europäischen Inte-
gration. Die deutsch-französische
Freundschaft ist eine notwendige, 
aber nicht die ausreichende Bedin-
gung für den Fortgang der europäi-

schen Erfolgsgeschichte. Deutsch-
land muss den französischen Partner
dazu gewinnen, gemeinsam ver-
stärkt auf die Sensibilitäten und In-
teressen der kleineren Staaten in der
EU zuzugehen. Deutschland muss
aber auch akzeptieren, dass es in der
so elementaren Frage der Zukunft 
einer Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU gegenüber
Frankreich und Großbritannien 
eine dienende und kaum noch eine
führende Funktion hat. Deutschland
muss sich umso mehr einer moralis-
tischen Attitüde versagen.

Vor jeder Freundschaft in der Weltpo-
litik steht die Bestimmung der eigenen
Interessen. Insofern war nicht anti-
amerikanisch, was wir im vergangenen
drei viertel Jahr in der deutschen Poli-
tik erlebt haben, sondern antideutsch.

Der erste Schritt zur Wiederherstellung
einer relevanten Rolle Deutschlands in
der euro-atlantischen Gemeinschaft be-
steht daher darin, die eigenen Interes-
sen zu definieren. Man könnte auch sa-
gen: Wer die Freundschaft mit Amerika
wieder herstellen will, muss als erstes
Freundschaft zu sich selbst und das
heißt eine nüchterne, von Selbsttäu-
schung freie Bestimmung der eigenen
Interessen und der eigenen Möglich-
keiten wollen. Viele unserer Partner
meinen unterdessen, dass die deutsche
Normalität darin bestehe, gerade dies
nicht zu können. Den Gegenbeweis
muss Deutschland selbst antreten.

Anmerkung
1 Noelle Elisabeth: Ein Gefühl echter Freundschaft, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung,

Nr.111, 14.05.2003.



1. Schlaglichter auf den
deutschen Erziehungsalltag

„Es gibt keine vernünftigere Erziehung,
als Vorbild zu sein, wenn es nicht 
anders geht, ein abschreckendes.“

Dieses Resümee eines schwierigen
Schülers1 drückt eine Erfahrung aus, die
Müttern und mit dem Erziehungsalltag
vertrauten Vätern bestens bekannt ist:
Das menschliche Klima bestimmt das
Lernverhalten unserer Kinder. Und dies
liegt oft im Argen. Druck, Frust, nega-
tive Erfahrungen mit Lehrenden und
als sinnlos empfundenen Lerninhalten
prägen über weite Strecken den Schul-
und damit auch den Familienalltag in
Deutschland. Auch Lehrende aller
Schularten klagen verbal oder bringen
somatisch ihre Beschwerden zum Aus-
druck wie die extrem hohe Zahl von
Frühpensionierungen zeigt.2

Diese problematische Situation, das täg-
liche Brot der Erfahrung von Beteilig-
ten am Bildungsbetrieb, läuft dem völ-
lig zuwider, was wir über lernförder-
liche Bedingungen und Situationen
wissen.3 So gesehen, zeichnen sich die
Ergebnisse der PISA-Studie der OECD

durch bestechende Konsequenz aus:
Deutschland liegt in der Nationen-
rangliste von 31 Staaten im Lesen auf
Rang 21, in Mathematik und Natur-
wissenschaften auf Rang 20. Das Wis-
sen um die Misere ist nicht neu, be-
kanntermaßen verhallen Georg Pichts
Warnungen vor der deutschen Bil-
dungskatastrophe seit 40 Jahren uner-
hört, aber die statistisch belegte Be-
stätigung im internationalen Vergleich
hat die Krise hier zu Lande in den Fo-
kus des öffentlichen Interesses gerückt.
Die Flut der Bewältigungsliteratur rollt
gerade erst heran.4

Als mögliche Maßstäbe der Verbesse-
rung werden häufig Leistungsorientie-
rung und Effizienz ins Blickfeld der 
Diskussion gerückt. Sie sind wichtige
Kriterien, doch eine Reduktion auf Fer-
tigkeiten und intellektuell messbaren
Output wäre sicher zu kurz gegriffen.
Diese Tendenz ist aktuell in den Schu-
len zu verzeichnen, wo landauf, landab
„Qualitätsmanagement“ zum Zugpferd
deklariert wird, um den festgefahrenen
Karren Leistung wieder flott zu ma-
chen. Angesichts der Komplexität und
der Dringlichkeit des Sujets ist der Ruf
nach einer griffigen Handlungsanwei-
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sung verständlich und muss doch
gleichzeitig als verhängnisvolle Falle
enttarnt werden.5 Es kann weder dar-
um gehen, bestimmte Einzelaspekte aus
erfolgreicheren Ländern zu imitieren,
noch darum, monokausale Antworten
zu versuchen.

2. Komponenten der
spezifischen Situation in
Deutschland

Wenn wir die Krise des deutschen 
Bildungssystems im ursprünglichen
Wortsinn auch als Chance und Her-
ausforderung verstehen, dann ergibt
sich die Frage nach den spezifischen Be-
sonderheiten, die dieses System aus-
machen.

Dabei ist zunächst ein struktureller 
Aspekt von besonderer Relevanz: Die
im Grundgesetz festgelegte Kulturho-
heit der Länder. Der verfassungsrecht-
liche Auftrag für Kultur und Bildung
liegt grundsätzlich bei den Ländern
und Kommunen.

Auch auf höchster Entscheidungsebene
der EU sind die Länder eigens vertre-
ten: Im Europäischen Rat der Bildungs-
und Kultusminister. Der Kulturfödera-
lismus ist in der Verfassung verankert
worden als Antwort auf die zentralisti-
sche Kulturpolitik des NS-Regimes und
damit ein Kernstück unseres politischen
Systems. Vor dem historischen Hinter-
grund ist diese deutsche Besonderheit
als conditio sine qua non zu verstehen,
auch wenn im Zuge des Länderver-
gleichs der PISA-Studie6 und des unter-
schiedlichen Abschneidens der Bun-
desländer der Ruf nach mehr Bun-
deskompetenz in Sachen Bildung laut
wurde.

Ein weiterer Gesichtspunkt liegt in der
politischen Kultur der Bundesrepublik
begründet. Hier hat der Begriff Bildung
eine fassettenreiche Tradition. Geprägt
durch die Reformpädagogik des Schwei-
zers Johann Heinrich Pestalozzi stellte
Wilhelm von Humboldt vor knapp 200
Jahren die Entfaltung aller Kräfte der
Persönlichkeit in den Mittelpunkt alles
Strebens nach Bildung.

Dieses humanistische Bildungsideal 
habe den Nazi-Terror nicht verhindern
können, lautete die Kritik der 68er-Be-
wegung und so setzte sie das klassische
Bildungsverständnis mitsamt den so ge-
nannten Sekundärtugenden wie An-
stand, Pünktlichkeit, Fleiß, Pflichtbe-
wusstsein und Hilfsbereitschaft ins 
ideologische Abseits. Mehr als drei Jahr-
zehnte danach ist angesichts brennen-
der Asylantenheime nicht zu leugnen:
„Der ganze pädagogische Overkill der
68er hat uns nicht vor der Wiederkehr
des Bösen bewahrt. Auch der ver-
ordnete Antifaschismus in der DDR 
hat nicht verhindert, dass wieder
Rechtsradikale durch unsere Städte 
ziehen.“7

Der Ansatz, Bildung als eine Aufstel-
lung von Schlüsselqualifikationen8 zu
verstehen, zeugt von der hier zu Lande
weit verbreiteten Orientierungslosig-
keit, die statt Prioritäten Additionen
setzt. Das Verständnis von Bildung als
Kanon von Wissen, Methoden, Fähig-
keiten und Fertigkeiten greift jedoch zu
kurz. „Diese sind zwar allesamt höchst
nützlich, geradezu unerlässlich, um im
Leben zu bestehen und darum auch
notwendiger Stoff in der Schule. Ob
sich aber der aus diesem Stoff gewirkte
Mensch auch bildet, liegt nicht mehr
in der Macht des Lehrers und Erzie-
hers.“9
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Bildung ist vielmehr ein Prozess, der auf
dieser erworbenen Grundlage erst ent-
stehen kann, aber nur unter ganz be-
stimmten Bedingungen. Der Gebildete
„(...) ist das Subjekt des Bildens, nie das
Objekt; er bildet sich. Nichts kommt
auf einmal, nichts unter Druck, nicht
aus zwingendem Grund zu Stande (...)
Bildung gehe aus einer kultivierten 
Umwelt auf den Gebildeten über, aber
wiederum nur, wenn und weil dieser so
sein will.“10 Diese kultivierte Umwelt
erst schafft die eingangs beschriebene
lernförderliche Situation als Fundament
und Ausgangspunkt für die Lust am
Lernen und an Leistung überhaupt, 
geprägt durch die Menschen, die an
diesem Interaktionsprozess beteiligt
sind, verbal und nonverbal. An dieser
Basis mangelt es zunehmend in
Deutschland.11 Die Ursachen hierfür
sind vielschichtig und lassen sich nur
schlaglichtartig beleuchten. Sie hängen
auch zusammen mit dem weit gehen-
den Zusammenbruch des Systems 
Familie (jede dritte Ehe wurde im Jahr
2000 geschieden) im herkömmlichen
Sinne und der bisherigen Unfähigkeit
unseres Bildungssystems, strukturelle
Veränderungen als Antwort auf den da-
durch gestiegenen Betreuungsbedarf
anzubieten, Stichwort: Kindergarten-
plätze für alle Kinder, auch ganztägig,
Ganztagsschulen mit warmem Mittag-
essen flächendeckend als Angebot.
2001 waren in Deutschland 5,3 Millio-
nen Mütter minderjähriger Kinder 
berufstätig, 58% im Westen, 69% im 
Osten.12

Ein weiteres gravierendes strukturelles
Defizit ist in der frühen Separierung der
Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren
zu sehen. Dies nimmt ihnen die Chan-
ce zum Lernen in Integrationsklassen,
wie in den skandinavischen Schulen,

wo die Kinder bis zum Alter von 16
Jahren in der vertrauten Gruppe blei-
ben. Hier wäre ein Blick auf die Erfah-
rung in Montessori-Kindergärten und 
-schulen in Deutschland hilfreich und
ermutigend.

Diesen aufgezeigten Defiziten wir-
kungsvoll zu begegnen, darin liegt 
sicher eine Chance der föderalen Struk-
tur unserer Bildungslandschaft: Hier ha-
ben einzelne Länder die Möglichkeit,
eigene, neue Wege zu gehen.

Ein weiteres Kennzeichen des deut-
schen Dilemmas ist die Hypothek der
Geschichte im 20. Jahrhundert. Die Ge-
genwart ist geprägt von einer Vergan-
genheit, die kein historisches Kontinu-
um aufweist. Sie trägt die Erblast des
Naziregimes und an den Folgen des
Werteumbruchs infolge der 68er-Bewe-
gung. Dadurch fehlt ein ausgeprägtes
Bewusstsein von nationaler und kultu-
reller Identität, dessen Entstehung maß-
geblich mit der Erfahrung von histori-
scher Kontinuität verbunden ist.

Da Bildung mit Bewusstsein für das Ge-
wachsene und Gewordene verknüpft
ist, folgt daraus ein Mangel an Wert-
schätzung für Schule, Lehren und Ler-
nen in der Gesellschaft. Lehrerinnen
und Lehrer haben ein niedriges Sozial-
prestige, nur noch unterboten von Er-
zieherinnen und Erziehern.

Zu den deutschen Besonderheiten zählt
auch die Lehrerrekrutierung und -aus-
bildung. Hier stehen Stofforientierung,
Methodik, Didaktik und beamten-
rechtliche Fragen im Vordergrund, Er-
kenntnisse der Neurobiologie, Lern-
und Entwicklungspsychologie und 
Sozialpädagogik haben selten den 
der Schulpraxis entsprechenden ge-



Die Erweiterung des Möglichen 79

bührenden Stellenwert. Das Bewusst-
sein für die Schaffung eines Klimas, in
dem Lernen gedeihen kann, wird häu-
fig auf die Stichworte 'Motivation' und
'Soziales Lernen' reduziert.

„Ist es dem Lehrer gelungen, den Kin-
dern zu einer glücklichen Erinnerung
an eine Schulstunde zu verhelfen? 
Haben die Schüler einander zugehört,
und wurden diejenigen, die eine Min-
derheitsposition vertraten, für ihren
Mut anerkannt?“13 Diese Art der Fra-
gestellung stellt den Lernenden als in-
tellektuelles, emotionales und soziales
Wesen in das Zentrum der Unter-
richtsreflexion und trägt in Japan her-
ausragende Früchte. Wer die deutsche
Referendarzeit absolviert hat, dem liegt
sie fern.
Ein besonderes Kennzeichen der deut-
schen Situation ist die eklatante Un-
terbewertung der Kindergartenphase für
die Entwicklung des jungen Menschen.
Die Erkenntnisse der Frühkindpädago-
gik14 werden kaum umgesetzt und 
damit die Chancen für umfassende För-
derung selten genutzt, die Kindergär-
ten bleiben weit gehend bildungsfreie
Zonen.

In Japan dagegen haben die Kinder-
gärtnerinnen den gleichen Status wie
Professoren. Die Begründung ist von
bestechender Logik: „(...) weil die Japa-
ner wissen, wie wichtig die ersten 
Lebensjahre eines Kindes sind.“15

3. Implikationen aus dem Blick
über den nationalen
Tellerrand

Wenden wir nun den Blick auf die vor-
liegenden Ergebnisse des internationa-
len Vergleichs der Erziehungseinrich-

tungen, so lässt sich mit Gewissheit 
eine gesamtgesellschaftliche Rahmen-
bedingung benennen, die allen Spit-
zenreitern gemeinsam ist. Insgesamt ge-
deiht Lernen und Lehren dort beson-
ders gut, wo es eine hohe gesellschaft-
liche Wertschätzung und Akzeptanz er-
fährt. In ganz Asien gilt seit den Zeiten
des Konfuzius, wer lernt, als vertrau-
enswürdiger Mensch und wer lehrt, 
ebenso. In der angelsächsischen Tradi-
tion wird das Konzept 'lifelong learning'
gepflegt, in Skandinavien haben Bil-
dung, Lesen und Schule einen hohen
gesellschaftlichen Stellenwert.

Das Herausarbeiten und Aufzeigen ei-
niger Faktoren, die am Bedingungsrah-
men für die Ergebnisse der PISA-Studie
mitgewirkt haben, hat eine Reihe von
Fragen aufgeworfen.

Gehen wir diesen Fragen in der kon-
kreten Alltagssituation nach, könnten
sich daraus erste Impulse für Schritte in
Richtung Veränderung im Sinne von
qualitativer Verbesserung ergeben.

• Wie erreichen wir wirksam Eltern
mit Informationen über die Bedeu-
tung der frühkindlichen Entwick-
lung und die Ergebnisse der Hirn-
forschung?

• Und über die Notwendigkeit des
Einübens von Sekundärtugenden?

• Während der Schwangerschaftsvor-
bereitung oder über die obligatori-
schen kinderärztlichen Untersu-
chungen?

• Ist die Entwicklung eines neuen
Kommunikationsweges notwendig?

• Wie öffnen wir das Bewusstsein von
Kindergarteneltern dafür, dass Leis-
tung die Quelle ist, aus der Freude
am Tun, Selbstwertgefühl und Aner-
kennung in der Gruppe sprudeln? –
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Es gibt etwas, was jedes Kind gut
kann, die Kunst ist, es aufzuspüren
und aufzuzeigen und dafür Sorge 
zu tragen, dass sich diese Anlage 
im geschützten Rahmen entfalten
kann.

• Wird sich dadurch die weit verbrei-
tete Scheu vor der Einschulung ver-
ringern?

• Wie erhöhen wir das Niveau der
Ausbildung von Erzieherinnen und
gleichen ihre Vergütung der gesell-
schaftlichen Relevanz an?

• Wäre eine gewisse Umverteilung der
Bildungsausgaben zu Gunsten der
Basiserziehung politisch durchsetz-
bar?

• Lässt sich die Autonomie von Kin-
dergärten und Schulen in der Selbst-
verwaltung stärken?

• Welche konkreten Maßnahmen er-
möglichen eine progressive Verän-
derung im Selbstverständnis des
Lehrberufs, das Erproben von schü-
leraktivierenden Methoden im ge-
schützten Raum, unterstützt von
teamorientiertem Feed-back?

• Ist es möglich, flächendeckend eine
Bewertung der Dienstleistung Leh-
ren aus der Sicht der Empfänger
durchzuführen, wie beispielsweise
an der Deutschen Hochschule für
Verwaltungswissenschaften in Spey-
er bereits üblich?

• Mit welchen Mitteln sind Sprach-
standsmessungen politisch durch-
zusetzen, um zu erreichen, dass nur
eingeschult wird, wer die Landes-
sprache versteht, wie in Finnland,
Holland und Neuseeland üblich, 
um die Bildungs- und Berufschancen
der ausländischen Kinder zu er-
höhen?

• Wenn Schulen ihre Lehrer selbst aus-
wählen könnten und nach transpa-
renten Kriterien Leistungsbonus

gezahlt würde, welche Auswirkung
hätte das auf die Schülerzahlen?

• Wäre es angesichts der skandinavi-
schen Erfahrungen nicht an der Zeit,
über den deutschen Horror des Sit-
zenbleibens neu nachzudenken und
über Notengebung?

• Ist ein öffentliches Ranking von
Schulen, wie in angelsächsischen
Ländern üblich, in Deutschland ein-
führbar?

• Wodurch können wir die individu-
elle Betreuung von Schülerinnen
und Schülern in stabilen Klein-
gruppen fördern und damit ihr 
Zugehörigkeitsgefühl stärken, ohne
dass zusätzliche Personalkosten ent-
stehen?

• Sind Tutorien der Älteren für die
Jüngeren über einen längeren Zeit-
raum möglich? Was sind die Bedin-
gungen dafür?

• Mit welchen Maßnahmen erhöhen
wir die Akzeptanz von Schule als 
Lebensraum für Lehrende und Ler-
nende?

• Durch Verlängerung der Verweil-
dauer und damit Aufwertung der
Zeit als Arbeitszeit?

• Durch mehr Gestaltungsmöglich-
keiten des räumlichen, zeitlichen
und inhaltlichen Rahmens von
Schule?

• Welche Möglichkeiten gibt es, die
Interaktion von Schulalltag und 
Arbeitsalltag zu erhöhen, außer-
schulische Lernzusammenhänge zu
erschließen?16

• Wie sollten institutionell-struktu-
relle Veränderungen aussehen, die
Hochschulen mehr Autonomie und
Wettbewerb ermöglichen und die 
eigenständige Regelung des Zu-
gangs?17

• Was sind die Bausteine für eine neue
Kultur des Lernens?
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Grundlage für die Bearbeitung dieser
und ähnlicher Fragen ist die Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit, nicht nur
der Fachleute und betroffenen Eltern,
für die Brisanz und Zukunftsrelevanz
der angesprochenen Probleme. Hier
liegt eine verantwortungsvolle Aufga-
be der Medien.

Dieser Prozess erfordert neben einem
gewissen Maß an gesamtgesellschaftli-
chem Konsens ein finanzielles Funda-
ment und erhebliche Zeit, bis die 
Veränderungen in den Köpfen und 
Institutionen gegriffen haben.

4. Praxisorientierte Umsetzung

Im Folgenden wird auf zwei Aspekte
eingegangen, die bei den Ländergrup-
pen im Spitzenfeld gemeinsam zu be-
obachten sind und deren Übersetzung
in deutsche Verhältnisse angeregt.

4.1 „Über die Wirbelsäule in
den Kopf“ – Körperorientierte
Grundlagen des Lernens

Während in Deutschland die Bewe-
gungserziehung und die musikalisch-
rhythmische Erziehung nach dem Kin-
dergartenalter kontinuierlich abnimmt,
hat in den durchweg erfolgreichen Län-
dern mit angelsächsischer Prägung die
Integration des Körpers in den Lern-
und Schulalltag einen hohen Stellen-
wert. Dies geschieht durch ein vielfäl-
tiges Angebot an Sport und Spiel aus
Freude an der Bewegung und am Team,
völlig ohne das Damoklesschwert 
Sportnote.
In einer Reihe von Ländern Asiens wird
die Tradition der gemeinsamen Aus-
übung von Bewegungsabläufen vor 

Beginn des Unterrichts gepflegt, im 
Übrigen von Betrieben und Firmen 
ebenfalls. Dies fördert Körper- und 
Atembewusstsein, Konzentration und
den Energiefluss – nach den Forschun-
gen der Neurodidaktik Voraussetzun-
gen für erfolgreiches Lernen. Die ehr-
würdige pädagogische Weisheit „über
die Hand in den Kopf“ könnte erwei-
tert werden zu „über die Wirbelsäule in
den Kopf“ mit Aktivierung von Armen,
Beinen und Zwerchfell. Damit wäre die
Grundlage für ein Körperorientiertes
Lernen gelegt, in Zeiten der offensicht-
lichen Bewegungsarmut und der nega-
tiven Folgen für junge Menschen um-
so dringlicher nötig. Die Einbeziehung
des bewussten Atems sorgt für eine bes-
sere Vernetzung im Gehirn. Das Postu-
lat „mit allen Sinnen lernen“ würde er-
weitert zu „mit dem ganzen Körper
lernen“. Dieser Vorschlag ist nahezu ko-
stenneutral in der Umsetzung, jede und
jeder kann sofort im eigenen Lernum-
feld damit beginnen. Viele Lehrende
verfügen bereits über entsprechende Er-
fahrungen, da sie Kurse besuchen, um
den eigenen Schulalltag zu überstehen.

Die körperorientierten Grundlagen des
Lernens mit Kindern und Schülern ge-
meinsam zu erfahren, könnte positive
Auswirkungen auf das emotionale Kli-
ma und auf den Lernerfolg haben. War-
um nicht den Unterrichtsalltag mit ge-
meinsamen Übungen aus dem
Repertoire von Yoga, Tai Chi oder Chi
Gong beginnen? Punktuell sind damit
ermutigende Erfahrungen gesammelt
worden, sowohl im sonderpädagogi-
schen wie im gymnasialen Bereich.

Wie würde sich eine gemeinsame Stil-
leübung, Gehmeditation oder Kör-
perübung im Lehrerzimmer auf die Ef-
fektivität von Konferenzen auswirken?
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4.2 Aus starken Wurzeln
stabiles Wachsen

Ein weiteres Spezifikum, das bei aller
Vorsicht vor Vereinfachung in den nor-
dischen, angelsächsischen und asiati-
schen Ländern in unterschiedlicher
Ausprägung zu beobachten ist, soll hier
Beachtung finden. Die Kinder wachsen
von der Tradition her in einem Klima
und Bewusstsein von Zugehörigkeit
und Kontinuität auf. Dies gilt auf 
familiärer, kultureller und nationaler 
Ebene. Daraus wächst, was wir 'sense of
belonging' nennen, die kulturelle Ver-
wurzelung. Dies wiederum ist die Vor-
aussetzung zur Entwicklung einer sta-
bilen persönlichen Identität. Das Kind
wird genährt von dem Wissen, wo es
herkommt, wer seine Familie ist und
seine Vorfahren waren, über die Ge-
schichte des Ortes, in dem es wohnt, 
über die Tradition des Landes, in dem
es lebt. Dieses Einüben der kulturellen
Identität ist häufig verbunden mit 
Ritualen und Festen – „Dünger für die
Seele“, wie ein indonesisches Sprich-
wort sagt.

Genau in diesen Bereichen haben wir
in Deutschland, auf Grund der oben er-
läuterten Besonderheiten, wenn nicht
ein Vakuum, so doch ein Defizit zu ver-
zeichnen.18

Angesichts von Ein-Eltern- oder Patch-
work-Familien wäre das ein Weg, der
kontinuierlich schon ab dem Kinder-
garten beschritten werden kann: Die 
ebenbürtige Anerkennung und Würdi-
gung beider Eltern, der Großeltern und
Verwandten, gerade auch dann, wenn
sie nicht den Lebensalltag des Kindes
teilen. Hier wäre beispielsweise an 
Fotos in Form eines Familienbaumes zu
denken, die im Lern-Raum platziert

sind und die Kinder kontinuierlich be-
gleiten. Auf diese Weise können auch
Kinder aus anderen Nationen ihre fa-
miliären Bindungen in die Gruppe ein-
bringen. Über die Beschäftigung mit
der unmittelbaren Lebensumgebung
des Ortes wächst das Bewusstsein für
historische Kontinuität und das Einge-
bettetsein in die Abfolge von Genera-
tionen. Daraus entsteht 'community
spirit': Was sich Kinder und Jugendli-
che vertraut gemacht haben, dafür
fühlen sie sich verantwortlich. Hier 
wäre auch eine Sensibilisierung für die
Natur im Sinne von umweltverant-
wortlichem Verhalten anzusiedeln. Die-
ser Ansatz holt die Kinder dort ab, wo
sie sind: In ihrer konkreten Lebens-
wirklichkeit und verbindet sie mit ihren
individuellen Wurzeln. Dies stärkt auch
die Integration von Kindern aus ande-
ren Kulturkreisen und ermöglicht ih-
nen gleichzeitig ein intensives Kennen
lernen des Ortes und Landes, in dem
sie jetzt leben. Der Radius der Identifi-
kation wird in kleinen Schritten ausge-
weitet, dem Lebensalter der Kinder und
Jugendlichen entsprechend.

Auch dieser Weg erfordert keine finan-
ziellen Mittel, sondern die Fantasie und
das Einfühlungsvermögen der am Bil-
dungsprozess Beteiligten und die Ein-
sicht, dass nur das Stärken der Wurzeln
Stabilität und Wachstum – in manch-
mal rauer Umgebung – fördern kann.

5. Ausblick

Bei aller Komplexität der bundesrepu-
blikanischen Besonderheiten und der
Beharrlichkeit von eingefahrenen Struk-
turen in Institutionen und Köpfen ist
es angesagt, den deutschen Blick zu
weiten und auf lernförderliche Aspek-
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te in anderen Kulturkreisen zu lenken.
Daraus ergeben sich insbesondere zwei
Gesichtspunkte, die in der Praxis des
Lernens den Blick für das Mögliche er-
weitern und praktisch umsetzbar sind.

Für den Prozess der qualitativen Ver-
besserung unseres Bildungssystems ist
es förderlich, wenn einige der hier ge-

stellten Fragen offen bleiben und als
Impulse nachwirken können und als
Verpflichtung zu tatkräftigem
Bemühen, eingedenk der Worte Nels-
on Mandelas:

„There is no keener revelation of a so-
ciety's soul than the way it treats its
children.“
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besonders ausgeprägt im Boom der
therapeutischen Methode des Familien-
stellens nach Bert Hellinger.



1. Einführung

Der Begriff, unter dem man einerseits
Angriffe auf fremde und andererseits
den Schutz eigener Informationen und
Informationsfunktionen versteht, stellt
kein neues Phänomen dar. Es ist aber
während der letzten Jahre zu einem
globalen Problem von sicherheitspoli-
tischer Bedeutung und einer wachsen-
den Bedrohung insbesondere infor-
mationstechnisch hoch entwickelter
Staaten geworden. Denn die heutige Si-
tuation wird dadurch charakterisiert,
dass das Überleben und auch schon die
Handlungsfähigkeit eines Staates nicht
mehr nur durch militärische Gewalt ge-
fährdet sind, sondern in wachsendem
Maße ebenfalls durch einen störungs-
freien Betrieb von Informations- und
Kommunikationssystemen.

An Bedeutung hat die Problematik be-
sonders durch das Internet gewonnen.
Dieses entstand in den USA, als die
Computer der Streitkräfte dezentral ver-
netzt wurden; Ziel war es, eine Kom-
munikationsinfrastruktur zu errichten,
welche einen Atomschlag überstehen
würde. 1991/92 gingen die ersten
WWW-Server in den Vereinigten Staa-
ten ans Netz, und durch diese Benut-
zerwelle wurde das Internet populär.
Heute kann keine wichtige Behörde,
keine größere Militäreinheit und kein
Wirtschaftsunternehmen ohne moder-
ne Kommunikationstechnologie exis-
tieren. Bei Angriffen gelten dabei als 
besonders gefährdet die „kritischen In-

frastrukturen“ – die Lebensadern eines
Staates, also primär Energieversor-
gungsunternehmen, Telekommunika-
tionsnetze, die Luftfahrt und Kranken-
häuser. Sie sind computergestützt
gesteuert und entsprechend angreifbar.
Gezielte Attacken auf sie können das
allgemeine Leben buchstäblich lahm
legen. Der PC-Kriminologe Settle von
der FBI-Zentrale erklärte einmal: „Ge-
ben Sie mir zehn hoch qualifizierte
Hacker, und ich zwinge dieses Land 
innerhalb von 90 Tagen in die Knie.“
Vielleicht sind diese Worte etwas über-
trieben. Unbestritten aber ist Informa-
tion Warfare „eine strategische Waffe,
die bei einem (Ziel-)Land je nach Ab-
hängigkeitsgrad von der Informations-
infrastruktur und deren Schutzgrad zur
totalen Niederlage ohne bewaffneten
Kampf führen kann“1. Gerade auf mi-
litärischem Sektor kann die Entwick-
lung nicht einfach als rein technischer
Innovationsprozess gewertet werden.
„Es handelt sich vielmehr um eine Um-
wälzung des gesamten Militärwesens
auf allen Ebenen der Rüstung, Orga-
nisation und Streitkräfteplanung, der
Strategie und Taktik bis hin zur inter-
nationalen Sicherheitspolitik.“2

Besonders gefährlich ist, dass ein der-
artiger Angriff von eigentlich überall
auf der Welt geführt werden kann. Man
denke etwa an den „I love you“-Wurm,
der seinerzeit von den Philippinen aus
seinen Weg nach überall nahm oder an
den Computer-Wurm „Bugbear“, wel-
cher sich im Herbst 2002 in vier Erd-
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teilen verbreitete. Anfang 2003 legte
der Wurm „Slammer“ Hunderttausen-
de Computer in den USA und den 
E-Mail-Verkehr in Italien lahm. Es gibt
in diesem Zusammenhang auch kein
geschütztes Staatsgebiet mehr, das an
seinen Grenzen verteidigt werden
könnte. Andererseits bleiben angesichts
der grenzenlosen Vernetzung die Her-
kunft der Hacker oft im Dunkeln. 
Überdies ist es keineswegs unmöglich,
den Absender zu fälschen und so be-
wusst beim Empfänger Irrtümer zu 
erzeugen: Im Juni 2001 befahl der In-
ternet-Wurm „Code Red“ unzähligen
Computern, die Website des Weißen
Hauses in Washington mit Datenmüll
zu überschwemmen; er dürfte aus Süd-
China gekommen sein, aber völlig si-
cher ist man bis heute nicht. Der bald
danach aufgetauchte Wurm „Niemda“
gab als Herkunftsland „Republic of Chi-
na“ (also Taiwan) zu erkennen, dürfte
tatsächlich aber von der Volksrepublik
China stammen. Das Internet bietet
auch gute Möglichkeiten zur Spionage.
Speziell gilt dies in Form der „Trojani-
schen Pferde“ – getarnte Computer-
programme, mit denen Daten auf dem
befallenen Rechner ausspioniert wer-
den können. Diese Waffe gilt deshalb
als so gefährlich, weil sie sich Antivi-
renprogrammen entzieht. Mancherorts
in Westeuropa wird befürchtet, dass
ausländische Anbieter in ihre Systeme
solche „Trojanischen Pferde“ installie-
ren, welche deren Geheimdienste dann
im Krisenfall zur Spionage auf den Fest-
platten nutzen könnten. Über Mög-
lichkeiten zur Sabotage dürften die
Planspiele heutzutage wesentlich wei-
ter gehen als die Öffentlichkeit glaubt.
Ist es doch unschwer möglich, mit 
einer Elektronenimpulskanone (die 
Teile dazu werden in jedem Elektro-
geschäft angeboten) ganze Gebäude-

komplexe auf Knopfdruck so intensiv
elektronisch zu bestrahlen, dass alle
Systeme zum Erliegen kommen. Com-
puter-Mäuse werden so trainiert, dass
sie ganz gezielt Computer zerstören. Sie
sitzen dazu in Käfigen, durch die Com-
puterkabel laufen. Sobald sie ein Kabel
durchgebissen haben, werden die Mäu-
se mit Futter belohnt. Ziel ist es, sie in
einem Netzwerk auszusetzen, um sie
die Datenleitungen zerstören zu lassen.
Bei Versuchen mit Computer-Küchen-
schaben werden an deren Fühler win-
zige Sensoren befestigt, die bestimmte
Frequenzen elektromagnetischer Ab-
strahlungen der Computer in Strom
verwandeln können. Die Tiere werden
so automatisch vom Computer ange-
zogen und an ihre Füße leitende Folien
angebracht, wodurch der nächste Kurz-
schluss im Computer vorprogrammiert
ist.3

Terroristische Organisationen verwen-
den das Internet seit längerem, um mit
ihren Mitgliedern zu kommunizieren
und neue Anhänger zu gewinnen, ter-
roristische Aktivitäten mit Gleich-
gesinnten zu koordinieren, Gelder zu
erheben und Informationsstrukturen
feindlicher Staaten von weiter Entfer-
nung aus anzugreifen. Man denke an
die Propaganda bin Ladens im Internet,
die in 17 Sprachen weltweit verbreitet
wird. Seine Anhänger drohen, das In-
ternet „als Waffe im Heiligen Krieg ge-
gen den Westen“ einzusetzen; es sei nur
eine Frage der Zeit, „bis es Anschläge
auf die Netzwerke der Aktienbörsen“
gebe. „Wir erklären“, so heißt es in den
Hasstiraden weiter, „dass unsere Mär-
tyrerschwadronen mit all ihrer Kraft
gegen die zionistische und amerikani-
sche Arroganz zuschlagen werden“. Seit
März 2003 benutzen Terroristen des Al-
Qaida-Netzwerkes eine neue Methode,
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um geheim über das Internet zu kom-
munizieren. Sie verstecken ihre Bot-
schaften in den Kopfinformationen
von Datenpaketen, die über das Netz
verschickt werden und entziehen sich
auf diese Art weitgehend ihren Verfol-
gern.4 Das FBI glaubt neuerdings über
Indizien zu verfügen, wonach Al-Qai-
da-Computer versuchen, die Kontrol-
len über die Schleusen der riesigen
Dämme sowie über Stromwerke zu ge-
winnen. Die Schäden hätten katastro-
phale Auswirkungen. Durchgeführte
Planspiele in etlichen westlichen Staa-
ten zeigen immer wieder, dass bei sol-
chen Cyber-Attacken oft eine fehler-
lose Zusammenarbeit zwischen den Be-
teiligten zu vermissen ist. Ein ent-
scheidendes Problem in solchen Fällen
ist die Übernahme von konkreter Ver-
antwortung, sei es durch die Wirtschaft,
staatliche Behörden oder das Militär,
die jedenfalls vor dem Eintritt einer sol-
chen Situation festgelegt werden sollte
– später ist es durchweg zu spät.

Im Einzelfall stellt sich die ganz ein-
deutige Frage mit all ihren Konsequen-
zen: Was wäre, wenn etwa große Ban-
ken auf Grund elektronischer Mani-
pulationen in die Zahlungsunfähigkeit
getrieben würden? Wenn sich Terroris-
ten ihre Ziele in der Cyber-Welt suchen
und ein Kraftwerk angreifen? Wenn
Hacker und Computerviren den Verlauf
zwischenstaatlicher Konflikte maßge-
bend beeinflussen? Was geschieht,
wenn ein Land ein anderes massiv mit
elektronischen Mitteln angreift? Ist 
eine derartige Situation als Krieg zu
werten? Im Information Warfare ist die
Grenze zwischen Krieg und Frieden
nicht klar zu ziehen. Ein Krieg im bis-
herigen Sinne unterscheidet sich von
anderen Interessenkonflikten durch das
Eingreifen von Streitkräften. Bei einer

solchen Lage aber liegt keine Expansion
oder Verletzung territorialer Integrität
vor. Werden derartige Angriffe vom
heutigen Kriegsrecht überhaupt erfasst,
fallen sie unter den Begriff eines „krie-
gerischen Aktes“ im Sinne der UN-
Charta mit ihren Artikeln 39, 41 und
51? Hierüber gibt es gegenwärtig zwar
eine internationale Debatte, aber keine
einheitliche Auffassung (bisher wurden
Hacker-Angriffe nicht als Bedrohung 
einer nationalen Sicherheit angesehen).
In den USA versteht die 1999 vom
Weißen Haus erlassene Nationale 
Sicherheitsstrategie unter den vitalen
Interessen der Vereinigten Staaten auch
den Schutz der „Kritischen Infrastruk-
turen“: „Wir werden tun, was wir zur
Verteidigung dieser Interessen tun 
müssen, einschließlich des Einsatzes
unseres Militärs.“5 US-Präsident Bush
erklärte beim NATO-Gipfeltreffen in
Brüssel am 13. Juni 2001, Angriffe aus
dem Cyberspace hätten heute „die glei-
che Bedeutung wie Massenvernich-
tungswaffen.“ Ähnlich erscheint die
Haltung Russlands: General Wladim
Markomento, erster stellvertretender
Direktor des bisherigen Geheimdiens-
tes FAPSI, stellt eine Destruktion der 
Infrastruktur seines Landes „gleich mit
dem Effekt von Massenvernichtungs-
waffen“6. Äußerst offen waren die
Äußerungen des Analytikers Wladimir
Tsymbal auf der russisch-amerikani-
schen Konferenz in Moskau, Septem-
ber 1995: „Von einem militärischen
Standpunkt wird der Einsatz von In-
formation Warfare gegen Russland 
oder seine Streitkräfte absolut nicht als
eine nichtmilitärische Phase eines Kon-
flikts betrachtet. Russland bewahrt sich
das Recht, Nuklearwaffen zuerst gegen
Mittel und Kräfte des Information War-
fare einzusetzen und dann gegen den
Aggressionsstaat selber.“ Worte, die von
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Moskau nicht dementiert wurden, seit-
dem allerdings auch niemals wieder 
fielen. Die Schweiz wiederum deutet im
Bericht ihres Bundesrates elektronische
Angriffe auf ihre „Kritischen Infra-
strukturen“ als „Bedrohung der natio-
nalen Sicherheit“, lässt aber weitere
Konsequenzen offen. 

Fragen sollte sich ein Staat indes eben-
so: Ist man in diesem Information War-
fare zu eigenen Gegenschlägen in der
Lage? Wie steht es um die Planung sol-
cher offensiven Informationsoperatio-
nen? Sollten nämlich die militärischen
Führungen die Tragweite eines moder-
nen Information Warfare erkennen, so
wäre es von ihnen eigentlich unver-
antwortlich, solche offensiven Opera-
tionen nicht in Erwägung ziehen zu
wollen. Das Bonner Verteidigungs-
ministerium schrieb Anfang 2002 auf
Anfrage, für die Bundeswehr sei die
rechtliche Seite von offensiven Infor-
mationsoperationen „noch nicht ab-
schließend geklärt und politisch noch
nicht entschieden“7. Somit stelle sich
diese Frage zur Zeit nicht. Nur drei Wo-
chen später indes hieß es in einem In-
terview seitens der Verantwortlichen
auf der Hardthöhe, es solle ein Amt für
Informationstechnik mit etwa 1.000
Mitarbeitern gegründet werden. Zu ih-
rer Tätigkeit würden auch so genannte
Informationsoperationen zählen; vor-
erst wären diese nur defensiv, aktive
Strategien würden im Augenblick nur
diskutiert. Die Schweiz vertritt in ihrem
„Armeeleitbild XXI“ den Standpunkt,
die Streitkräfte müssten in der Lage
sein, im Rahmen der Informations-
kriegsführung offensiv vorzugehen. Sie
würden zunächst nur über Mittel zur
Störung der gegnerischen Kommuni-
kation verfügen. Längerfristig aber 
müssten die offensiven Möglichkeiten

verbessert werden. In den USA wurde
während der vergangenen Jahre ein of-
fensiver Information Warfare niemals
in Erwägung gezogen. Inzwischen hat
sich die offizielle Meinung Washing-
tons völlig verändert und bejaht eine
breite Anwendung der Offensivwaffen;
im Haushaltsentwurf des US-Verteidi-
gungsministeriums für 2002 waren 50
Millionen Dollar allein für Geheim-
programme zur Entwicklung von of-
fensiven Informationskriegsfähigkeiten
vorgesehen.8

Nicht übersehen sollte man, dass ein
Staat, der einerseits offensive Informa-
tionswaffen einsetzen will, sich an-
dererseits jedoch nicht des Vorwurfs 
einer Völkerrechtsverletzung aussetzen
möchte, nichtstaatliche Organisationen
mit der Durchführung von Sabotage-
akten beauftragen oder sogar selber Ter-
rorunternehmen aufbauen könnte; sie
dann nicht über das eigene Territorium,
sondern über irgendein Ausland laufen
zu lassen, wäre nicht schwierig. Solche
nichtstaatlichen Gruppierungen befin-
den sich nach bisher geltendem Völ-
kerrecht in einem weitgehend rechts-
freien Raum. Weitergedacht könnte
dies sogar zu einer Wiederholung des
„Sender Gleiwitz“ von Ende August
1939 führen. Kenner der Materie glau-
ben, schon heute würden über 
120 Länder offensive Technologien für
einen Informationskrieg entwickeln.
Die Zahl der Staaten, welche an einer
Netz- und Computerspionage sowie 
Sabotage arbeiten bzw. ausführen, wird
auf über 30 geschätzt.

2. Die einzelnen Länder

Von Staat zu Staat ist die Situation 
überaus unterschiedlich. Deutschland
scheint auf derartige Angriffe kaum vor-
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bereitet zu sein. Selbst im Bundeskanz-
leramt soll das Problembewusstsein
recht minimal sein. Eine führende Per-
sönlichkeit des Bonner Bundesamtes
für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) räumte unlängst ein: „Wir
sind tatsächlich bedroht und wollen es
nicht wahrhaben. Wir verdrängen 
lieber.“9 Es vermag daher auch kaum
überraschen, wenn wir beim Standard
der Abwehrmaßnahmen europaweit
die „rote Laterne“ erhalten. Die Frage,
ob Hacker jemals die Bundeswehr in-
nerhalb unserer Grenzen attackierten,
wird von der Hardthöhe offiziell ver-
neint; Zweifel sind angebracht. Inter-
essant für ausländische Geheimdienste
ist jedenfalls der Informationsverbund
Berlin-Bonn, eine mit einer Firewall ge-
schützte Datenleitung, über die Doku-
mente und E-Mails zwischen Bundes-
behörden in den zwei Städten sowie
innerhalb der Regierung versandt wer-
den. Hier gebe es „viele Aktivitäten“,
stellte unlängst der BSI-Pressesprecher
fest.10 Dass sich im Internet der Rechts-
extremismus – auch gerade vom Aus-
land her – drastisch ausbreitet, ist be-
kannt. Verzeichneten die Behörden
1999 noch 300 extremistische Home-
pages, so stieg die Zahl inzwischen auf
über 1.000 an; allein im vergangenen
Jahr wurden 784 neue „braune“ Inter-
netseiten entdeckt.

Im März 1994 wurden bei der Air 
Force Rome Laab in New York Angriffe
auf ihr Netzwerk festgestellt. Nach zwei
Jahren stellte Scotland Yard als Täter 
einen 16-jährigen Jungen aus London,
der mit einem handelsüblichen Gerät
(Kaufpreis kaum mehr als 1.000 Euro)
den Sicherheitscode eines US-Luftwaf-
fenstützpunktes entschlüsselte, sich 
Informationen über Anweisungen an
Piloten im Kriegsfall besorgte und 

ebenfalls in Daten eines südkoreani-
schen Atomforschungsinstituts ein-
brach. Einer britischen Hackergruppe
gelang es vor nunmehr vier Jahren so-
gar, einen Aufklärungssatelliten meh-
rere Stunden unter ihre Kontrolle zu
bringen.11 Wohl angesichts dieser Vor-
fälle plant London eine umfangreiche
Überwachung des Internets einzu-
führen. Andere Länder haben dabei
Sorge vor einer Einengung der Freiheit
und damit vor einem Überwachungs-
staat. Ob man den notwendigen „gol-
denen Mittelweg“ finden wird? 

Im Kosovo-Krieg von 1999 nahmen auf
beiden Seiten der Kriegsparteien auch
Hacker an der Auseinandersetzung teil.
Die serbische Hackergruppe „Schwarze
Hand“ etwa verübte in Vergeltung der
NATO-Luftangriffe zahlreiche Attacken
auf Computer der an jenen Angriffen
beteiligten Staaten; schon am ersten
Tag ihrer Luftschläge wurde der Inter-
netrechner der NATO für zwei Stunden
gelähmt. Der Webserver der Bundes-
wehr war durch eine ständig angepas-
ste und überwachte Firewall geschützt.
Er wurde von mindestens sechs
Crackern attackiert, die indes von Deut-
schen erfolgt sein dürften; direkte An-
griffe aus Jugoslawien konnten nicht
registriert werden.

Bereits 1986 versuchte eine deutsche
Hackergruppe von Hannover aus im
Auftrage des KGB in den USA Compu-
tersysteme auszuforschen. Etwa zur
gleichen Zeit begannen die Geheim-
dienste Washingtons und Londons 
systematisch Computer, die in die 
Sowjetunion exportiert wurden, mit
„Trojanischen Pferden“ zu präparieren.
Nach einem 1995 in Moskau erschie-
nenen Buch wurden 100 IBM- und 
Siemensgroßrechner von der CIA mit



Information Warfare 89

Viren versetzt, die Informationen in die
Vereinigten Staaten übermittelten und
die auf Signal auch sämtliche verbun-
denen sowjetischen Rechner hätten ab-
stürzen lassen können. Zwar entdeckte
die sowjetische Abwehr angeblich alle,
doch stellte ein für Abwehrfragen zu-
ständiger Generalmajor in einem „Pra-
wda“-Interview die Frage: „Wer kann
garantieren, dass die Ausrüstung abso-
lut sicher ist? Keiner weiß, welche Pro-
gramme vielleicht darin versteckt wur-
den!“12 Der stellvertretende Direktor
des Föderalen Sicherheitsdienstes und
Leiter der Abteilung Spionageabwehr,
Oleg Syromolotow, geht davon aus,
dass „in nächster Zukunft die Gefahr
zunehmen wird, dass so genannte 'In-
formationskriege' entfacht, 'Informa-
tionswaffen' von Geheimdiensten aus-
ländischer Staaten gegen Informations-,
Telekommunikations- und elektroni-
sche Systeme auf dem Territorium Russ-
lands eingesetzt werden.“13 Während
der letzten Jahre gelang es andererseits
russischen Geheimdiensten wiederholt,
in Computer-Netzwerke des Pentagons,
anderer US-Regierungsbehörden sowie
bei der NASA einzudringen und äußerst
wichtige Dateien in ihren Besitz zu
bringen. Ausgangspunkt des Vorgehens
soll wiederholt die Russische Akademie
für Wissenschaften gewesen sein. Selbst
der Tschetschenien-Konflikt ist nicht
ohne einen Internet-Informationskrieg
zwischen den russischen Truppen und
den Rebellen geblieben. Letztere arbei-
ten über Tiflis im benachbarten Geor-
gien und über eine Website in London,
die den islamischen „Gotteskriegern“
nahe steht.

Zwischen den Israelis und den Palästi-
nensern begann der eigentliche Hacker-
krieg im Oktober 2000; zuvor hatte er
primär zur Desinformation der jeweili-

gen Gegenseite gedient. Seit zwei 
Jahren setzen die Palästinenser das
Computerspiel „Die Steinwerfer“ ein,
welches Kinder zur Gewalt gegen isra-
elische Soldaten aufhetzt. Herbst 2002
rief die radikale Hamas-Bewegung 
indirekt zum Mord an Juden auf und
eine Internetseite verkündete: „Wir
werden die Schädel der Söhne Zions
verwenden, um eine Brücke zum Him-
mel zu bauen.“ Vor etlichen Monaten
wiederum veröffentlichte Hamas auf 
ihrer Website ein „Gifthandbuch des
Mudschahed“, das Anleitungen zur
Herstellung tödlicher Chemikalien ent-
hielt.14 2001 wurden in Tel Aviv drei
palästinensische Brüder unter der Be-
schuldigung verhaftet, in die Rechner
eines israelischen Atomkraftwerkes ein-
gedrungen zu sein und die elektroni-
sche Kommunikation des Geheim-
dienstes gestört sowie abhörsichere
Mobilfunktechnik an bin Laden gelie-
fert zu haben. Über das geheim ge-
haltene Gerichtsverfahren ist in der 
Öffentlichkeit nichts bekannt. Die da-
maligen Golfkriege werden allgemein
als „erster Information War“ bezeich-
net. Zutreffend ist, dass die irakische
Führung nach gezielter Zerstörung ih-
rer Informationsstruktur praktisch
„blind“ und Saddam Hussein weder in
der Lage war, seine eigenen noch feind-
liche Truppenbewegungen zu verfol-
gen. Zugleich zeigten sich Möglichkei-
ten, Führungsbefehle eines Gegners
unbemerkt zu verändern – mit kata-
strophalen Auswirkungen auf dessen 
operative Führungsfähigkeit. Angesichts
gezielter Desinformationen, wonach
die Amerikaner einen Virus in das ira-
kische Kommandosystem eingeschleust
hätten, wurde dieses von Bagdad nur
noch zögerlich eingesetzt. Damals ver-
sah die CIA französisches Computer-
zubehör, das in den Irak importiert
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wurde, mit präparierten Mikrochips,
welche die dortige Luftabwehr erfolg-
reich störten. Eine zweite Ladung, die
Bagdad via Jordanien ins Land schmug-
gelte, wurde ebenfalls vom US-Ge-
heimdienst mit Viren versetzt, die das
gesamte militärische Verbindungsnetz
Husseins hätte abstürzen lassen; indes
wurden die Rechner von der (nichts ah-
nenden) US Air-Force zerbombt, bevor
die Viren aktiviert werden konnten.15

Im diesjährigen Irakkrieg spielten 
US-Stellen noch vor Beginn der eigent-
lichen Kampfhandlungen irakischen
Armeekommandeuren anonym E-Mail-
Mitteilungen über die militärische 
Lage zu mit der Aufforderung, im
Kriegsfall zu kapitulieren. Andererseits
wurden in den Vereinigten Staaten be-
reits während der Nacht des ersten An-
griffs auf den Irak fast 400 Webseiten
von Hackern mit Parolen gegen diesen
Krieg attackiert. Nach knapp einer Wo-
che wuchs die Zahl der Irak-bezogenen
Angriffe auf Webseiten von Firmen und
Behörden – darunter auch die Home-
page des Weißen Hauses – in der Welt,
welche die USA und ihren Präsiden-
ten mit Verbrechern verglichen, auf 
über 10.000 an. Umgekehrt zeigten
Hacker im arabischen Fernsehsender
„El Dschasira“ statt antiamerikanischen
Parolen die US-Flagge sowie Aufrufe
„Verhelft der Freiheit zum Durch-
bruch“.16

Die Volksrepublik China hat während
der vergangenen elf Jahre in militäri-
scher Hinsicht sehr viel auf diesem Ge-
biet getan. Es gibt seit 1997 eine be-
sondere Führungsgruppe für einen
Information Warfare und in den letz-
ten sechs Jahren wurden innerhalb der
Streitkräfte Pekings mehr als 1.000
Netzwerke eingerichtet. Etliche wis-
senschaftliche Werke zum Thema prei-

sen Hacker als „Helden des nächsten
Krieges“ und stellen sie als „einen wich-
tigen Faktor“ vor, „der den Ausgang 
eines Krieges entscheidet“.17 Dass sich
all dieses gegen Nationalchina auf Tai-
wan und dessen „Befreiung“ richtet, ist
ganz offensichtlich. Der dortige Präsi-
dent Lee sprach nicht von ungefähr
2002 von der Einführung neuer Waf-
fensysteme „mit dem Schwerpunkt 
elektronischer Kriegsführung ein-
schließlich der Möglichkeit, aus der 
Defensive Gegenangriffe zu führen“. In-
zwischen soll Taipeh seinerseits insge-
samt über 2.000 Computerviren ent-
wickelt haben, um sie im Kriegsfall
gegen die Volksrepublik einzusetzen
und auf dem Festland ein regelrechtes
Computerchaos zu entfachen.18 In Süd-
Korea wurde Ende Januar 2003 das ge-
samte Internetsystem für ein Wochen-
ende durch einen Virusangriff lahm
gelegt mit „astronomisch hohen Schä-
den“ für die Benutzer. Monate später
verlautete aus Geheimdienstkreisen
Seouls, dass Nord-Korea jährlich rund
100 Hacker für einen Cyber-Krieg aus-
bilde.19

Die USA sind auf Grund ihrer techni-
schen Entwicklung natürlich weitaus
stärker als andere Staaten von Compu-
tersystemen abhängig und daher auch
bei Angriffen auf ihre „Kritischen 
Informations-Strukturen“ wesentlich
leichter verwundbar. Allein die, die auf
das US-Verteidigungsministerium er-
folgten, stiegen 1998/99 von 5.844 auf
22.144 und ein Jahr später bereits auf
23.662. Sind Zahlen aus jüngerer Zeit
auch nicht bekannt geworden, so weiß
man, dass im Mai 2001 unbekannt ge-
bliebene Hacker das E-Mail-System des
US-Außenministeriums knackten und
die elektronische Post des Amtes mit ei-
nem Computervirus verseuchten. März
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2003 drangen sie in einen NSA-Server
ein und konnten Zugriff auf mehrere
interne Dokumente nehmen. Dringend
notwendig erscheint daher, in den ei-
genen Netzsystemen Schwachstellen zu
identifizieren und Gegenmaßnahmen
zu entwickeln. So werden seit einiger
Zeit solche Szenarien simuliert; typisch
ist das folgende Beispiel: „Als ein US-
Flugzeugträger das Hauptquartier isla-
mischer Terroristen in den Bergen Af-
ghanistans bombardieren soll, droht in
Washington ein anonymer Anrufer mit
Vergeltung. Als der US-Präsident hart
bleibt, meldet Minuten später Boston
einen unerklärlichen Stromausfall; kurz
danach erfolgt das Gleiche in Chicago,
dann in Detroit. In Beverly Hills ex-
plodiert eine Versorgungsgasleitung
und legt ein ganzes Stadtviertel in
Schutt und Asche. Die Rechner an der
Wall Street spielen plötzlich verrückt.
15 Minuten danach stoßen zwischen
Washington und Philadelphia zwei 
Züge frontal zusammen; eine Weiche,
gesteuert von einem zentralen Leit-
system, war nicht umgesprungen. CNN
sendet Bilder vom Unglücksort, bis
eigenartigerweise der TV-Satellit aus-
fällt.“20

Inzwischen haben die Vereinigten Staa-
ten für Forschung, Entwicklung und
Beschaffung von Information Ware-
faresystemen bis 2006 insgesamt 200
Milliarden Dollar eingeplant. Außer-
dem hat Washington vorgesehen, eine
Art Internetschutzschild gegen Angrif-
fe von außen aufzubauen. Neuerdings
will man diese Abwehrgruppierungen
in einer „Department homeland secu-
rity“ zusammenfassen mit 170.000 Be-
diensteten und einem Jahresetat von
37,5 Milliarden US-Dollar – die größte
Behörde der Welt. Die Pläne der Ame-
rikaner gehen indessen weit über den

reinen Schutz ihrer Netzwerke hinaus.
Ein NSA-Vertreter sprach recht offen:
„Wenn ein Staat unsere Wasserversor-
gung mit einer Cyber-Attacke unter-
bricht, müssen wir im Stande sein, 
seine Stromversorgung oder sein Bank-
system lahm zu legen.“ Eine Realisie-
rung all dieser Pläne würde zweifellos
eine ganz neue Stufe im Information
Warfare bedeuten mit Folgen, die man
heute wohl noch gar nicht erahnen
kann.21

3. Ein „elektronisches
Pearl Harbor“?

Die gerade in jüngster Zeit zunehmen-
de Anzahl von Viren- und Hacker-
angriffen lässt das Internet unsicherer
werden. Einen vollständigen, allum-
fassenden Schutz gegen alle denkbaren
Bedrohungen gibt es nicht, auch nicht
für „Kritische Infrastrukturen“ – selbst
in den USA nicht. Ziel muss zumindest
ein angemessener Schutz sein; oftmals
kann man größere Attacken vermeiden
oder zumindest in ihrer Wirkung 
erschweren. Das verschiedenartige 
Gefahrenpotenzial aber zu negieren,
könnte sich bitter rächen. Zum einen
sollte der Zugang zu einem Computer
wenigstens erschwert werden. Pass-
wörter können allerdings zumeist leicht
enttarnt werden. Auch Verschlüsselun-
gen sind heute sehr häufig überaus
schnell zu knacken. Größte Vorsicht 
ist geboten bei anhänglichen E-Mail-
Dateien; diese sollten unter keinen Um-
ständen geöffnet werden. Denn nur
wenn das geschieht, kann sich der 
Virus mit seiner Zerstörungskraft ent-
falten; der berüchtigte „I love you“
dürfte dabei das beste Beispiel sein.
Im Frühjahr 2003 versuchte der
Virus „Ganda“ seine Empfänger mit 
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angeblichen Spionagefotos aus dem 
Irak zu ködern und zum Öffnen des
Anhangs zu animieren; als Absender
wurden wiederholt falsche Absender 
in Schweden angegeben. Schutz vor 
Zugriffen aus dem Internet bietet eine
Firewall: Diese ist wie ein Filter, sie
muss indes vom Anwender auf die ei-
genen Bedürfnisse eingestellt werden.
Beliebt ist auch, gezielt Webseiten mit
einer Vielzahl von gleichzeitigen An-
fragen derart zu überschwemmen, dass
sie unter dem Datenverkehr zusam-
menbrechen. Gegen eine solche E-Mail-
Überflutung vermag man sich aber 
relativ einfach zu schützen, indem man
nur noch E-Mails von bestimmten Per-
sonen annimmt. Das Wichtigste heute
ist, Menschen an Computern zu sen-
sibilisieren und sie über sämtliche mög-
lichen Gefahren aus dem Internet zu

informieren. Es herrscht immer noch
weitgehende Unkenntnis über Bedro-
hungen sowie deren Ausmaß und über
die Anforderungen einer umfassenden
Sicherheitsstrategie. Was speziell in
Deutschland fehlt – obwohl inzwischen
fast zwei Drittel aller deutschen Unter-
nehmen bereits Opfer von Hackern 
oder Saboteuren geworden sind – ist 
generell ein ausreichendes Risiko- und
Sicherheitsbewusstsein. Auf dem inter-
nationalen Symposium „Information
Warfare“ des Bundesnachrichtendien-
stes in Pullach, November 2000, mein-
te der stellvertretende Direktor des Na-
tional Infrastructure Protection Center
der US-Regierung, vielleicht werde erst
ein „elektronisches Pearl Harbor“ die
Öffentlichkeit aufrütteln. Manchmal
muss man in der Tat befürchten, dass
er Recht behalten könnte.22
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Wingen, Max: Bevölkerungsbewusste Fa-
milienpolitik – Grundlagen, Möglichkeiten
und Grenzen. Wien: Panorama Verlag (= Pu-
blikation des Instituts für Ehe und Familie,
Nr.14), 2003, 90 Seiten, 2 8,00.

Traut man den Verlautbarungen der Mei-
nungsforscher und der Politiker, so wollen 
allenfalls 10% der jungen Leute in Deutsch-
land kinderlos bleiben oder, anders ausge-
drückt, rund 90% eine Familie gründen. Auf
die Wirklichkeit angesprochen,
nach der die amtliche Statistik
ermittelt habe, von den heute 
40-jährigen Frauen hätten fast
30% keine Kinder bekommen
und würden wohl auch keine
mehr haben, heißt es dann, 
offenbar sei die Familienpolitik
noch nicht in der Lage, alle Vor-
aussetzungen für die Erfüllung
von Kinderwünschen zu bieten.
Sie treffen dann aber sofort auf
den Widerspruch derjenigen,
welche behaupten, die Familien-
politik dürfe nicht für bevöl-
kerungspolitische Ziele miss-
braucht werden. Um einen sol-
chen Verdacht zu vermeiden, ist bisher keine
Bundesregierung offen dafür eingetreten, Fa-
milienpolitik solle die Menschen auch dazu 
ermutigen, sich für Kinder zu entscheiden. Die
Lösung der demografischen Fragen ist zu 
einer der wichtigsten Aufgaben unseres 
Jahrhunderts geworden und ohne eine auch
bevölkerungsbewusste Familienpolitik nicht
zu bewältigen. Somit kann man sagen: Die
Schrift von Max Wingen kommt gerade recht,
zumal es sich bei dem Verfasser um eine Per-
sönlichkeit handelt, die wie kaum eine ande-
re in Deutschland ihr Leben den Familien- und
Bevölkerungsfragen gewidmet hat. Insofern
repräsentiert die vorliegende Schrift eine gute
Zusammenfassung jahrzehntelanger wissen-
schaftlicher und praktischer Erfahrungen 
in Bereichen, die vom inhaltlichen her aufs
Engste miteinander verzahnt sind. Das ge-
schieht – aufs Höchste komprimiert – in sechs
Kapiteln mit folgenden Überschriften:

1. Die (allzu) lange kollektiv verdrängte 
demografische Problemlage unseres Ge-
meinwesens.

2. Rahmensteuerung der Geburtenentwick-
lung als gesellschaftspolitisches und so-
zialethisches Problem.

3. Ansatzpunkte und Grenzen einer bevölke-
rungsbewussten Familienpolitik.

4. Profil einer bevölkerungsbewussten Fami-
lienpolitik im Einzelnen.

5. Abschätzung der demografischen Wirkun-
gen einer auch bevölkerungsbewussten
Familienpolitik.

6. Der demografische Prozess als gesell-
schaftspolitische Gestaltungs-
aufgabe.

Der Rezensent stimmt dem Autor
voll zu, wenn dieser seine Erfah-
rungen aus Forschung, Lehre und
Politik wie folgt zusammenfasst:
• Die Alterung der Bevölkerung
mit allen ihren schwierig zu lö-
senden gesellschaftlichen Pro-
blemen ist nicht nur eine Folge
davon, dass wir durch zivilisato-
rische Fortschritte immer älter
werden, sondern auch davon,
dass es nicht mehr selbstver-
ständlich ist, (mehrere) Kinder zu
haben. Das Wort: Kinder hat man

(zu haben), gilt nicht mehr.
• Politik und Gesellschaft sind herausgefor-
dert, die Rahmenbedingungen zu gestalten,
unter denen Frauen und Männer gerne Eltern
werden.
• Die Familienpolitik darf nicht nur als „Sozial-
politik“ für die Familie oder als Frauenpolitik
angesehen werden, sondern muss auch ihren
Beitrag zu einer kindorientierten Politik im 
Interesse der Nachwuchssicherung leisten.
Der Verfasser behandelt dieses Thema vor 
allem im 6. Kapitel, in dem der demografische
Prozess als gesellschaftspolitische Gestal-
tungsaufgabe angesehen wird.

Selbstverständlich sieht der Verfasser auch die
Grenzen, die der Bewältigung einer solchen
Aufgabe gezogen sind. Politik kann nicht 
alles leisten; sie muss sich außerdem davor
hüten, die Familienpolitik für familienfremde
Zwecke zu instrumentalisieren. Der Leser wird
daher veranlasst, auch darüber nachzuden-
ken, ob es nicht Zeit ist, Elternschaft neu 
als ganz wichtigen Inhalt eines sinnerfüllten
Lebens zu entdecken.

Karl Schwarz

Das aktuelle Buch
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Schultze, Rainer-Olaf/Sturm, Roland/Eber-
le, Dagmar (Hrsg.): Conservative Parties
and Right-Wing Politics in North America.
Reaping the Benefits of an Ideological 
Victory? Opladen: Leske & Budrich: Politik-
wissenschaftliche Paperbacks, Band 36, 2003,
298 Seiten, 2 24,90.

Der Siegeszug sozialdemokratischer Parteien
und Regierungen in Europa ab Mitte der 90er-
Jahre scheint – unabhängig vom Wahlausgang
in Deutschland 2002 – vorüber zu sein. In der
Wissenschaft wird jetzt wieder die Frage ge-
stellt, ob nicht der „new conservatism“ in
Nordamerika der 80er- und 90er-Jahre ein so
einflussreicher Faktor war, dass dieser auch
die Politik des 21. Jahrhunderts beeinflussen
könnte. Eine internationale Konferenz an der
Universität Augsburg, deren Ergebnisse be-
reits publiziert vorliegen, wollte die Entwick-
lungen auf dem konservativen politischen
Spektrum in den USA und Kanada untersu-
chen. Dabei wird deutlich: Bei allen Unter-
schieden zwischen den Ländern finden sich
doch zahlreiche Parallelen, die auch aus 
europäischer Perspektive interessant sind 
und für die europäische Politik lehrreich sein
könnten.

Die Herausgeber liefern in ihrem sehr lesens-
werten Eingangangskapitel wichtige Hinwei-
se für diese Debatte. Es wird deutlich, dass
Beschreibungen wie „conservative revolution“
kritisch betrachtet werden und die Entwick-
lungen in Nordamerika sehr stark von den Ein-
zelfällen aus analysiert werden sollten. So ist
in den USA eine weit größere Szene aus kon-
servativen Organisationen, Zeitschriften und
Denkfabriken entstanden als in Kanada – und
das zum Teil mit großen inhaltlichen Differen-
zen untereinander. Aber die Autoren heben
auch hervor, dass die Kritik an der keynesia-
nischen Wirtschaftspolitik und am ausufern-
den Wohlfahrtsstaat ein wichtiger Faktor für
das Wiedererstarken des politischen Konser-
vatismus in beiden Ländern war. Erfolgreiche
populistische Parteien blieben allerdings auf
Kanada beschränkt, wo die Reform Party (jetzt
Canadian Alliance) bis heute stark ist und die
Führungsrolle auf dem Wählermarkt rechts der
Mitte übernommen hat. Insbesondere in den
USA wurde in den letzten Jahren deutlich,
dass die erfolgreichen Kandidaten der Repu-
blikaner prononciertere konservative Positio-
nen vertraten als früher. Stehen wir also am
Beginn einer langandauernden konservativen
Hegemonie?

Diese Frage wird anhand einiger interessanter
Detailstudien differenziert beantwortet. Er-
gebnisse aus den „World Value Surveys“ der
letzten zwanzig Jahre legen nahe, so Neil 
Nevitte und Antoine Bilodeau, dass in beiden
Ländern die Unterschiede zwischen links und
rechts deutlicher als früher hervortreten. Zwar
haben sich die ökonomischen Einschätzun-
gen auch bei den Linken eher nach rechts ver-
schoben, es bleiben aber klare Unterschiede
– auch zwischen den Ländern, wo die Bevöl-
kerung der USA doch etwas konservativer zu
sein scheint. Interessant ist, dass es offenbar
bis zuletzt den Demokraten weit besser ge-
lungen ist, ihr Wählerpotenzial auszuschöp-
fen, als den Republikanern. Von daher scheint
für konservative Politik in den USA noch
durchaus eine gewisse, zusätzliche Wähler-
reserve vorhanden zu sein. Richard A. Brody
und Jennifer L. Lawless zeigen, dass sich in
den USA insbesondere bei den Eliten eine
deutlichere Aufteilung entlang ideologischer
Linien entwickelt hat, die sich auch parteipo-
litisch niederschlägt. So sind die Zeiten kon-
servativer Demokraten aus den Südstaaten
vorbei; deren Wähler sind mittlerweile zu den
Republikanern übergewechselt. Umgekehrt
finden sich kaum mehr konservative Republi-
kaner an der Nordostküste in politischen Spit-
zenämtern – vor nicht allzu langer Zeit eine 
republikanische Hochburg.

Jane Jenson, Dagmar Eberle und David 
Laycock beleuchten in ihren drei sehr infor-
mativen Artikeln die Entwicklung rechtspopu-
listischer Parteien in Kanada (vor allem 
Reform/Alliance) im Westen und auf der ge-
samtstaatlichen Ebene. Sicher haben wir es
in Kanada mit einer Fülle von Sonderfaktoren
zu tun, die den Niedergang der etablierten
Konservativen als Regierungspartei und den
Aufstieg dieser Regionalkräfte als neue Veto-
spieler im politischen System Kanadas be-
günstigt haben. Aber auch hier wird deutlich,
dass sich programmatische und ideologische
Veränderungen ergeben haben, die dazu führ-
ten, dass gegenwärtig eine zwar krisenge-
schüttelte, aber immer noch quantitativ größe-
re Canadian Alliance mit den Progressive
Conservatives Verhandlungen über einen Zu-
sammenschluss führen kann. Auch wenn, wie
die Beiträge nahe legen, die Unterschiede in
den Einstellungen der jeweiligen Anhänger
noch zu groß sind, als dass dies erfolgver-
sprechend sein könnte, mag doch allein das
organisatorische Loch auf dem Flügel rechts
von der Mitte in Kanada derartige Entwick-
lungen noch beschleunigen – ganz abge-

Buchbesprechungen
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sehen vom Druck der harten Themen der Ge-
genwart. Auch dort scheint eine konservative
Regierung also nicht mehr allein eine Fan-
tasmagorie zu sein.

In den USA scheint die Entwicklung weiter
fortgeschritten zu sein. Konservative Politik
vor allem in der Republikanischen Partei hat
sich neu formiert. Dazu hat – wie Jürgen Geb-
hardt erläutert – auch der Einfluss der Reli-
gionen einen wichtigen Beitrag geleistet. 
Howard L. Reiter zeigt in seinem lehrreichen
Artikel die Entwicklung der Mitgliederschaft
und der Organisation der Republikaner in den
USA auf. Er weist nach, dass die Einstellun-
gen der Sympathisanten der Republikaner seit
den 60er-Jahren konservativer geworden sind;
eine Entwicklung, die sich aber auch bei der
gesamten amerikanischen Bevölkerung finden
lässt. Die Verschiebung der geografischen
Schwerpunkte auf den Süden und Westen 
haben diese Entwicklung gefördert. Die kon-
servativen Netzwerke haben sich ebenso ge-
festigt wie die zentralen Organisationsmuster
und die Finanzierungsmechanismen der re-
publikanischen Partei. Die Republikaner 
haben sich von einer Mindertsheitspartei
schon fast zu einer strukturellen Mehrheits-
partei entwickelt.

Dieses Maß an Konsolidierung ist in Kanada
nicht zu erkennen, wie der Beitrag von William
Cross und Lisa Young unterstreicht. Die Mit-
glieder der Konservativen unterscheiden sich
doch in einigen Merkmalen von denen der 
Alliance. Man wird sehen, ob die Gemein-
samkeiten doch groß genug sind, um zu einer
Wahlkampfbasis mit eigener Parteiorganisa-
tion oder gemeinsamen Kandidaten zu kom-
men. Die Tatsache, dass – anders als bei den
Republikanern – das anti-feministische Ele-
ment in der kanadischen Politik keine so große
Rolle spielte, ist in diesem Fall eher eine ge-
meinsame Basis. Ein Unterschied zeigt sich
wiederum bei der Rolle der Denkfabriken, die
Martin Thunert kenntnisreich darlegt. Diese
haben in Kanada bei weitem nicht den Einfluss
gewinnen können, der ihnen in den USA zu-
gewachsen ist, auch wenn deren Rolle noch
stärker werden könnte. Das Politikfeld Finanz-
und Haushaltspolitik, das abschließend von
James D. Savage für die USA und Roland
Sturm für Kanada analysiert wird, zeigt exem-
plarisch, welch weit reichende Wirkungen kon-
servatives Gedankengut in der praktischen
Politik in Nordamerika hatte und hat, auch
wenn sie nicht immer komplett nach Drehbuch
umgesetzt wird. In Amerika bewegt sich die
dortige Politik nach wie vor in den von Ronald
Reagan vorgegebenen Rahmenbedingungen,
wonach Aufgabenerweiterungen nur durch

Ausgabenkürzungen, aber keinesfalls durch
Steuererhöhungen zu finanzieren sind. Der 
Autor sieht das als historische Weichenstel-
lung im Kontext amerikanischer Finanzpolitik,
die sich auch nach dem 11. September 2001
nicht geändert habe. Diese Lektionen, die ins-
gesamt zu rückläufiger Staatstätigkeit in zen-
tralen Bereichen der Wirtschafts- und Sozial-
politik und zu rigoroser Haushaltsdisziplin
geführt haben, wurden, wie Roland Sturm
zeigt, im Kern auch von den regierenden Li-
beralen in Kanada in den letzten Jahren nicht
angetastet. Ein überzeugendes Beispiel für 
erfolgreiche konservative Politik, die ihre Wir-
kung auch über den Verlust von Regierungs-
ämtern hinaus beibehalten hat.

Der Sammelband ist ein überaus lobenswer-
tes Beispiel einer gelungenen Verwertung 
einer guten Konferenz. Ein spannendes The-
ma mit unübersehbaren aktuellen Bezügen
von einer internationalen Wissenschaftler-
gruppe vielseitig und kompetent abgehandelt
mit einem Tagungsband, der relativ rasch in
gedruckter Form vorliegt – das bekommt man
im deutschen sozialwissenschaftlichen Betrieb
nicht immer geboten. Würde der Vergleich fort-
geführt, würde sich auch eine deutsche Aus-
gabe lohnen. Weitere Fragen liegen auf der
Hand: Wie hat sich die Wirkung dieser „con-
servative revolution“ etwa in Europa gezeigt –
in welchen Politikfeldern und in welcher Nach-
haltigkeit? Der Eifer, mit denen etwa zahlrei-
che Regierungen ihre Politik an der Konsoli-
dierung öffentlicher Haushalte ausgerichtet
haben, legt eine solche Vermutung nahe. Wie
lange würden sich diese Einflüsse erhalten,
wenn die Mehrheitsverhältnisse in den USA
sich wieder ändern würden? Was können Po-
litik und Parteien in Europa von diesen Ent-
wicklungen heute lernen? Man kann aus vie-
len Analysen des Buches herauslesen, dass
in Nordamerika der Höhepunkt der politischen
Wirksamkeit konservativen Gedankenguts
noch nicht erreicht ist. Dies mag sich durch
den „Krieg gegen den Terror“ noch beschleu-
nigen. Aber dieser programmatische Vor-
sprung konnte sich nur umsetzen durch eine
feste regionale und organisatorische Basis,
durch ausreichendes finanzielles Fundament,
durch überzeugende Kandidaten und – bei 
aller ideologischen Klarheit – dem Vermeiden
von Sektierertum, Populismus und Fanatismus
auf der einen und dem Ansprechen möglichst
breiter bürgerlicher Schichten andererseits.

Dies scheint ein Grundgesetz des Wahlerfol-
ges von Politik der rechten Mitte zu sein – 
sicher nicht nur in Nordamerika.

Gerhard Hirscher
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Klein, Markus/Falter, Jürgen W.: Der lange
Weg der Grünen. Eine Partei zwischen Pro-
test und Regierung. München: Beck-Verlag,
2003, 230 Seiten, 2 12,90.

Noch ein Buch über die Grünen? Keine Partei
in Deutschland ist in den letzten 15 Jahren so
intensiv von Wissenschaft und Publizistik be-
ackert worden wie diese. Vielleicht lag das am
einmaligen Charakter dieser Neugründung,
ihren schillernden Politikern, ihren selbstquä-
lerischen Flügelkämpfen; vielleicht lag es aber
auch nur daran, dass sich überdurchschnitt-
lich viele Wissenschaftler und Publizisten per-
sönlich zu dieser Partei hingezogen fühlten.
Und – glaubt man den Ergebnissen dieses
neuen Werks – ist es auch heute noch eine
Tatsache, dass etwa die Hälfte aller grünen
Parteimitglieder im öffentlichen Dienst tätig
sind (S.105); Lehrer, Wissenschaftler und Be-
amte aller Art sind dort also immens überre-
präsentiert. Das ist in der Öffentlichkeit wohl
aber nicht präsent; dass die Grünen heute 
eine klassische Partei des öffentlichen Sektors
sind, ist eines der interessanten Resultate 
dieses verdienstvollen Buches.

Es ist auch lesenswert, was in der deutschen
sozialwissenschaftlichen Szene immer noch
mehr als selten ist. Die beiden Autoren, der
bekannte Mainzer Parteienforscher Jürgen 
W. Falter und sein Mitarbeiter Markus Klein,
haben sich zum Ziel gesetzt, ein „populärwis-
senschaftliches“ Buch zu schreiben und ha-
ben damit einen Versuch fortgesetzt, den 
Peter Lösche und Franz Walter vor einigen
Jahren mit ihrem Buch über die FDP begon-
nen hatten, der aber hier zu Lande nicht viele
Nachahmer gefunden hat. Umso höher ist da-
her der Versuch Falters und Kleins zu bewer-
ten, eine aktuelle Darstellung über die Grünen
zu schreiben, die einerseits für ein breiteres
Publikum lesbar ist und andererseits auf der
Auswertung wissenschaftlicher Literatur und
empirischen Materials aufbaut. Ein sehr ge-
lungener Versuch, der beweist, dass sich 
noch ein weiteres Buch über die Grünen – in
diesem Fall – lohnt.

Der Band beginnt sinnvollerweise mit mehre-
ren Kapiteln über die Entstehungsgeschichte
und die Entwicklung der Programmatik der
Partei. Es ist schon lehrreich, sich vor Augen
zu führen, wie sich die Grünen nach all ihren
Flügelkämpfen und Abspaltungen allmählich
zur Mitte hin entwickelt haben. Dies zeigt sich
nicht nur im neuen Grundsatzprogramm, das
(nach 1980) endlich im Jahr 2002 verabschie-
det werden konnte. Dies – das machen die
Autoren deutlich – hat auch zu einem Wech-
sel der Verortung der Grünen im politischen

Spektrum geführt. Sie werden heute bei wei-
tem nicht mehr so links angesehen wie noch
in den 80er-Jahren (S.69), was gleichermaßen
Ausdruck ihres Binnenwandels wie Voraus-
setzung für ihre Regierungsbeteiligung im
Bund 1998 war.

Das führt aber zu spannenden Fragen: Ist die-
ser Weg zur „pragmatischen Regierungs-
partei“ nun das Ende des Weges der Grünen;
eines Weges, bei dem „die letzten kritischen
Relikte“ innerhalb der Partei – so die Autoren
– zusehends marginalisiert wurden (S.67/68)?
Falter und Klein halten sich mit endgültigen
Bewertungen zurück – sicher zurecht. Schließ-
lich werden die Grünen in der Gesamtbevöl-
kerung immer noch klar links von der Mitte
verortet – zwar nicht mehr so weit links wie
früher, aber immerhin weit genug, um sie als
Koalitionspartner für manchen als nicht un-
problematisch erscheinen zu lassen. Zwar 
haben ihre Strukturreformen einiges bereinigt,
aber es muss sich erst zeigen, ob die Mit-
gliederbefragung zur Trennung von Amt und
Mandat und deren Folgen wirklich für klarere
und rationalere Binnenstrukturen sorgen wer-
den. Schließlich rekrutieren sich die Mitglieder
– wie erwähnt – überdurchschnittlich häufig
aus bestimmten gesellschaftlichen Segmen-
ten der „Postmaterialisten“ (besonders im öf-
fentlichen Sektor). Zwar scheinen sie heute in
breiten Altersgruppen verankert zu sein, aber
die gewesene Jugendpartei ist ergraut und
kann in anderen Berufs- und Einstellungs-
gruppen genauso wenig nachhaltige Zu-
gewinne verzeichnen wie sie sich in Ost-
deutschland überhaupt nennenswert ver-
ankern kann.

Dies lässt sich auch an den Wahlergebnissen
und den Meinungsumfragen der letzten Jah-
re zeigen, wie das die Autoren in den hinteren
Kapiteln sehr eindrucksvoll tun. Lagen sie in
ihren Oppositionsjahren in den 90ern zum Teil
über 10%, so liegen sie seit der Regierungs-
beteiligung deutlich darunter. Langfristig zeigt
der Trend schon wieder nach unten; es
scheint, als ob die Grünen ihren Höhepunkt
der Zustimmung in der Bevölkerung über-
schritten hätten. Und dann ist da noch 
Joschka Fischer: Mit einer ebenso schillern-
den Biografie wie seine Partei wurde er zum
personifizierten Grünen – dass die ehemalige
„Anti-Parteien-Partei“ mit dem Slogan „Zweit-
stimme ist Joschkastimme“ in die Bundes-
tagswahl 2002 gezogen ist, spricht Bände.
Sein Weggang aus einer rot-grünen Bundes-
regierung könnte daher für die Partei einen
Schlag bedeuten, den sie nicht ohne weiteres
kompensieren kann. In der Tat hat nämlich –
so die Autoren – eine nicht unerhebliche Zahl
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von Leihstimmen aus dem SPD-Lager für das
relativ gute Ergebnis der Grünen bei der letz-
ten Bundestagswahl und damit für die Fort-
setzung der Vizekanzlerzeit Fischers geführt.

Offensichtlich sind die Grünen an einem Wen-
depunkt angelangt. „Die Grünen in der Krise“
– so das Fazit von Falter und Klein (S.213ff.).
Die Überwindung dieser Krise durch parla-
mentarisches Überleben bewerkstelligen zu
wollen, wie 2002, kann keine Dauerlösung
sein. Die Strukturprobleme der Grünen müs-
sen sie selbst lösen, ob sie das aber in der
Opposition noch können, muss angesichts
dieser Analysen fraglich bleiben.

Noch ein Buch über die Grünen? Ein sehr
nützliches Buch, das Laien wie Fachleuten viel
wertvolle Information und kluge Interpretation
vermittelt. Vielleicht wird sich eine Neuauf-
lage mit den Grünen als Oppositionspartei in
der Krise befassen?

Gerhard Hirscher

Bodemann, Y. Michal: In den Wogen der
Erinnerung. Jüdische Existenz in Deutsch-
land. München: Deutscher Taschenbuch Ver-
lag, 2002, 218 Seiten, 2 12,50.

Was viele vor einem Jahrzehnt noch für un-
möglich hielten, scheint heute Realität: Das
von einigen schon als „Renaissance“ be-
zeichnete Wiedererstarken jüdischen Lebens
in Deutschland hat seit dem Jahre 1989 For-
men angenommen, die jene, die nach 1945
die ersten kleinen jüdischen 'Restgemeinden'
in den einzelnen Besatzungszonen aufbauten,
kaum für möglich gehalten hätten. So bedeu-
tet die Wiedervereinigung, wie Michal Y. Bo-
demann in seinem neuen Buch feststellt, eine
Zäsur nicht nur in der deutschen Geschichte,
sondern auch in der der Juden in diesem
Land. Heute beträgt die Zahl der auf deut-
schem Boden lebenden Juden nun „immerhin
wieder ein Fünftel der Zahl von 1933, auch
wenn wir“, wie der Autor betont, „die Zahlen
mit etwas Skepsis betrachten sollten (...)“. 
Skeptisch bleibt er vor allen Dingen deswe-
gen, weil er diese Entwicklung in ihrer quanti-
tativen Dimension nicht für irreversibel hält.
Doch so schreibt Bodemann, der sein Au-
genmerk eben nicht nur auf diese zahlen-
mäßigen Veränderungen richten will, „wage
ich doch die Diagnose, dass sich das heutige
deutsche Judentum zumindest in seinem ak-
tiven Teil zur dynamischsten jüdischen Dias-
pora in Europa, ja weltweit gewandelt hat.“ So
konstatiert er ein neues Selbstbewusstsein

und eine neue Offenheit, mit der jüdische Re-
präsentanten nun ihrer deutschen Umwelt ge-
genübertreten. Überwunden sei damit jene von
ihm so bezeichnete „Stagnation“, die das bis
dahin nach innen gewandte jüdische Ge-
meindeleben prägte, und beendet seien auch
jene Jahre, in denen auch „die jüdische Rolle
in Deutschland (...) festzementiert“ schien.

Doch bei all den positiven Einschätzungen
geht Bodemann das in seinem Buch zentrale
Thema der 'jüdischen Rolle im Deutschland
nach Hitler' kontrovers und auch bewusst pro-
vokativ an. Denn wenn die Juden sich heute
von dieser 'Rolle' langsam lösen, so würden
sie sich, so der Autor, auch von einer Fremd-
bestimmung lösen, die ihre eigene Existenz in
diesem Land nach 1945 erst ermöglicht hät-
te. So warnt er seine nichtjüdischen Leser
auch vor dem Festhalten an eben deutschen
„Imaginationen des Jüdischen“ und er fordert
sie auf, sich mit dem nun „real existierenden
deutschen Judentum“ auseinander zusetzen.
Bislang habe die deutsche Gesellschaft im
deutschen Judentum eine „imaginierte Ge-
meinschaft“ vor Augen gehabt, ja sie habe die-
se Gemeinschaft seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges in ihrem Wesen und Charakter
„miterfunden.“ Dies vor allen Dingen deswe-
gen, weil, so die These, die „deutsche Politik
(...) die Juden als Zeichen eines vermeintlich
entnazifizierten Deutschlands“ brauchte, und,
so an anderer Stelle, „die jüdische Präsenz in
Deutschland heute dem Management der
Schuld“ diene, „denn ein Zusammenleben von
Juden und Deutschen wird als Tilgung eben
dieser Schuld gesehen.“ Im Prozess der Auf-
arbeitung der eigenen Geschichte „benötigt“
so die „nationale deutsche Narration (...) die
jüdische Trope als zentrales Element zur Deu-
tung der eigenen nationalen Identität“. Dieser
Prozess, in dessen Verlauf die deutsche Sei-
te sogar das „Deutungsmonopol jüdischer Ge-
schichte“ an sich gerissen habe, habe zur Ent-
wicklung einer „Gedenkkultur“ geführt, in die
„christologische Elemente“ einflossen, die den
„Holocaust“ zu einer „Via Dolorosa und Kreu-
zigung des jüdischen Volkes“ werden ließen.
Und in diesem „Totenkult“ kam dem eigent-
lich wirklichen, weil 'lebenden' Juden eben
keine Rolle zu. 

Heute, wo die deutsche Gesellschaft sich 
einem 'wiederbelebten' Judentum gegen-
übersieht, sieht Bodemann so auch neue Kon-
fliktpotenziale sich aufbauen. Denn nach Jahr-
zehnten, in denen die Deutschen gewohnt
waren, „sich ihre Juden vor allem als ideali-
siertes und romantisiertes deutsches Vor-
kriegsjudentum (...) nach Belieben neu zu er-
finden“, nach Jahren, in denen die 'lebenden'
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Juden sich „hinter hohen Mauern“ zurückge-
zogen hatten und auch die „starke öffentliche
und oft wortgewaltige Präsenz ihrer wenigen
(...) Repräsentanten (...) darüber nicht hin-
wegtäuschen“ konnte, dass das wirkliche Le-
ben der Mehrheit, die nach 1945 aus dem „Mi-
lieu der <Displaced Persons>“ aus Osteuropa
stammte, weitgehend „unsichtbar“ blieb, sei
nun auf deutscher Seite „wie etwa in der Wal-
ser-Bubis-Debatte (...) die Ent-Täuschung
groß, weil real existierende Juden diesem 
Edelmütigkeitsbild nicht entsprechen.“

Harsch bleibt auch Bodemanns Kritik an je-
nen jüdischen Funktionären, die nach 1945
den Zentralrat der Juden und die ersten Ge-
meinden aufgebaut haben und die für ihn
nichts anderes waren als „Statisten“ in den
„Inszenierungen“ der „Gedenkkultur“. Durch
ihre „ideologische Arbeit“ in der deutschen
Gesellschaft geradezu „zur Erinnerungs-
arbeit verpflichtet,“ hätten sie sich auch selbst
gerne „zu Trägern religiöser Botschaften“
Nichtjuden gegenüber hochstilisiert. Was das
jüdische Selbstempfinden jedoch anbetrifft,
so hätte die von ihnen in die Welt gesetzte
deutsch-jüdische Lebenslüge, die besagt,
dass Juden im Land der Shoa nach 1945 nur
„auf gepackten Koffern“ sitzen, die Selbstiso-
lation nur noch weiter vorangetrieben. Heute,
da dieser „Kokon“, in dem sich das deutsche
Judentum eingesponnen hat und einspinnen
ließ, „langsam aufgebrochen“ wird, geht es für
den Autor nun in erster Linie um eine neue
Standortbestimmung für dieses neue deut-
sche Judentum. Und da er für dieses Juden-
tum eine aktive Rolle in einer offenen deut-
schen Gesellschaft fordert, versucht er auch,
sich in seinen Betrachtungen von einem Fo-
kussieren auf rein deutsch-jüdische Themen
zu lösen, wenn er eben diese künftige Rolle
einbettet in seine Vorstellungen von einer mul-
tikulturellen Gesellschaft. Bodemanns Forde-
rung nach „ethno-kultureller Pluralität in
Deutschland“ verlangt von den Deutschen,
„sich von der Konzeption einer volksgemein-
schaftlichen inneren Homogenität“ zu „entfer-
nen“ bzw. die von ihm so bezeichnete „Idee
der homogenen Schmittianischen National-
gesellschaft“ aufzugeben. Seine Überzeugung,
dass „Anerkennung der Differenz (...) zur Inte-
gration“ führe, glaubt er gerade am Beispiel
des kanadischen Multikulturalismus belegen
zu können – Bodemann lehrt heute als Pro-
fessor Soziologie an der University of Toron-
to. Ähnlich wie sich die bei der Royal Cana-
dian Mounted Police beschäftigten Sikhs ihr
Recht darauf erstritten hätten, den für ihre Re-
ligionsgemeinschaft typischen Turban auch im
Dienst tragen zu dürfen, sollte so auch „im be-
kannten Fall einer baden-württembergischen

Lehrerin“ das „Kopftuchverbot“ aufgehoben
werden. Dieses nordamerikanische Beispiel
mag schlecht gewählt erscheinen, haben doch
kanadische Soziologen schon in mehreren
Studien geglaubt, feststellen zu müssen, dass
ihre Nation nicht sehr viel mehr als ein bloßer
Passinhaberverband sei. Da der Autor aber
Judentum als „Ethnos“ definiert und er gleich-
zeitig von dieser Ethnie verlangt, auf jegliche
früheren „Sonderrechte“ zu verzichten, bleibt
ihm an dieser Stelle gar nichts anderes übrig,
als zu fordern, dass das für Juden reklamier-
te Recht auf nicht nur religiöses „Anderssein“
„für alle ethnischen Minoritäten“ in Deutsch-
land gelten müsse.

Wenn Bodemann am Ende seines Buches un-
terstreicht, dass jüdische Existenz in diesem
Land nur zur Normalität werden könne, wenn
„Juden in Deutschland langweilig-selbstver-
ständlich geworden sind“, so bleibt der Leser
doch mit der Frage allein, wie dieser Weg dort-
hin genau führen soll. Was die jüdische „Er-
innerung“ anbetrifft, so liefert der Autor selbst
einige sehr markante Beispiele, die für einen
als Folge der demografischen Veränderungen
des letzten Jahrzehnts eingetretenen Wandel
zu sprechen scheinen, wenn etwa aus der 
ehemaligen UdSSR zugewanderte Juden heu-
te mit einem „Land“, „in dem unser Volk so
viel Leid erfahren hat“, nicht etwa Deutschland
meinen, sondern in diesem konkreten Falle
z.B. Lettland. Doch dass auf Grund dessen
„die Erinnerung an die Schoa mehr und mehr
verblassen wird“, bezweifelt auch er selbst.

Bleibt so auch die Frage, wie sich das Juden-
tum selbst aus der ihm nach Bodemanns Mei-
nung von deutscher Seite her zugewiesenen
„Rolle“ befreien könnte. Wenn der Autor da-
von ausgeht, dass die deutsche Politik die
deutschen Juden brauche und zwar als „«Per-
silscheine» wie auch zwecks Legitimierung be-
sonders außerhalb Deutschlands“, so ist dem
entgegenzuhalten, dass schon Konrad Aden-
auer bei der Aufnahme der Wiedergutma-
chungsverhandlungen zwischen Deutschland
und Israel hatte vergegenwärtigen müssen,
wie wenig Israel oder die jüdischen Organisa-
tionen in den USA von der von ihm anvisier-
ten Vermittlerrolle deutscher Juden in diesem
Prozess doch hielten.

Dies alles scheint doch eher dafür zu 
sprechen, dass sich die „Erinnerung“ an den
Holocaust in Deutschland moralisch längst
verselbstständigt hat und zu einem festen Be-
standteil der politischen Kultur dieses Landes
geworden ist.

Peter Ludwig Münch-Heubner
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Taubenberger, Bernhard: Licht übers Land.
Die bayerische Viererkoalition 1954–1957.
München: Buchendorfer Verlag, 2002, 200
Seiten, 2 16,80.

Die 1997 an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität zu Bonn vorgelegte Magis-
terarbeit wurde für den Druck grundlegend 
überarbeitet und ergänzt und mit einem Vor-
wort des früheren SPD-Vorsitzenden Hans-
Jochen Vogel versehen. 

Das Buch thematisiert eine Periode in der
Nachkriegsgeschichte Bayerns, die heute na-
hezu vergessen ist, damals aber großes Auf-
sehen erregte: die Bildung der Viererkoalition.
In einem sensationell wirkenden Schritt hatten
sich die so unterschiedlichen Parteien wie die
Traditions- und Heimatpartei Bayernpartei, die
von den Vertriebenen gegründete Flüchtlings-
partei GB/BHE, die stark national orientierte
bayerische FDP und die „den bürgerlichen
Parteien noch antagonistisch gegenüberste-
hend gewähnte“ bayerische SPD im Dezem-
ber 1954 auf die Bildung einer Regierungsko-
alition verständigt und so die CSU, obwohl als
stärkste Partei aus der Landtagswahl hervor-
gegangen, von Regierung und Macht ver-
drängt. Zusammengefunden hatten sich die-
se heterogenen Parteien zunächst lediglich auf
Grund ihrer gemeinsamen Ablehnung des 
als arrogant und demütigend empfundenen
Machtanspruchs der CSU. Die CSU hatte zu-
dem nach ihrem Wahlsieg die kulturpolitischen
Forderungen verschärft, was vor allem die
FDP, die in der Bundesregierung in einer Ko-
alition mit den Unionsparteien verbunden war,
aber auch weite Teile in den anderen Parteien
veranlasste, ihre Bedenken zurückzustellen
und zur „Abwehr wirklichkeitsfremder, insbe-
sondere kulturreaktionärer Bestrebungen“
(Thomas Dehler) in Bayern eine Koalitionsre-
gierung mit der SPD zu bilden. Zum Minister-
präsidenten wurde der Sozialdemokrat Wil-
helm Hoegner gewählt, der dieses Amt bereits
vom 28. September 1945 bis 21. Dezember
1946 auf Grund der Ernennung durch die 
amerikanische Besatzungsmacht ausgeübt
hatte.

Der Autor untersucht in seiner Studie zunächst
das Zustandekommen, die Regierungstätig-
keit, das Auseinanderbrechen und die Folge-
wirkungen der Viererkoalition. Detailliert schil-
dert er „die vier ungleichen Partner“, den
Wahlkampf der Landtagswahl 1954, analysiert
das gemeinsame politische Fundament der
vier Regierungsparteien und beschreibt die 
Etappen der Regierungsbildung. Das folgen-
de Kapitel bilanziert die im Koalitionsvertrag
festgelegten Regierungsvorhaben: die Politik

der Bayerischen Staatsregierung im Bundes-
rat, die Spielbankenaffäre, die Gesetzgebung
zur Landesplanung und Staatsvereinfachung,
territoriale Fragen – Rückgliederung Lindaus
– und vor allem die Bildungs- und Wissen-
schaftspolitik, war doch die Allianz unter 
kulturpolitischen Vorzeichen geschmiedet 
worden. Das dritte Kapitel beleuchtet die 
Spannungen und Flügelbildungen innerhalb
der Koalitionsparteien BP und GB/BHE, die
innerparteilichen Turbulenzen bei FDP und
GB/BHE auf Bundesebene und schließlich das
vorzeitige Ende und Auseinanderbrechen der
Viererkoalition in der Folge der Bundestags-
wahl 1957 und des historischen Wahlsieges
der Unionsparteien. Bewertung und Ausblick
auf die politischen Entwicklungen nach 1957
folgen im vierten Kapitel.

Das Buch bietet erstmals einen umfassenden,
dennoch kompakten und gut lesbaren Über-
blick über die Geschichte der Viererkoalition,
die bisher nur in Teilaspekten erforscht wur-
de, jedoch noch nicht als Ganzes Gegenstand
einer wissenschaftlichen Studie war. Natur-
gemäß bleiben bei einer im Rahmen einer 
Magisterarbeit angefertigten Untersuchung
Einzelaspekte unerforscht. Bei der Auswer-
tung der Quellen konzentrierte sich der Autor
auf die Sitzungsprotokolle der Koalitionsfrak-
tionen und -ausschüsse, die Ministerratspro-
tokolle, die Akten der SPD und BP sowie auf
einige Nachlässe. Die Gründe, auf die Einbe-
ziehung der einschlägiges Material enthalten-
den Akten der CSU sowie die Nachlässe wich-
tiger CSU-Politiker wie Alois Hundhammer,
Josef Müller, Franz Elsen, Gerhard Schuchart
oder Franz Josef Strauß zu verzichten, wer-
den nicht genannt. 

Im Anhang runden knappe biografische Por-
träts und Fotos der Kabinettsmitglieder und
der Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen den
mit zahlreichen Dokumenten und bisher un-
veröffentlichten Fotos bestens ausgestatteten
Band ab.

Renate Höpfinger

Kreitz-Sandberg, Susanne (Hrsg.): Jugend-
liche in Japan und Deutschland – Soziale
Integration im Vergleich. Opladen: Leske &
Budrich, 2002, 309 Seiten kart., 2 24,80.

Im ersten Teil werden die Möglichkeiten und
Grenzen empirischer Jugendstudien (interna-
tional und intrakulturell) analysiert. Im zweiten
Teil stehen die Perspektiven geschlechtsspe-
zifischer Betrachtungen über Schule, Beruf
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und Familie im Mittelpunkt. Im dritten Teil wer-
den Themen wie Jugendgewalt, Jugendpro-
bleme, Gewaltprävention und die Fragen des
Übergangs von der Schule in das Berufsleben
erörtert. Gerade die Übergangsproblematik
(Schule/Beruf) spielt auch in verschiedenen
OECD-Berichten aus der Sicht des „lebens-
langen Lernens für alle“ eine beachtliche 
Rolle. Diese Veröffentlichung dokumentiert 
aktuelle Forschungen über Jugend und junge
Erwachsene in Japan und Deutschland im 
impliziten und expliziten Vergleich, die anläss-
lich eines vom Deutschen Institut für Japan-
studien (DIJ) in Tokio initiierten internationalen
Symposions im Frühjahr 1999 präsentiert 
wurden. Der Titel der Fachtagung lautete: „An-
dere Welten? Japanische und Deutsche 
Jugendliche im Vergleich“. 

In Verbindung mit einer zusammenfassenden
Würdigung der Tagungsdokumentation kön-
nen nur einzelne markante Aussagen der Ju-
gendforscher aus Japan und Deutschland
punktuell und stichwortartig hervorgehoben
werden. Zwei zentrale Themen sind: die 
aktuelle Lebensrealität, das Handeln und die
Einstellungen der Jugendlichen in beiden Län-
dern und die Fachdiskurse zum Thema Ju-
gend innerhalb der Erziehungswissenschaft.
An dieser Stelle werden auch die internatio-
nalen Vergleichsstudien TIMSS (Third Interna-
tional Mathematics and Science Study) und
PISA (Programme International for Student 
Assessment) erwähnt. Da Wertefragen für das
Leben der Jugendlichen im Alltag, in der 
Familie und in der Schule eine beachtliche
Rolle spielen, sollen diese hier in der erfor-
derlichen Kürze einer zusammenfassenden
Würdigung angeschnitten werden. Hier spielt
auch die so genannte „Gender-Forschung“
(männliche und weibliche Jugendliche in Ja-
pan und Deutschland) eine besondere Rolle.
Einer der japanischen Forscher (Atsushi Ka-
dowaki) stellt im Hinblick auf den Wandel der
Wertvorstellungen bei japanischen Jugendli-
chen Folgendes fest: „Insgesamt betrachtet
wenden sich die Jugendlichen in ihren Wert-
vorstellungen mit steigender Tendenz von 
Beziehungen zu anderen Menschen und zur
Gesellschaft ab. Dies zeigt sich in einer zu-
nehmenden Entfremdung von Vorgesetzten
und Lehrern und führt insgesamt zu einem zu-
nehmenden Misstrauen gegenüber Erwach-
senen.“ In diesem Kontext werden die fol-
genden vier Jugendtypen charakterisiert und
vorgestellt: der solide Jugendtyp (fleißig, ge-
wissenhaft, pflichtbewusst) – der bequeme 
Jugendtyp (konfliktscheu, unbeständig, an-
gepasst, unkompliziert) – der frustrierte Ju-
gendtyp (apathisch, unzufrieden, misstrauisch,
widerspenstig) – der unabhängige Jugendtyp

(gelassen, selbstsicher, intellektuell, „cool“,
selbstbeherrscht). Zwischen 1976 und 1997
hat ein markanter Wandel in der quantitativen
Repräsentation dieser vier Jugendtypen in der
japanischen Gesellschaft stattgefunden. Die-
ser Wandel wird mit Hilfe einer Untersuchung
dokumentiert, die in Tokio im Dreijahresrhyth-
mus vorgenommen worden ist. Zusammen-
fassend wird festgestellt: Die Trennung von Er-
wachsenen und Kindern ist inzwischen zur
Selbstverständlichkeit geworden, auch die
Kinder spielen nur noch selten zusammen. In
der Schule werden die Kinder und Jugendli-
chen leistungsorientiert sortiert, die Klassen-
kameraden stehen sich im Leistungswettbe-
werb gegenüber und es gibt immer weniger
Gründe zur Kooperation. Der Lebensstil der
Japaner befindet sich in einem permanenten
Wandel: Fernsehen und Computerspiele
gehören heute zur Normalität wie Kühlschrank,
Telefon, PC und Privatwagen. Die Vereinze-
lung im Sinne von „allein leben“ hat sich sehr
schnell verbreitet. Als Ergebnis dieses Zu-
stands haben Kinder heute kaum noch die
Möglichkeit, vielen verschiedenen Personen
zu begegnen, und Gelegenheiten zu gemein-
samem Handeln sind extrem selten. Die Kon-
sequenz dieser Vereinzelung ist der Rückgang
der sozialen Kompetenz, d.h. Abnahme des
Interesses am Anderen, Bindungslosigkeit, Zu-
nahme des Misstrauens!

In japanischen Familien werden bestimmte
Formen der „Charakterbildung“ besonders 
favorisiert. Dazu gehören die Steigerung der
Belastbarkeit in verschiedenen schulischen
und familiären Situationen und die Ausdauer
und Zähigkeit bei sportlichen und intellektu-
ellen Aufgaben.

Interessant ist eine vergleichende empirische
Studie in Deutschland und Japan zu kritischen
Moralfragen bei Studenten. Im Mittelpunkt die-
ser Untersuchung standen sechs Wertdilem-
mata, die sich auf die folgenden Bereiche der
Ethik konzentrierten: medizinische Ethik (oder
Lebensethik), politische Ethik, Sozialethik, Kul-
turethik, Sexualmoral und Berufsethik (Unter-
nehmensethik). An der Untersuchung haben
sich 42 deutsche (22 Studentinnen und 20
Studenten) und 46 japanische Studenten (27
Studentinnen und 19 Studenten) beteiligt. Die
Ergebnisse können hier nur pauschal und pla-
kativ wieder gegeben werden. Bei den vier
ersten Ethikbereichen (Medizin, Politik, Sozia-
les, Kultur) ergaben sich keine signifikanten
Unterschiede zwischen japanischen und deut-
schen Studenten in Bezug auf die Verteilung
der ausgewählten Kriterien. Das gleiche Er-
gebnis zeigte sich beim Geschlechtervergleich.
Unterschiede ergaben sich allerdings in der 
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Sexualmoral und der Berufsethik. Die deut-
schen Studenten betonen in Verbindung mit
der Sexualmoral das Kriterium „Freiheit der
Liebe“. Die japanischen Studenten betonen
diesbezüglich „das jeweilige moralische Ver-
halten“ und heben aus der Betroffenen-Per-
spektive „die Sorge für die Kinder“ besonders
hervor. Auch bezüglich der Berufsethik zeigt
sich ein Kulturunterschied. Die japanischen
Versuchspersonen heben das individuelle 
Gewissen als das wichtigste Kriterium hervor.

Dagegen halten die deutschen Probanden die
Unternehmensethik für das wichtigste. Zu-
sammenfassend stellt der japanische Wis-
senschaftler Makoto Kobayashi Folgendes
fest: „Was die Sexualmoral angeht, zeigte sich
deutlich, dass die japanischen Studenten auch
bei Liebesaffären mehr Wert auf familiäre 
Bindungen legen als die deutschen Kommili-
tonen.“

Einige weitere interessante und wichtige Stich-
worte zu anderen Vergleichsuntersuchungen
sind: das „Gender tracking“ in Japan und
Deutschland und die Analyse der Schulkultur
und Bildungsgänge junger japanischer Frau-
en; die geschlechtsspezifische Sozialisation
an japanischen Schulen; der Wandel der 
Geschlechterrollen und männliche Lebens-
konflikte aus der Sicht einer Biografiestudie
(Japan); die Gender-Entwicklung und Liebes-
beziehungen; soziale Desintegration, Aner-
kennungszerfall und Jugendgewalt in Japan
und Deutschland. In der englischen Zusam-
menfassung der japanisch-deutschen Ju-
gendstudie stellen die Autoren resümierend
fest: „This book presents a comparison of pro-
cesses and problems that occur during the 
search for juvenil identity in Germany and Ja-
pan (...). Japanese and German adolescents
grow up in similarly modern societies, but they
are confronted with differenct social, cultural
and structural conditions of life.“ Diese Un-
terschiede zeigen sich in der Identitätsfindung,
in der Familie, in der Schule, im Umgang mit
Gleichaltrigen und beim Übergang ins Be-
rufsleben.

Die vorliegende Studie ist nicht nur für die ver-
gleichende Jugend- und Bildungsforschung
von besonderem Interesse, sondern liefert
auch für die Wertanalyse in unterschiedlichen
Gesellschaften wichtige Daten, Erkenntnisse
und Schlussfolgerungen. Es ist anzunehmen,
dass diese Publikation bei Pädagogen, 
Bildungspolitikern, Jugendsoziologen und 
Psychologen die verdiente Beachtung finden
wird.

Gottfried Kleinschmidt

Fürtig, Henner: Kleine Geschichte des Irak.
München: Verlag C.H. Beck, 2003, 171 Seiten
mit 2 Karten, 2 9,90.

Der schmale Band bietet eine gut lesbare, 
gedrängte Einführung in die Geschichte des
modernen Staates Irak, der von den Briten
nach dem Ersten Weltkrieg aus den Trümmern
des Osmanischen Reiches in Mesopotamien
geschaffen wurde. Das Ende der Darstellung
liegt einige Tage vor dem britisch-amerikani-
schen Angriff im März 2003, dieser selbst ist
im Vorwort noch kurz „nachgeliefert“ worden.
Der Autor arbeitet im Deutschen Orient-Insti-
tut in Hamburg und gehört nach Information
des Verlages „international zu den besten Ken-
nern Iraks“. Anmerkungen, relativ umfangrei-
che Literaturangaben sowie eine aussage-
starke Zeittafel erwecken einen gediegenen
Eindruck.

Die Darstellung selbst ist auf gedrängte Kür-
ze angelegt, weshalb für die Geschichte bis
1920 nur ca. fünf Seiten aufgewendet sind.
Dabei geht es so schnell von den alten Su-
merern bis zu den Paschas von Bagdad, dass
auf einmal Sargon von Akkad auftaucht, der
erste Begründer eines „Weltreiches“, und man
erfährt dabei gar nicht, dass der kein Sume-
rer, sondern als „von Akkad“ ein Semite war.
Die Stadt Ktesiphon, nahe bei Bagdad, wird
als eine Gründung der persischen Achä-
meniden präsentiert – dazu gibt es auch 
andere Auffassungen. Man hätte auch gerne
erfahren, woher der Ausdruck „Irak“ für das
alte Zwischenstromland stammt – etwa vom
persischen „Aryaka“?

Aber der Zweck des Buches besteht natürlich
darin, dem eiligen Leser Informationen zu lie-
fern, auf deren Grundlage er sich in den fol-
genden Jahren ein fundiertes Urteil über die
Nachkriegsentwicklung in Irak bilden kann.
Neuigkeiten tauchen dabei nicht auf und sol-
len wohl auch nicht. Doch immerhin werden
zur völkerrechtlichen Lage des Scheichtums
Kuwait, dem Konflikt mit der Türkei um das
Mossul-Gebiet in den Jahren nach 1921 und
zur umstrittenen Grenzziehung zwischen Iran
und Irak am Schatt el-Arab wesentliche 
Hinweise gegeben. Dabei verdichtet sich die
Darstellung, je näher man dem Regime von
Saddam Hussein kommt. Der Diktator ist aus
der Baath-Partei herausgewachsen und hat
es verstanden, die ganze politisch relevante
Gesellschaft des Landes zu „baathisieren“ und
dabei gleichzeitig die Partei vollständig in 
seine Hand zu bekommen. Damit hat er eine
Entwicklung zu ihrem Abschluss gebracht, die
sein Vorgänger Al Bakr bereits eingeleitet 
hatte, nämlich die Reduzierung des Grün-
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dungsgedankens der Baath-Partei, des pan-
arabischen Nationalismus, auf den unmittel-
baren Vorteil des arabischen Teilstaates Irak,
am Ende nur noch konzentriert auf Saddam
selbst und dessen Clique. Auch mit den
Baath-Brüdern des benachbarten Syrien
schloss man sich nicht zusammen – im Golf-
krieg von 1991 stand Syrien auf der Seite der
westlichen Mächte. 

Die Antwort auf die Frage, warum das Regi-
me Saddams bis zum Frühjahr 2003 so stabil
war, trotz ungeheurer Verluste im achtjährigen
Krieg gegen Iran, der gründlichen Niederlage
im Krieg um Kuwait und der UN-Sanktionen
in den 90er-Jahren, lautet: Weil Saddam, ähn-
lich Stalin, dem er eingestandenermaßen
nacheiferte, zunächst das Parteipersonal von
sich abhängig machen konnte, die „Republi-
kanischen Garden“ ausbaute, um die Armee
in Schach zu halten, innerhalb der Garden wie-
derum mehrere konkurrierende Einheiten or-
ganisierte, ebenso wie er verschiedene Ge-
heimdienste einrichtete, alles nach der Maxime
„divide et impera“. Ein weiterer Grund liegt in
der bedenkenlosen Brutalität der Machtaus-
übung, die sadistischen Terror gezielt einsetz-
te und damit noch eine grausame Steigerung
der an Grausamkeiten auch vorher schon
nicht armen Innenpolitik des Irak bedeutete.
Aber der dritte Grund liegt in den massiven
Hilfslieferungen besonders der USA im Krieg
gegen Iran, die aus Irak einen militärischen Ko-
loss machten, wie er es noch nie gewesen
war. Dies unterstreicht der Autor besonders.
Er trägt seine Kritik dabei in nüchternem Ton
vor, wie er auch an anderen Stellen Distanz zur
westlichen Politik durchscheinen lässt, ohne
deswegen gleich zu polemisieren. Viertens
schließlich sind die UN-Sanktionen zu nennen:
Die Bevölkerung litt sehr unter dem Embargo,
und es gab wegen des allgemeinen Mangels
nach dem Krieg um Kuwait Hunderttausende
von Toten. Doch diese Opfer konnte das Re-
gime den westlichen Siegern anlasten, die die
Aufhebung des Embargos von der Erfüllung
der Friedensbedingungen vom März 1991 ab-
hängig machten. Tatsächlich haben die UN-

Sanktionen Saddam geholfen, an der Macht
zu bleiben.

Ein wichtiger Diskussionspunkt ist auch, war-
um Saddam nach dem verlorenen Krieg um
Kuwait von den Siegern nicht gestürzt wurde,
zumal er gerade damals mit großen Auf-
ständen der Kurden und der südirakischen
Schiiten konfrontiert war. Der Autor schreibt
hierzu: „Der Westen sah sich in einem Dilem-
ma. Die direkte Unterstützung der Aufstände
wäre kaum mehr als eine Fortsetzung frühe-
rer Interventionspolitik gewesen. Um den Preis
der Glaubwürdigkeit setzte er daher auf 
humanitäre Hilfe und militärische Aktionen 
unterhalb der Schwelle direkten militärischen
Eingreifens (...)“. Das kann man wohl noch um-
fassender problematisieren, auch wenn dafür
nicht viel Raum zur Verfügung steht. Eines der
gängigen Argumente in diesem Zusammen-
hang lautet, man hätte den Irak nicht als
Staatswesen auflösen wollen, weil das ein Prä-
zedenzfall gewesen wäre, die Grenzen im Na-
hen Osten, sofern sie nach dem Zusammen-
bruch des Osmanischen Reiches von Briten
und Franzosen ziemlich willkürlich neu ge-
zogen worden sind, umfassend zu ändern,
und das hätte ein höchst gefährliches Chaos
heraufbeschworen, an dem den Siegern von
1991 nichts liegen konnte. Man darf gespannt
sein, wie viel an stabilisierender Kraft die west-
lichen Besatzer nach der Beseitigung des
Saddam-Regimes in die Region induzieren
können. 

Jedenfalls macht der Autor immer wieder
deutlich, welch ein kompliziertes, geradezu zu-
sammengewürfeltes Gebilde dieser Staat Irak
ist, bei dem die Reminiszenzen an den ein-
heitssuggerierenden Begriff Mesopotamien 
überhaupt nichts taugen, und auch nicht das
Gedenken an Sargon, Hammurabi, Assurba-
nipal und Nebukadnezar, die altorientalischen
Symbolfiguren mesopotamischer Einheit –
auch wenn die Propaganda Saddams mit 
diesen Namen verschwenderisch hantierte.

Bernd Rill
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